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Die Sitzung wird um 13 Uhr 34 Minuten durch 
den Präsidenten Dr. Ehlers eröffnet. 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren! 
Ich eröffne die 251. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages und bitte um Ihre Aufmerksamkeit für die 
Bekanntgabe der Namen der entschuldigten Ab-
geordneten. 

Frau Albertz, Schriftführerin: Entschuldigt feh-
len die Abgeordneten Dr. Greve, Böhm, Müller 
(Worms), Ollenhauer, Margulies, Gockeln, Gibbert, 
Höhne, Wagner, Müller (Frankfurt), Paul (Düssel-
dorf), Frau Thiele, Reimann, Mayer (Rheinland-
Pfalz), Euler, Dr. Oesterle und Pannenbecker. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich gebe bekannt, daß die 
nächste Fragestunde Mittwoch, den 25. März 1953, 
stattfindet. Sperrfrist für eingehende Fragen ist 
Freitag, der 20. März, 12 Uhr. 

Ich weise darauf hin, daß meine gestrige Mittei-
lung, daß die Fragen, die gestern nicht erledigt 
wurden, erneut gestellt werden müßten, insofern 
mißverstanden worden ist, als das natürlich nur 
erforderlich ist, falls die Bundesregierung sie nicht 
schriftlich beantwortet oder Ihnen diese schriftliche 
Beantwortung nicht ausreichend erscheint, so daß 
sie erneut gestellt werden. Normalerweise werden 
nicht erledigte Fragen von der Bundesregierung 
schriftlich beantwortet. 

Es war vorgesehen, meine Damen und Herren, 
daß wir zunächst in der gestern unterbrochenen 
Beratung des Punktes 3 der gestrigen Tagesord-
nung fortfahren: 

a) Fortsetzung der zweiten und dritte Be-
ratung des Entwurfs eines Gesetzes über die 
Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz) (Nrn. 
2872, 3902 der Drucksachen); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Heimatvertriebene (22. Ausschuß) (Nr. 4080 
der Drucksachen, Umdrucke Nrn. 756, 759, 
760, 762, 763, '765 bis 769, 773) 
(Erste Beratung: 180. Sitzung); 

b) Fortsetzung der zweiten und dritte Be-
ratung des von  den  Abgeordneten Dr. Frey, 
Merten, Frühwald und Genossen eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung 
der landwirtschaftlichen Siedlung (Nr. 4022 
der Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Er

-

nährung, Landwirtschaft und Forsten 
(19. Ausschuß) (Nr. 40R7 der Drucksachen)  

(Erste Beratung: 248. Sitzung); 

c) Fortsetzung der zweiten und dritte Be-
ratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP, DP/ DPB, FU (BP-Z) 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Einkommen-
steuergesetzes (Nr. 3806 der Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (11. Ausschuß) 
(Nr. 3910 der Drucksachen; Änderungs-
antrag Umdruck Nr. 725) 
(Erste Beratung: 236. Sitzung); 

d) Fortsetzung der Beratung des Mündlichen 
Berichts des Ausschusses für Heimatver-
triebene (22. Ausschuß) über den Antrag der 
Fraktion der Deutschen Partei betreffend 
Fahrpreisermäßigung für „Flüchtlinge B" 
(Nrn. 3915, 1112 der Drucksachen). 

Wir waren stehengeblieben bei der Beratung des 
§ 38 und dem dazu gestellten Änderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Müller (Bonn) und Genossen 
Umdruck Nr. 763 Ziffer 3. Vorgesehen war, daß 
die Abstimmungen nicht vor 15 Uhr stattfinden. 
Wir fahren in der Beratung fort. Darf ich unter-

stellen, daß die Beratung zu dem Änderungs-
antrag abgeschlossen sein kann? 

(Zuruf links: Ja!) 
— Herr Abgeordneter Dr. Frey wünscht noch das 
Wort dazu. Bitte schön! 

Dr. Frey (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In der gestrigen Debatte ist von 
Herrn Minister Lukaschek und auch von einigen 
anderen Herren des öfteren darauf hingewiesen 
worden, in bezug auf die Durchführung des Ver-
triebenengesetzes müsse man doch Vertrauen zu 
den beiden Ministern und auch zu den Landes-
ministerien haben. Aber gerade in dieser Bezie-
hung haben wir seit Bestehen der Bodenreform-
gesetze und auch des Flüchtlingssiedlungsgesetzes 
vom August 1949 in den Ländern unsere dies-
bezüglichen Erfahrungen sammeln können. 
Woher kommt es nun, daß sich seit 1949 in bezug 

auf die Durchführung all dieser Paragraphen in 
den einzelnen Ländern bei den Einheimischen eine 
gewisse Skepsis herausgebildet hat? Wenn ich Ihre 
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(Dr. Frey) 
Aufmerksamkeit nochmals auf den gesamten 
Zweiten Titel des Bundesvertriebenengesetzes 
lenken darf, so werden Sie feststellen, daß fast in 
jedem Paragraphen die Mitwirkung der soge-
nannten Siedlungsbehörde vorgesehen ist. Man 
kann von vornherein zweierlei Meinung darüber 
sein — und war es auch immer —, ob für diesen 
Zweck die Bildung einer eigenen Siedlungsbehörde 
überhaupt notwendig ist. Wir haben immer die 
Meinung vertreten, daß mit einem geeigneten Aus-
bau der bestehenden Kulturbaubehörden, die ja 
über eine jahrzehntelange Erfahrung im Sied-
lungswesen verfügen, die neuen Aufgaben wahr-
scheinlich viel besser und in einer allen Teilen 
gerecht werdenden Weise gelöst werden könnten. 
Aber die Siedlungsbehörden sind nun einmal ge-
bildet worden, und wir haben uns heute mit 
diesem Faktum abzufinden. 

Bei diesem Punkte jedoch setzt eben die Sache 
mit dem Vertrauen ein. Wie sind diese Siedlungs-
behörden zusammengesetzt? Es hat sich aus der 
Natur der Verhältnisse ergeben, daß sich der Be-
amten- und Angestelltenkörper nahezu ausschließ-
lich aus Heimatvertriebenen und Flüchtlingen zu-
sammensetzt. Das ist von der heimischen Land-
wirtschaft auch ohne weiteres akzeptiert worden. 
Im Zusammenhang mit dem hier anstehenden 
Fragenkomplex ist diese Tatsache aber immerhin 
erwähnenswert und beachtlich. 

Etwas anders wird es aber, wenn man sich die 
maßgeblichen Gremien betrachtet, die der Landes-
siedlungsbehörde beigegeben sind und die auch 
alle in Frage stehenden Aufgaben durchzuberaten 
und praktisch zu entscheiden haben. 

Wie sehen die nun aus? Ich kann Ihnen als Bei-
spiel die Zusammensetzung des maßgeblichen 
Gremiums der Siedlungsbehörden von Nordrhein-
Westfalen angeben. Der Landessiedlungsausschuß 
besteht hier aus vier Vertretern der landwirt-
schaftlichen Grundeigentümer, einem Vertreter des 
Grundeigentums der Industrie und des Bergbaus, 
zwei Vertretern des forstwirtschaftlichen Grund-
eigentums, aus je einem Vertreter der Stadt- und 
Landkreise, aus sechs Heimatvertriebenen, einem 
Vertreter der Finanzierungsinstitute, einem Ver-
treter der Gewerkschaft für Landwirtschaft und 
Gartenbau und aus zwei Personen, die der 
Minister im besonderen zu benennen hat. Dieser 
Ausschuß, also das maßgebliche Gremium, besteht 
mithin aus zusammen 19 Mitgliedern, von denen 
sechs allenfalls den heimischen Grundeigentümern 
zuzurechnen sind, während 13 Personen aus 
anderen Sparten stammen. Die Praxis hat nun ge-
zeigt, daß nahezu bei jeder der bisherigen Ab-
stimmungen die sechs Vertreter der heimischen 
Landwirtschaft überstimmt worden sind. 

Daß bei dieser Handhabung kein rechtes Ver-
trauensverhältnis und keine rechte — von allen 
Seiten geforderte — Zusammenarbeit aufkommen 
können, ist doch jedem Einsichtigen in diesem 
Hohen Hause wahrscheinlich klar. Bei der Praxis, 
die sich bei der Bearbeitung aller Fragen in die-
sem Landessiedlungsausschuß mittlerweile heraus-
gebildet hat, finden wir überhaupt keine Frauen 
und Männer der heimischen Landwirtschaft mehr, 
die bereit sind, in diesem Gremium mitzuarbeiten, 
denn sie müssen sich von vornherein sagen, daß 
bei dieser doch immerhin merkwürdigen Anwen-
dung des demokratischen Prinzips die Mitarbeit 
überhaupt keinen Sinn mehr hat. Dabei muß man 
wissen, daß unter Mitwirkung und Zustimmung  

dieser sich in der absoluten Minderheit befinden-
den Vertreter der heimischen Landwirtschaft bei 
der Vergabe der Siedlerstellen z. B. hier im Reichs-
wald in Nordrhein von 213 Stellen insgesamt 
139 Stellen — das sind also 65,5 % — Heimat-
vertriebenen zugesprochen worden sind. Nach dem 
gleichen Grundsatz ist bei der Siedlung Hürtgen-
wald in der Eifel verfahren worden. Wir können 
und dürfen uns einfach nicht damit einverstanden 
erklären, daß bei der Aufteilung eines boden-
reformpflichtigen Gutes die Heimatvertriebenen 
Eigentümer ihrer Stellen werden, dagegen die vor-
her dort seit Jahrhunderten ansässigen heimischen 
Pächter weiterhin Pächter auf ihren Stellen 
bleiben sollen, weil angeblich kein Geld für die 
Darlehen und Zuschüsse vorhanden ist. Was es 
also mit der Berufung auf das Vertrauen für eine 
Bewandtnis hat, ersehen Sie aus diesen Dar-
legungen. 

Sie ersehen daraus aber auch — und müssen 
meiner Meinung nach auch Verständnis dafür 
haben —, daß es der heimischen Landwirtschaft 
bei der Erarbeitung des neuen Bundesver-
triebenengesetzes unter allen Umständen darauf 
ankam, nunmehr feste Ausgangsbasen zu schaffen. 
Wenn wir schon — nach meinen vorherigen Dar-
legungen — bei der Zusammensetzung der maß-
geblichen Gremien der Siedlungsbehörden so 
schlecht behandelt worden sind, so möchten wir 
jetzt wenigstens in dem hier in Frage stehenden 
§ 38 fest umrissene Begriffe haben, die für die 
Neusiedlung ausschlaggebend sind. 

Ich gebe zu, daß dieser ganze Fragenkomplex 
im Rahmen dieses Gesetzes tatsächlich etwas 
Außergewöhnliches darstellt. Andererseits können 
Sie sicherlich auf Grund des vorher Gesagten 
unsere Sorge verstehen. Wir haben von vorn-
herein dafür plädiert, den ganzen Komplex „Neu-
siedlung" aus dem Vertriebenengesetz herauszu-
lassen und diesen Begriff einem gesonderten Ge-
setz zu unterstellen. Das wird aber nicht ge-
wünscht. Wir sind mit diesen Gedanken auf keine 
Gegenliebe gestoßen und müssen daher nunmehr 
leider — ich möchte das Wort „leider" betonen — 
alle diese Dinge hier innerhalb des Vertriebenen-
gesetzes behandeln. Wären die maßgeblichen Be-
ratungsausschüsse in den Landessiedlungsbehörden 
so zusammengesetzt, daß sie eine ersprießliche 
und für alle Teile zweckdienliche Arbeit zuließen, 
wären wir über die Formulierung des .  zweiten 
Titels des Bundesvertriebenengesetzes meines Er-
achtens viel schneller und besser einig geworden. 
Solange aber die Siedlungsbehörden ihrer Zu-
sammensetzung nach so bestehen bleiben, wie sie 
bisher sind, ist es völlig unmöglich, daß man sich 
mit der jetzigen Fassung des zweiten Titels, ins-
besondere mit der Fassung des § 38, einverstanden 
erklärt. 

Aus diesen tieferen Gründen, die ich angeführt 
habe, möchte ich die Mitglieder des Hohen Hauses 
doch wirklich bitten, im Interesse einer gedeih-
lichen Fortentwicklung des uns allen am Herzen 
liegenden Gedankens der Eingliederung der 
Heimatvertriebenen im Sinne der Änderungsvor-
schläge zu entscheiden, die der Ernährungsaus-
schuß erarbeitet hat. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Kriedemann. 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte versuchen, etwas 
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zur Beruhigung derjenigen beizutragen — sie sind  
sicherlich in großer Zahl vorhanden —, die so  
schrecklich gern etwas Wirkliches, etwas Brauch-
bares, etwas Praktisches für die Eingliederung der  
heimatvertriebenen Landwirte tun möchten und  
die nun vielleicht nach den Ausführungen, die wir  
gestern und auch heute wieder hier gehört haben,  
so die Sorge haben, daß es sich bei dem, was hier  
unter dem Stichwort Eingliederung der Heimatver-
triebenen betrieben werden soll, um eine ganz be-
sonders gefährliche Art des Bolschewismus oder der  
kommunistischen Bodenreform handelt. Herr Dr.  
Frey hat soeben davon gesprochen, daß die Ein-
heimischen — auch ich möchte mich dieses Aus-
drucks bedienen, weil es so einfach ist —, nachdem  
sie bisher bei der Zusammensetzung der Siedlungs-
behörden so schlecht behandelt worden sind, nun  
nicht mehr das rechte Vertrauen haben und des-
wegen bestimmte Änderungswünsche haben. Ich  
frage mich, wie sich der Ausdruck „so schlecht be-
handelt worden" wohl in den Ohren derjenigen  
ausnimmt, die von sich sagen können, daß sie wirk-
lich sehr schlecht behandelt worden sind, vom  
Schicksal, von den Russen, manchmal sogar auch  
von  den Deutschen, die nachdem sie 1945 bereit   

waren, die Hälfte von dem, was sie hatten, hin-
zugeben, wenn ihnen nur der Russe erspart bliebe,  
heute nun schon alle möglichen Sorgen haben, Ein-
wendungen machen und sich so schrecklich gern  
darauf zurückziehen, daß man den Leuten sowieso  
nicht helfen kann. Der eine kämpft dann — theo-
retisch natürlich immer nur — um die Rückfüh-
rung der Vertriebenen in ihre Heimat, und der  
andere will sie eine Weile nach Kanada ausleihen.  
Hier ist die Frage des Vertrauens gestellt worden.  

Nun, auch die Vertriebenen und diejenigen, die sich  
in diesem Gesetz nun einmal speziell mit den Ver-
triebenen auseinandersetzen müssen, können die  
Frage nach dem Vertrauen stellen. Schließlich ist  
es doch praktisch so: der Boden ist eine Mangel-
ware. Einige sitzen auf dem Boden, und nach dem  
Grundsatz: Halte, was du hast! wollen sie ihn ver-
teidigen. Wir werden später noch, wenn es sich um  
die Ödlandkultivierung handelt, erfahren, unter  
welchen Gesichtspunkten und wie man Boden ver-
teidigt, sogar Boden, auf dem heute noch gar nichts  
wächst. Die anderen möchten an diesen Boden  
heran; denn das ist für sie die einzige Chance —  
und sei es auch nur für eine Zeit —, eine neue 
Existenzgrundlage in dem Beruf zu finden, der  
nun einmal auch ihr Beruf ist. Vielleicht sollte  
jeder einsehen, daß sich der Begriff „gleichmäßige  
Behandlung" zwar wunderbar ausnimmt, daß man  
dabei natürlich von Demokratie reden kann, daß  
es aber in diesem Falle gar keine gleichmäßige,  
gleichförmige Behandlung im Sinne von 50 zu 50  
geben kann, weil auf der Seite der Heimatvertrie-
benen nun einmal ein erheblich größerer Nach-
holbedarf vorliegt als überall sonst.  

(Zurufe rechts.)  
— Das kann gar nicht bestritten werden; das ist  
nun einmal so. Wenn unsere Deklamationen nicht  
Deklamationen bleiben sollen — ich habe mir diese  
Bemerkung gestern schon erlaubt —, dann müssen  
wir uns sogar dazu bereit finden, an sich sehr be-
rechtigte eigene Wünsche und Ansprüche im Inter-
esse der Erledigung dieser vordringlichen Ange-
legenheit zurückzustellen, deren Erledigung im  
übrigen j a wohl die Voraussetzung dafür ist, daß  
wir mit gutem Gewissen und mit Aussicht auf Er-
folg die Hilfe anderer Leute, also z. B. die Hilfe  
des Auslandes, herbeirufen können. Für diesen  

Ruf ist es ein ganz besonders schlechter Start, wenn  
man zunächst sagt, daß man selber leider gar nichts  
tun könne.  
Hier ist gesagt worden, daß in diesem ganzen  

Komplex, der sich mit der Eingliederung der Ver-
triebenen in die Landwirtschaft befaßt, alles besser  
gegangen wäre, wenn mehr Vertrauen dagewesen  
wäre. Ich stehe gar nicht an, zu erklären, daß hier  
die eine oder andere Formulierung enthalten ist,  
die mir selber auch nicht sympathisch ist, die aber  
jetzt einfach akzeptiert werden muß, wenn sie auch  
vielleicht etwas extremer ist, als das sonst not-
wendig wäre, weil es sich hier auch um die Abwehr  
verhältnismäßig handfest vorgetragener Wider-
stände handelt. Ich denke da z. B. an einen Para-
graphen, der sich mit dem Pachtschutz befaßt. Hier  
haben allerdings diejenigen, die am liebsten das  
ganze Pachtrecht abgebaut hätten, am allerwenig-
sten Grund, sich über mögliche Eingriffe in das  
Pachtrecht zu beschweren.  

Noch einmal, meine Damen und Herren: hier  
kann von einer Gleichmäßigkeit im Sinne von 50  
zu 50 nicht gesprochen werden. Der Ausschuß hat  
deshalb vorgeschlagen, die Vertriebenen unter Be-
rücksichtigung ihrer besonderen Lage innerhalb  
der einzelnen Länder so aufzuteilen, wie es sich  
aus der dortigen Situation und den dortigen Mög-
lichkeiten ergibt, gerade weil eine generelle Auf-
schlüsselung nicht möglich ist. Ich möchte Sie also  
bitten, von Ihrem warmen Gefühl und von Ihrer  
Hilfsbereitschaft recht großen Gebrauch zu machen.  
Es braucht wirklich niemand die Sorge zu haben, daß  
hier etwas passieren könnte, das, wie gesagt, bei-
nahe so schlimm wäre wie das, was man in Ruß-
land als Bodenreform bezeichnet, oder daß der ein-
heimischen Landwirtschaft hier etwas passieren  
könnte, das auch nur einigermaßen mit dem ver-
gleichbar wäre, was der heimatvertriebenen Land-
wirtschaft schon passiert ist. Und ein bißchen soll-
ten alle diejenigen, die heute noch so viel besitzen,  
daß sie etwas davon hergeben könnten, dafür dank-
bar sein. Im übrigen sollten wir uns auch das An-
den-Tag-Treten der nationalen Solidarität etwas  
kosten lassen. Ich glaube nämlich, das ist die Vor-
aussetzung dafür, daß wir uns als Nation auch  
draußen um unser Recht bemühen können. Aber  
dazu müssen wir bei uns zu Hause das Praxis sein  
lassen, was wir von den anderen morgen erwarten.  

(Beifall bei der SPD.)  

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren,  
ich appelliere an Sie, daß Sie bei der Durchführung  
der zweiten Beratung darauf Rücksicht nehmen,  
daß wir beabsichtigen, diese Gesetze zum Abschluß  
zu bringen und die Besprechung nicht zu weit aus-
zudehnen.  
Herr Abgeordneter Struve hat das Wort.  

Struve (CDU): Herr Präsident! Meine Damen  
und Herren! Mein Herr Vorredner hat auf die Rede,  
die Herr Abgeordn eter Dr Frey  vorher  gehalten  

hat, nach meinem Dafürhalten nicht richtig reagiert, 
sondern er hat die Dinge hier so dargestellt, als 
ginge es um den Vergleich zweier Schicksale. Bei 
der Neusiedlung -- das ist in der gestrigen Aus-
sprache sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wor-
den — geht es um ein ganz anderes Problem. 
Dort, wo neu aufgesiedelt werden so ll, ist das Land 
heute besiedelt. So sehr der Herr Präsident es ge-
stern schon moniert hat, beim Thema zu bleiben, so 
ist der Herr Kollege Dr. Gülich — es passiert selbst 
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 einem Professor — doch auf Dinge eingegangen, 
die wirklich nicht zur Debatte standen. 

(Zuruf von der SPD: Das passiert Ihnen! 
— Schade, daß kein Spiegel da ist!) 

Man soll hier aber doch auf Beispiele verweisen. 
Ich muß in dieser Beziehung ganz energisch von 
den persönlichen Verunglimpfungen abrücken, mit 
denen man in diesem Zusammenhang Landbe-
sitzer bedacht hat. 

(Zuruf von der SPD: Das ist doch unerhört!) 
Ich meine, daß man dann auch Vergleiche ziehen 
müßte mit den Arbeitgebern, die in anderen Be-
rufen nun einmal die Aufgabe haben, viele Men-
schen zu beschäftigen. Ist es denn nicht so, daß 
selbst Dörfer, die Pachtdörfer waren, sich gegen 
die Aufsiedlung gewandt haben mit der Begrün-
dung: Unsere Verpächter waren sozialer als das 
Siedlungsunternehmen; unsere Abgaben und Pach-
ten waren viel geringer als jetzt, wo wir Siedler 
werden sollen!? 

(Zuruf von der SPD: Haben Sie das 
die Nacht geträumt?) 

Es ist also bei weitem nicht so, wie es hier darge-
stellt worden ist. 
Nun noch kurz zu den Einwendungen. Wir haben 

bei uns auf Grund des Flüchtlingssiedlungsgesetzes 
nicht weniger als 5057 Heimatvertriebene ansetzen 
können. Bei den 2257, die über den Weg der Neu-
siedlung angesetzt werden konnten, stehen doch 
auf der Gegenseite auf den Gütern beschäftigte 
Landarbeiter und Pächter. Ich habe das gestern 
schon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und 
möchte auch hier wieder die Frage an die SPD-
Fraktion richten, ob sie dasselbe, was sie heute 
unter dem Vorwand des Flüchtlingsschicksals hier 
vorbringt, auch der Landarbeiterschaft sagt. 

(Abg. Matzner: Für uns ist das kein 
Vorwand!) 

Da halten Sie aber ganz andere Reden. 
(Abg. Arnholz: Sie müssen sich nicht 

mit uns vergleichen!) 
Die Landarbeiterschaft, betonen Sie, soll gleichbe-
rechtigt sein. Wenn sie aber gleichberechtigt ist, 
dann muß sie nach unserem Dafürhalten auch das 
Recht haben, auf dem Boden der aufgeteilten Gü-
ter, wo sie zum Teil seit Generationen ihren Ar-
beitsplatz ausgefüllt hat, seßhaft zu werden und 
seßhaft zu bleiben. 

(Sehr gut! rechts.) 
Das ist das, was wir vertreten; das ist das, was wir 
auch für die Kinder der Landarbeiter fordern. 

(Beifall rechts. — Zurufe von der SPD: Ver

-

drehen Sie es doch nicht! — Das hat er schon 
unten im Saal gesagt! — Weitere Zurufe 
links. — Abg. Struve: Es kommt noch 

besser!) 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen? 
— Herr Abgeordneter Ehren! 

Ehren (CDU): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich kann die Befürchtungen, die ein Teil 
meiner politischen Freunde an die Fassung des 
§ 38 knüpft, nicht teilen. Ich bin der Auffassung, 
daß meine Freunde von falschen Voraussetzungen 
ausgehen, wenn sie sagen, daß das Schicksal des 
einheimischen Bauern dasselbe sei wie das der Ost-

vertriebenen. Meine verehrten Freunde, auch Sie 
müssen doch zugeben, daß die ostvertriebenen 
Landwirte ihren Besitz hundertprozentig verloren 
haben; Sie müssen auch zugeben, daß sie hundert-
prozentig ihre Heimat verloren haben. Und Sie 
müssen doch auf der anderen Seite zugeben, daß 
Gott sei Dank unsere einheimischen Bauern ihren 
Besitz hundertprozentig behalten haben. 

(Zuruf: Darum geht es doch gar nicht!) 

Meine verehrten Freunde, ich möchte Ihnen auch 
folgendes sagen. Wir wollen bei diesem Gesetz 
das Schicksal der ostvertriebenen Landwirte in 
Ordnung bringen. Wenn Sie nun der Auffassung 
sind, daß es auch bei dem einheimischen Bauern-
stand seit Jahren nicht in Ordnung ist, warum 
haben Sie dann nicht schon vor Jahren versucht, 
auf diesem Gebiet etwas zu ändern? 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
Abgeordneten der Mitte.) 

Ich bin direkt gewählter Vertreter eines bäuer-
lichen Wahlkreises, und Sie dürfen mir glauben: 
wenn Sie vor drei oder mehr Jahren erklärt hätten: 
Es geht so nicht mehr weiter, wir müssen für die 
zweitgeborenen Söhne etwas tun!, ich wäre hun-
dertprozentig mit Ihnen gegangen; darauf dürfen 
Sie sich verlassen. Aber ich muß mich doch etwas 
wundern, daß Sie nun, wo das Problem der Ein-
gliederung der Ostvertriebenen bei diesem Gesetz 
zur Debatte steht, auf einmal die Dringlichkeit in 
der gleichen Weise hervorheben, während früher 
nicht in dem Maße darüber gesprochen wurde. 

(Sehr gut! bei der SPD. — Zuruf von der 
Mitte: Das steht ja gar nicht zur Debatte, 

was Sie reden!) 

Und dann, meine Herren, halte ich mich auch für 
verpflichtet, noch folgendes zu sagen. Gestern ist 
manch hartes Wort gefallen, das der Befriedung 
zwischen Ostvertriebenen und Einheimischen nicht 
dient. Ich hätte z. B. gern einmal gehört, wenn Sie 
auch ein Wort der Anerkennung für die Ostver-
triebenen ausgesprochen hätten, die seit sechs und 
sieben Jahren in Ihren Betrieben die treuesten 
Mitarbeiter sind. 

(Beifall bei der SPD und rechts. — Zuruf 
von der SPD: Ohne Lohn!) 

Hier befindet sich ein Kollege meiner Fraktion, der 
mir schon des öfteren erklärt hat: Ich könnte nicht 
im Bundestag wirken, wenn ich nicht in meinem 
ostvertriebenen Verwalter einen treuen Sach-
walter meines Besitzes hätte. 

Ich habe schon betont, ich bin in einem bäuerlichen 
Wahlkreis direkt gewählt worden. Ich bemühe 
mich sehr, den Wünschen meiner bäuerlichen 
Wähler gerecht zu werden. Ich sage Ihnen ganz 
offen: ich kann nicht einsehen, daß der Änderungs-
vorschlag eines meiner politischen Freunde besser 
ist als die Regierungsvorlage. Wir müssen doch 
zugeben: wir sind hier ganz bescheiden. Wir haben 
ja noch nicht einmal gesagt, daß wir 50 % haben 
wollen. Vielmehr wollen wir im Einvernehmen 
mit all den Kräften, die in den einzelnen Regie-
rungsstellen sachlich arbeiten, zusehen, daß wir 
gemäß der Größe des Ostvertriebenenproblems den 
Ostvertriebenen helfen. Wir wollen dabei aber 
auch sicherlich nicht die Einheimischen zu kurz 
kommen lassen. 

(Beifall bei der SPD und bei Teilen der 
Regierungsparteien.) 
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Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Horlacher. 

Dr. Horlacher (CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wissen Sie, was ich jetzt 
bräuchte? Den Heiligen Geist, der mich so erleuch-
tete, daß ich die Differenzen da einigermaßen aus-
gleichen könnte. 

(Bravo! in der Mitte!) 

Denn so geht's ja auf die Dauer auch nicht, daß 
wir die Gegensätze so überspitzen, bis sich zum 
Schluß kein Mensch mehr auskennt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Worauf es mir ankommt, ist, daß im Dorfe Frieden 
zwischen den Einheimischen und Flüchtlingen her-
gestellt wird 

(Bravo! in der Mitte) 

und die Grundlagen so geschaffen werden, daß der 
Friede gehalten werden kann. 

(Zurufe von der SPD.) 
— Ja. bitte, das ist doch ein Ziel, das wir mit-
einander anstreben müssen. 

(Zuruf von der SPD: Eben!) 

Dabei ist die Heimattreue des einen ebenso hoch 
einzuschätzen wie die durch die Austreibung ver-
letzte Heimattreue des anderen. Das spreche ich 
hier aus. 

(Beifall.) 

Denn der Mann, der ausgewiesen wurde und zu 
uns gekommen ist, will treu zu seiner neuen Hei-
mat stehen. Da möchte ich keine Differenzen auf-
kommen lassen. Ich habe mir lange hin und her 
überlegt: Wie machst jetzt die Geschichte? Da 
kommst bei den Flüchtlingen unter die Räder, da 
wirst schief angeschaut; da kommst bei deinen 
Bauern unter die Räder, da wirst auf der anderen 
Seite schief angeschaut. Was sollst da machen? 
Beide Teile behaupten, sie wollen einander nicht 
weh tun. Die einen sagen, die Einheimischen sollen 
auch zum Zuge kommen. Kein Mensch hat gesagt, 
daß die Einheimischen nicht zum Zuge kommen 
sollen! Stimmt das oder stimmt das nicht? 

(Beifall.) 
— Also gut. 

(Zuruf des Abg. Kriedemann.) 

— Herr Kollege Kriedemann, wir haben schon so 
viel Vernünftiges miteinander gemacht, daß wir 
uns da auch noch vernünftig miteinander unter-
halten können. 

Auf der anderen Seite kommt dann hinzu, daß 
wir auch die Grundsätze aufrechterhalten müssen, 
die im Interesse der Erhaltung des Bauerntums 
und der Bekämpfung der Landflucht notwendig 
sind. Auch die Fürsorge für unsere nachgeborenen 
Bauernsöhne und -töchter ist eine wichtige Frage; 
das wird niemand bestreiten. 

Nun haben sich meine Freunde — ich habe ja 
auch den Antrag unterschrieben — auf den Stand-
punkt gestellt: „halb und halb", ein Standpunkt, 
der nach meiner Überzeugung durchaus richtig ist, 
wenn man die Verhältnisse nach den gegebenen 
Tatsachen jeweils richtig behandelt und auslegt. 
Dann habe ich mir überlegt: könnte man das nicht 
doch anders machen? Denn die Formulierung, die 
hier vorliegt und die ich selbst unterschrieben habe, 
hat etwas Nachteiliges an sich; — Sie wissen schon,  

wie es mit solchen Formulierungen geht —. Die  
Formulierung des Agrarausschusses stellt die 
Dinge etwas anders herum, und ich möchte sie 
wieder da hinstellen, wo sie hingehören. Wir 
haben es nämlich hier mit einem Bundesvertriebe-
nengesetz zu tun; infolgedessen muß der Grund-
satz, der bezüglich der Vertriebenen gilt, an die 
Spitze des § 38 gestellt werden. Denn sonst sind 
juristisch gesehen die Dinge im ganzen Gesetz 
nicht mehr logisch! 
Deswegen bringe ich jetzt — bitte jetzt Obacht 

zu geben! — folgenden Eventualantrag ein. Ich 
selbst werde mit meinen engeren Freunden zu-
nächst für den Antrag des Agrarausschusses 
stimmen, gegebenenfalls aber müßte der Eventual-
antrag, den ich und mein Freund Dr. Frey gestellt 
haben, zur Abstimmung gebracht werden. Wir 
konnten nicht mehr Unterschriften sammeln, weil 
es nicht anders geht. Oft sind ein paar Unter-
schriften auch ausreichend, um zu etwas Vernünf-
tigem zu kommen. 

Präsident Dr. Ehlers: Eine würde sogar aus-
reichen, Herr Kollege Horlacher! 

Dr. Horlacher (CSU): Ja,  da  würde sogar eine 
ausreichen; aber besser ist es, wenn noch eine 
dabei ist. 

(Heiterkeit.) 

Präsident Dr. Ehlers: Tres faciunt collegium. 

Dr. Horlacher (CSU): Ich möchte also folgenden 
Eventualantrag stellen, über den eventuell nach 
dem Änderungsantrag des Agrarausschusses abzu-
stimmen ist. Der § 38 soll folgendermaßen lauten 
— jetzt, Kollege Kather, kommt die Bewährungs-
stunde, 

(Zuruf von der SPD: Schon wieder mal! 
— Heiterkeit) 

ob es möglich ist, daß wir miteinander auch noch 
auf einen grünen Zweig kommen! 

(Heiterkeit — Zuruf des Abg. Reitzner) 

— jetzt geben Sie Obacht, Herr Kollege Reitzner, 
vielleicht ist es so reizvoll auch für Sie, daß auch 
Sie mit mir noch übereinstimmen, das wäre 
wunderbar! —. 

Bei der Vergabe von Neusiedlerstellen ist das 
neu anfallende Siedlungsland im Bundesgebiet 
ländermäßig nach Fläche und Güte mindestens 
zur Hälfte den Vertriebenen (Personenkreis 
nach § 35) zuzuteilen. 

Ja, jetzt habe ich da etwas verübt, was die anderen 
leicht beanstanden können. Aber grundsätzlich ist 
die Sache so, daß ich mit den Worten „mindestens 
zur Hälfte den Vertriebenen zuzuteilen" eine ge-
wisse Bewegungsfreiheit lasse, daß man hier nicht 
starr gebunden ist; denn die Ansprüche, die in 
dieser Beziehung von den Flüchtlingen gestellt 
werden und auch von den Einheimischen gestellt 
werden können, sind oft ländermäßig verschieden, 
so daß wir eine gewisse Bewegungsfreiheit haben. 
Der Antrag lautet dann weiter: 

Im übrigen sind gleichrangig die ein-
heimischen Siedlungsbewerber entsprechend 
der Zahl der vorliegenden Anträge zu be-
rücksichtigen. 

Ich glaube, da haben wir die Sache so formuliert, 
daß manche, die vielleicht noch Bedenken haben 
könnten, sagen müssen, daß wir hier doch beiden 
Teilen — in erster Linie den Belangen der Ver- 
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triebenen, aber auch den Belangen der Einheimi-
schen — Rechnung getragen haben, so daß die Be-
hörde in ausgleichender Weise die Verhältnisse ge-
stalten kann. 

Ich stelle Ihnen die Sache jetzt anheim. Ich habe 
Ihnen schon gesagt, mit meinen engeren Freunden 
stimme ich zunächst für den Antrag des Agraraus-
schusses; aber damit wir vielleicht doch noch eine 
gemeinsame Plattform finden, habe ich den An-
trag eventualiter gestellt, damit über den dann 
auch noch abgestimmt werden kann, wenn es not-
wendig ist. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
wir werden den Antrag noch vervielfältigen 
lassen, damit er Ihnen bis zur Abstimmung vor-
liegt. Wünscht noch jemand das Wort? — Herr 
Abgeordneter Dr. Kather! 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich erkenne ohne weiteres den guten 
Willen meines Freundes Horlacher an. Der 
Antrag ist mir nicht ganz neu. Er hat ihn schon 
ähnlich formuliert bei früheren Besprechungen 
vorgetragen. Es ist meines Wissens nur ein Wort 
verändert worden. Wenn der Antrag mit dem 
Satz 1 aufhörte, dann könnte man ihm ohne 
weiteres zustimmen. 

(Heiterkeit rechts.) 

Dieser Satz besagt, daß den Vertriebenen das Land 
mindestens zur Hälfte zuzuteilen ist. Dagegen 
wäre nichts einzuwenden. Nun kommt der zweite 
Satz, der sagt: Im übrigen sind gleichrangig die ein-
heimischen Siedlungsbewerber entsprechend den 
vorliegenden Anträgen zu berücksichtigen. 
Meiner Ansicht nach hebt doch dieser zweite Satz 
wieder auf, was im ersten Satz gestanden hat. 

(Zurufe: Das ist der „heilige Geist"! 
— Heiterkeit.) 

Wenn im Vordersatz gesagt wird: mindestens zur 
Hälfte, im Nachsatz dagegen die andere Gruppe 
gleichrangig zu berücksichtigen ist, dann kann da-
mit keine Behörde und keine Stelle etwas an-
fangen. Das bedeutet doch, daß eben auf die 
besondere Notlage der Vertriebenen keine Rück

-

sicht genommen werden kann. Ich bin deshalb der 
ehrlichen Überzeugung, daß — so gut er auch von 
Herrn Kollegen Horlacher gemeint sein mag — 
wir auch diesem Antrag nicht zustimmen können. 

(Zuruf von der KPD: Also nichts mit der 
Bewährungsprobe!) 

— Nein! 

Im übrigen möchte ich noch einmal — Herr 
Kollege Merten hat das gestern schon gesagt — 
betonen: es gewinnt hier manchmal den An-
schein, als ob die einheimischen Bewerber aus-
geschaltet werden sollten. Davon kann gar keine 
Rede sein. Unsere Fassung ist so dehnbar, daß 
sie wirklich, glaube ich, das Äußerste ist, was wir 
von unserem Standpunkt aus verantworten 
können. Wir verlangen, daß auf die besondere 
Notlage dieses Personenkreises Rücksicht ge-
nommen wird. 

(Zuruf rechts: Das wollen w i r auch!) 

Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß in 
diesem Hause jemand ist, der etwas anderes sagen 
kann, der sagen kann, man solle keine Rücksicht 

auf diese besondere Notlage des Personenkreises 
nehmen. Diese Formulierung laßt auch alle Mog-
licnkeiten offen. 
Herr Kollege Frey hat heute hier von den 

Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und von 
der Zusammensetzung der Behorden gesprochen. 
Ich kann dazu nichts sagen, weil ich sie nicht 
kenne. Aber in den Diskussionen der letzten Tage 
ist immer wieder gesagt worden, in Nordrhein-
Westtaren wird das schon fifty-fifty gemacht. 
Wenn das richtig ist, dann zeigt das, daß diese 
Moglichkeit da ist und daß sie auch durch unsere 
Fassung m keinem Falle verhindert wird. Ich bin 
also noch der Meinung, wir sollten es absolut bei 
dieser Fassung lassen. 

Es wird dann immer die Landarbeiterfrage in 
den Vordergrund geschoben. Dazu hat ja der 
Kollege Ehren schon etwas gesagt. Ich habe 
gestern schon gesagt und muß es heute wieder-
holen: sehen Sie sich den Antrag zu § 65 an. Dort 
wird erstens die Aufstockung des Eigenbesitzes 
bis zur Größe eines Familienbetriebes verlangt 
und dann noch ein Besitz von der Größe eines 
Familienbetriebes für den zweiten Sohn. Über 
Landarbeiter habe ich dort nichts finden können. 

(Zurufe.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
es liegt außerhalb meiner geschäftsordnungs-
mäßigen Möglichkeiten, von mir aus Schluß der 
Debatte zu beantragen. Ich muß also das Wort 
weiter geben. 
Herr Abgeordneter Struve! 

Struve (CDU) : Der Herr Kollege Dr. Hor

-l

ocher hat sich nicht zum erstenmal bemüht, 
einen Kompromiß zu finden. Ich muß aber sagen, 
daß ich als Nichtjurist nicht ganz sicher bin, wie 
seine Formulierung auszulegen ist. Ich fürchte, 
wenn sie so ins Gesetz hineinkommt und nicht 
vorher von uns besprochen worden ist, daß sie 
gleich Anlaß zu falschen Vorstellungen gibt. 

Meine Wortmeldung, Herr Präsident, ist vor 
allen Dingen deshalb erfolgt, weil ich der Ansicht 
Ausdruck geben wollte, der Kompromißvorschlag 
des Herrn Kollegen Dr. Horlacher sei so aufzu-
fassen, daß unter Umständen der erste einge-
brachte Antrag zurückgezogen werden könnte und 
der zweite zur Abstimmung gestellt werden sollte. 
Bevor aber so etwas diskutiert werden kann, muß 
Klarheit darüber bestehen, was ein solcher Antrag 
zu bedeuten hat. 

Herr Dr. Horlacher hat soeben in einem Ge-
spräch seine Formulierung folgendermaßen aus-
gelegt. Wenn über den Weg der Neusiedlung ein 
Gut besiedelt wird, haben die Heimatvertriebenen 
nach seinem ersten Satz Anspruch auf 50 % der zu 
besiedelnden Fläche. Seinen zweiten Satz legt er 
in folgender Weise aus. Sind neben den auf diesem 
Gut beschäftigten Arbeitern, Pächtern, Verwaltern 
usw. und außerdem aus anderen Kreisen der 
Landwirtschaft so viele Bewerber da, daß von 
diesen die zweite Hälfte besetzt werden kann, dann 
fällt ihnen diese zweite Hälfte zu. Wenn sich das 
Haus auf eine solche Auslegung verständigen 
könnte, wäre nach meiner Meinung der Weg für 
eine gemeinsame Willensbildung frei. 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
da wir frühestens um 3 Uhr abstimmen, wird es 
möglich sein, sich inzwischen über Auslegungs- 
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fragen zu verständigen. Ich werde den Antrag des 
Abgeordneten Dr. Horlacher zunächst verviel-
fältigen lassen, damit Sie ihn vorliegen haben. Es 
besteht ja auch noch die Möglichkeit, in der dritten 
Beratung Änderungsanträge zu stellen. 
Die Besprechung zu § 38 ist dann beendet. 
Zu § 39 liegt der Änderungsantrag der Födera-

listischen Union auf Umdruck Nr. 766 unter 
Ziffer 6 und der Eventualantrag unter Ziffer 7 
vor. 

Bitte schön, Herr Abgeordneter! 

Lampl (FU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es geht in diesem Paragraphen um die 
auslaufenden und wüsten Höfe. Die Fraktion der 
FU hat auf Umdruck Nr. 766 unter Ziffer 6 die 
Streichung dieses Paragraphen beantragt. Dazu 
darf ich bemerken, Herr Präsident, daß sich da-
mit der Eventualantrag unter Ziffer 7 des Um-
drucks Nr. 766 erledigt. 
Der § 39 sieht zwar hoffentlich keine Enteig-

nung vor - die Formulierung ist in dieser Be-
ziehung offenbar nicht ganz klar —; aber er kann 
trotzdem nicht stehenbleiben, schon der Begriffs-
bestimmung wegen. Was sind auslaufende oder 
wüste Höfe?! Die Erfahrung zeigt, daß das im 
einzelnen Fall außerordentlich schwer zu ent-
scheiden ist. Und dann: Wer soll es feststellen? 
Unseres Erachtens geht es nicht, diesen Para-
graphen beizubehalten — auch schon deswegen 
nicht, weil das außerordentlich große Härten mit 
sich bringen müßte. Es würde viel Verbitterung 
ausgelöst werden und eine große Unruhe in das 
Dorf kommen. Jeder müßte annehmen, daß auf 
seinen Besitz spekuliert wird. Aus diesen Grün-
den beantragen wir die Streichung, und ich darf 
bitten, diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der FU.) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Merten, 
bitte! 

Merten (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
bitte Sie, den Änderungsantrag der FU abzu-
lehnen. § 39, der die auslaufenden und wüsten 
Höfe betrifft, ist fast wörtlich aus dem alten 
Flüchtlingssiedlungsgesetz übernommen. Er hat 
sich inzwischen bewährt. Ich darf Ihnen bei dieser 
Gelegenheit verraten, daß bis zum 31. Dezember 
des vergangenen Jahres 7354 Vertriebene auf aus-
laufenden und 2736 Vertriebene auf wüsten Höfen 
angesiedelt worden sind. Mit anderen Worten: das 
sind 50 0/o aller Fälle, die nicht in Nebenerwerbs

-

stellen hineingekommen sind. Weil sich dieser 
Paragraph im alten Flüchtlingssiedlungsgesetz 
außerordentlich gut bewährt hat, haben wir keine 
Veranlassung, ihn hier aus diesem Gesetz heraus-
zustreichen. Meinem Herrn Vorredner scheint ent-
gangen zu sein, daß diese Regelung bereits im 
alten Flüchtlingssiedlungsgesetz steht, daß infolge-
dessen wegen der Definierung der Begriffe gar 
keine Schwierigkeiten bestehen und daß gerade 
die Ansetzung auf wüsten und auf auslaufenden 
Höfen, insbesondere auf den letzteren, auch die 
billigsten und wirtschaftlichsten Möglichkeiten 
der Ansiedlung überhaupt bedeuten. Ich bitte da-
her, diesen Antrag abzulehnen, und bitte gleich-
zeitig, aus denselben Gründen auch den Eventual-
antrag abzulehnen. 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung zu 
§ 39. 

Auf Umdruck Nr. 760 Ziffer 16 beantragt die 
kommunistische Gruppe die Einfügung eines 
neuen § 39 a. Zur Begründung Herr Abgeordneter 
Kohl. 

Kohl (Stuttgart) (KPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir beantragen die Ein-
fügung eines neuen § 39 a, der besagt, daß aller 
Großgrundbesitz, der über 100 ha landwirtschaft-
lich genutzter Fläche hinausgeht, zur Seßhaft-
machung der Flüchtlingsbauern enteignet wird. 

Meine Damen und Herren, wir berufen uns bei 
unserem Antrag darauf, daß in den Bodenreform-
gesetzen der Länder, die 1945 und 1946 zur Ver-
abschiedung gelangten, die Norm von 100 ha als 
gegeben angesehen wurde, nur mit dem einen 
Unterschied, daß man nun in diesen Bodenreform-
gesetzen die Möglichkeit offen ließ, das, was über 
100 ha hinaus als landwirtschaftlich genutzte 
Fläche vorhanden war, irgendwie zu verschieben 
oder an sogenannte gute Verwandte abzutreten. 
Wir haben ja gerade die Debatte über die Frage 
der Landabgabe gehabt. Die Vertreter des Groß-
grundbesitzes, denen es mit einer bescheidenen 
Abgabe etwas an die Nieren gehen soll, haben ja 
hier gekämpft wie die Löwen, um ihren Besitz 
zu erhalten. 

(Lachen rechts.) 

Es wäre Ihnen doch die Möglichkeit gegeben, 
durch die Annahme unseres Paragraphen — der, 
nebenbei bemerkt, seine gesetzliche Stütze auch im 
Potsdamer Abkommen- findet, das Ihnen ausdrück-
lich die Bodenreform genehmigt, ja sie sogar von 
Ihnen verlangt — in dieser Frage etwas wirklich 
Grundlegendes zu tun. 

Aber, meine Damen und Herren, wie sieht es 
denn wirklich in der Praxis mit den bestehenden 
Bodenreformgesetzen aus? Nehmen wir die „West-
deutsche Neue Presse" vom Donnerstag, dem 
12. Februar. Dort steht eine sehr interessante 
Mitteilung auf der ersten Seite: „Die Bodenreform 
von Nordrhein-Westfalen enttäuschte". Man sagt 
dort, die durch das Bodenreformgesetz geschaffe-
nen Rechtsgrundlagen hätten sich als unzulänglich 
erwiesen, da sie eine Fülle von Ausweichmöglich-
keiten bieten. Da bei der Bodenreform bisher auf 
Enteignungsmaßnahmen verzichtet wurde und 
man sich auf eine freiwillige Abgabe durch den 
Großgrundbesitz beschränkte, war praktisch 
nichts zu machen. Dasselbe also in Nordrhein-
Westfalen, was wir hier zu verzeichnen haben! 
Wenn von dem Großgrundbesitz irgendwie auch 
die bescheidensten Opfer verlangt werden, dann 
lehnt er ab und erhebt ein großes Geschrei. 

Man sagt, daß die Illusionen zerstört worden 
seien, meine Damen und Herren, die Sie bei der 
Behandlung dieses Gesetzes den Flüchtlingen und 
den Ausgewiesenen vorführen wollen. Man sagt 
weiter, daß bei der Fortführung dieser Boden-
reform von Nordrhein-Westfalen in 5 bis 6 Jahren 
die vorgesehenen Siedlungsmaßnahmen durch-
geführt werden können. Die Hoffnung der 43 000 
heimatvertriebenen Bauernfamilien in Nordrhein-
Westfalen und der 10 000 Siedlungsbewerber aus 
dem eigenen Lande würden, wie der Sprecher 
des Landessiedlungsamtes weiter sagte, niemals 
erfüllt werden, da man insgesamt höchstens 200 
echte Vollbauernstellen schaffen könnte. Das, 
meine Damen und Herren, ist die wirkliche Praxis. 

Wir sind der Auffassung, daß der Großgrund-
besitz schon etwas zur Ader gelassen werden soll. 
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Denn es wird nicht möglich sein, ohne die Inan-
griffnahme einer Bodenreform diese Dinge, die 
Seßhaftmachung, durchzuführen. Meine Damen 
und Herren, es ist gut, wenn man sich einige alte 
Zeitungen aufhebt, so beispielsweise „Die Welt" 
vom 11. Mai 1948. Damals, als allerdings noch eine 
andere politische Atmosphäre bestand, als man 
noch versuchte, wenigstens objektiv über das zu 
berichten, was im Osten Deutschlands geschieht, 
da sagte man in einem Artikel, daß am 1. April 
1948 2,12 Millionen ha Land an 521 046 Siedler 
vergeben worden sind. Dort wurde also die Boden-
reform ernsthaft in Angriff genommen, dort 
wurde ernsthaft die Seßhaftmachung der Flücht-
linge und Ausgewiesenen in Angriff genommen. 
Meine Damen und Herren, Sie können dasselbe 
hier tun, wenn Sie unserem Antrag zustimmen. 

(Beifall bei der KPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren! 
Wünscht jemand dazu das Wort? — Das ist nicht 
der Fall. Damit schließe ich die Debatte zu dem 
Antrag der kommunistischen Gruppe auf Umdruck 
Nr. 760 Ziffer 16. 

Ich rufe § 40 auf. Dazu liegt ein Antrag der Fö-
deralistischen Union auf Umdruck Nr. 766 unter 
Ziffer 8 vor. Wer wünscht ihn zu begründen?  — 
Herr  Abgeordneter Lampl, bitte! 

Lampl (FU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es handelt sich hier um die Frage der 
Besiedlung von Rodungsland. Der § 40 sieht vor, 
daß die Enteignung von Rodungsland nur nach An-
hören der obersten Landesforstbehörde möglich 
sein soll. Wir sind der Anschauung, daß ein „An-
hören" zu unverbindlich ist, daß es nicht genügt, 
und haben den Antrag gestellt, in § 40 Abs. 2 Nr. 2 
Satz 2 die Worte „nach Anhören" durch die Worte 
„im Einvernehmen mit" zu ersetzen. Wir halten 
den Antrag auch dann aufrecht, wenn die Fassung 
,Anhören" im Flüchtlingssiedlungsgesetz stehen 
und sich dort vielleicht bewährt haben sollte. Auch 
dann — ich darf das gleich vorweg sagen — wür-
den wir den Antrag aufrechterhalten. 

Es handelt sich also um Besiedlung von Ro-
dungsland und die Enteignung solcher Flächen. Es 
ist bekannt, welche Bedeutung Boden, der mit Wald 
und Gehölzen bewachsen ist, für die Erhaltung 
des Gleichgewichts in der Natur hat. Es bricht sich 
immer mehr die Erkenntnis Bahn, daß diese Dinge 
mehr berücksichtigt werden müssen, auch bei land-
wirtschaftlichen Kulturunternehmungen usw. Es 
ist hier tatsächlich größte Vorsicht angebracht. Dar-
um die verbindlichere Formulierung „im Einverneh-
men mit", daher die Enteignung von Holzboden-
flächen nur im Einvernehmen mit der Obersten 
Landesforstbehörde. 
Ich darf um die Zustimmung zu unserem Antrag 

bitten. 

Präsident Dr. Ehlers: Wer wünscht, den Antrag 
Dr. Dr. Müller (Bonn) auf Umdruck Nr. 763 Zif-
fer 4 zu begründen? — Herr Abgeordneter Struve, 
bitte! 

Struve (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! In Abs. 1 des § 40 werden für die An-
setzung der in § 35 genannten Personen vor allen 
Dingen Moor-, Odtand- und Rodungsflächen be-
nannt. Ohne Zweifel liegen hier große Reserven. 
Allerdings müssen wir, glaube ich, einschränkend 
sagen, daß, was die Zeit anbelangt, diese Besied-

lung doch nicht so schnell durchzuführen ist, wie 
das manchmal hier und da angenommen wird. 
In Abs. 2 wird der Begriff Moor- und Ödland, 

der an sich unumstritten klarliegt, auf Flächen er-
weitert, die in den Nrn. 1 und 2 noch besonders 
benannt sind. 
Zu Ziffer 1 haben meine Freunde und ich einen 

Antrag auf Streichung eines Teils dieser Nummer 
eingereicht. Wir haben in § 40 Abs. 2 Ziffer 1 den 
Begriff „landwirtschaftlich nutzbare Ländereien, 
die nicht planmäßig bewirtschaftet werden". Nach 
unserem Dafürhalten besagt eigentlich der zweite 
Teil dieses Satzes „insbesondere solche Flächen, 
die im wesentlichen sich selbst überlassen sind" 
in etwa dasselbe. Aber die Auslegung wird hier in 
der Praxis schon etwas schwieriger. Die großen 
und nach unserem Dafürhalten unbestreitbaren 
Bedenken müssen aber in dem folgenden Satzteil 
gesehen werden „deren Ertrag gegenüber dem der-
zeitigen Stand erheblich gesteigert werden kann". 
Dieser Begriff führt ohne Zweifel in jedem Falle 
zu großen Schwierigkeiten in der Praxis, und selbst 
Praktiker werden bestätigen, daß es eigentlich gar 
keine Flächen gibt, von denen man nicht zugeben 
muß, daß der Ertrag nicht noch gesteigert werden 
kann. Selbst von Flächen, auf denen man, wie in 
den fruchtbarsten Gegenden unserer Heimat, drei-
mal im Jahre erntet, könnte man sagen: wenn sie 
unter Glas genutzt würden, wäre der Ertrag ohne 
Zweifel weiterhin zu steigern. Um jeglichen Streit 
von vornherein auszuschließen, sind wir deshalb der 
Meinung, daß die vier letzten Zeilen gestrichen 
werden müssen. 
Zu Ziffer 2 müssen an sich grundsätz liche Be-

denken geltend gemacht werden, wenn man Wald-
flächen in Kulturland umwandelt. Die Bundesrepu-
blik ist in ihrer Gesamtheit, im Durchschnitt ge-
sehen, eher als waldarm zu bezeichnen, und der 
Einfluß des Waldes wird ja immer wieder, sozu-
sagen in wöchentlichen Veröffentlichungen, dem 
deutschen Volk in seiner Gesamtheit klar vor Augen 
geführt. 
Ich bin deshalb der Auffassung, daß der von der 

FU eingereichte Antrag, statt „Anhörung" der 
Forstbehörden „Einvernehmen" zu fordern, durch-
aus berechtigt ist, und möchte auch diesen Antrag 
unterstützen. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Merten. 

Merten (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
möchte zuerst zu dem Änderungsantrag der FU, 
den Herr Lampl eben begründet hat, Stellung 
nehmen. Ich kann sagen, daß darüber im alten 
Flüchtlingssiedlungsgesetz nichts gestanden hat und 
daß infolgedessen da auf alte Erfahrungen nicht 
zurückgegriffen werden kann. Aus zwei Gründen 
bitte ich Sie, den Antrag der FU abzulehnen. Der 
erste Grund ist ein verwaltungsrechtlicher. Durch-
geführt wird dieses Gesetz durch die Landwirt-
schaftsministerien der einzelnen Länder, und ich 
kann eine Maßnahme eines Landwirtschaftsmini-
sters eines Landes nicht daran binden, daß eine 
ihm unterstellte Behörde, nämlich die Forstbehörde, 
mit seiner Maßnahme einverstanden ist. Die Ent-
scheidung muß in solchen Fällen selbstverständlich 
bei der übergeordneten Behörde liegen, und das 
ist der Minister. Ich kann in keinem Gesetz einen 
Grundsatz verankern, der unseren gesamten Ver-
waltungsaufbau einfach über den Haufen wirft 
und die Entscheidungen einer höheren Verwal-
tungsstelle an das Einvernehmen mit einer Stelle 
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bindet, die der betreffenden Stelle untergeordnet 
ist. Das ist zunächst der verwaltungsrechtliche Ein-
wand. 

(Abg. Dr. Reismann: Die Forstbehörden sind 
doch nicht untergeordnet!) 

Die Landesforstbehörden sind durchweg in allen 
deutschen Bundesländern den Landesministern für 
Landwirtschaft untergeordnet; es kann in einzel-
nen Fällen sein, daß sie dem Finanzminister unter-
stehen, aber im Durchschnitt dem Landwirtschafts-
minister. Das geht auf keinen Fall. 
Der zweite Grund ist sachlicher Art. Selbstver-

ständlich sind die Forstbehörden stets dazu bereit, 
ungefähr alles Land, das nicht durch Häuser und 
Straßen in Anspruch genommen warden ist, auf-
zuforsten und überall da, wo ein freies Plätzchen 
ist, Bäume hinzupflanzen, möglichst auch noch 
die agrarwirtschaftlich genutzte Fläche ebenfalls 
einzubeziehen. 

(Zuruf von der Mitte: Na, na!) 
— Ich habe es etwas überspitzt ausgedrückt. Aber 
ich will damit folgendes sagen: Es wird nicht nur 
sehr schwierig, sondern so gut wie ausgeschlossen 
sein. für die landwirtschaftliche Nutzung einer Ro-
dungsfläche das Einverständnis der zuständigen 
Forstbehörde zu bekommen. Das kann nur eine 
Stelle entscheiden, die sowohl die agrarpolitische 
als auch die forstpolitische Seite der Angelegenheit 
zu prüfen hat und beides gegeneinander abwägen 
kann. Das ist eben die Stelle, die beiden, sowohl 
der Siedlungsbehörde wie der Forstbehörde, über-
geordnet ist, nämlich der Minister für Landwirt-
schaft. Er hört beide an: er wägt beides gegenein-
ander ab, und er entscheidet. Ebensowenig wie ich 
der Siedlungsbehörde in diesem Falle die letzte 
Entscheidung geben kann, kann ich hier auch der 
Forstbehörde die letzte Entscheidung geben. Das 
ist das eine. 
Zu dem anderen Änderungsantrag, den Herr 

Struve kurz begründet hat, möchte ich folgendes 
sagen. Herr Struve hat übersehen, daß in § 40 Abs. 2 
Ziffer 1 das Wörtchen „und" steht, daß es dort 
heißt: 

.... die im wesentlichen sich .selbst überlassen 
sind u n d deren Ertrag gegenüber dem der-
zeitigen Stand erheblich gesteigert werden 
kann. 

Die Begründung, die Sie gaben, Herr Kollege 
Struve, lief darauf hinaus, daß hier „oder" stünde, 
d. h. daß es möglich sei, jedes Land in Anspruch 
zu nehmen, dessen Ertrag gesteigert werden 
könnte. Wenn dem so wäre, hätten Sie vollkom-
men recht. Selbstverständlich kann man jede 
Fläche durch Intensivkultur noch zu einem höheren 
Ertrag bringen. Aber hier müssen ja zwei Ge-
sichtspunkte zusammenkommen: das betreffende 
Land muß sich selbst überlassen sein, u n d der 
Ertrag muß gesteigert werden können. In diesem 
Nachsatz, der mit „insbesondere" anfängt, ist nur 
ein Beispiel aufgeführt für den Vordersatz „land-
wirtschaftlich nutzbare Ländereien, die nicht plan-
mäßig bewirtschaftet werden". Man könnte dazu 
noch viele Beispiele aufführen; nur eines ist in das 
Gesetz hineingekommen. Sie sagten zu Beginn Ihrer 
Begründung auch, der zweite Satz sage eigentlich 
dasselbe, was im ersten stehe. Da muß ich Ihnen 
völlig recht geben. Aus diesem Grunde würde ich 
auch hier vorschlagen, keine Änderung vorzuneh-
men, sondern es ruhig stehenzulassen. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Dan-
nemann! 

Dannemann FD P: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Auffassung des Herrn 
Merten kann ich nicht teilen. Wie notwendig eine 
Änderung der Formulierung ist, will ich Ihnen 
nur an einem einzigen Beispiel klarmachen. Wir 
haben im Lande Niedersachsen, in Ostfriesland, ein 
Überschwemmungsgebiet von 80 000 ha, das soge-
nannte Leda -Jümme-Gebiet, ein Gebiet, das von 
November bis März unter Wasser steht, eine Fläche, 
die sich selbst überlassen ist und deren Ertrag in 
dem Augenblick, in dem das jetzt im Bau befind-
liche Sperrwerk errichtet sein wird, um das Drei-, 
Vier-, ja Fünffache gesteigert werden kann. Nach 
dem Wortlaut, wie er hier steht, wäre es also mög-
lich, nach Durchführung dieser Maßnahme auch 
dieses Land in Anspruch zu nehmen. Sie werden 
mir zugeben müssen, daß das einfach unmög lich ist. 

Ich bitte Sie daher, dem von uns eingebrachten 
Antrag zu entsprechen. 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung die-
ses Paragraphen. Oder wünscht Herr Abgeordneter 
Loritz noch das Wort? Sie haben sich vorhin zu 
40 gemeldet, Herr  Abgeordneter Loritz. 

Loritz (Fraktionslos): Meine Damen und Herren! 
Der Gedanke, der in der Fassung des § 40 Abs. 2 
Ziffer 1 der Regierungsvorlage zum Ausdruck 
kommt, ist beachtenswert, nämlich landwirtschaftlich 
nutzbare Ländereien, die nicht planmäßig bewirt-
schaftet werden und deren Ertrag noch erheblich 
gesteigert werden kann, heranzuziehen, um auf 
diese Weise mehr Siedlungsland für die Heimat-
vertriebenen zu schaffen. Dieser Gedanke hätte 
schon lange verwirklicht werden müssen; denn wer 
sehenden Auges im Lande draußen herumgeht, 
weiß genau, welch große Flächen auf diese Art 
und Weise noch für die Siedlung von Heimatver-
triebenen, aber auch von einheimischen nachge-
borenen Bauernsöhnen, gewonnen werden könnten, 
his jetzt aber noch nicht gewonnen worden sind. 
Es muß Aufgabe einer zielbewußten Landwirt-
schaftspolitik der Regierung sein, endlich einmal 
dafür zu sorgen, daß die großen Flächen, die drau-
ßen auf dem Lande nicht planmäßig bewirtschaftet 
werden. sei es durch Nachlässigkeit, sei es aus son-
stigen Gründen, erfaßt werden. 

Aber nun kommt das große Aber. Die Gefahr 
dabei liegt darin, daß hier von gewissen Behörden 
entschieden wird, die nicht unparteiisch genug zu-
sammengesetzt sind. Das kann sich durchaus auch 
gegen die Interessen der Heimatvertriebenen aus-
wirken. Es kann sich auch gegen gewisse mißliebige 
Persönlichkeiten in Gemeinden und Kreisen aus-
wirken, die dort bei irgendwelchen jeweils herr-
schenden Mehrheiten in Ungnade gefallen sind, — 
deutlicher will ich mich nicht ausdrücken. 
Für diesen Paragraphen und vor allem für das 

Durchführungsverfahren, für die Entscheidung dar-
über, welche Flächen tatsächlich in Betracht kom-
men, müßte unter allen Umständen eine Formulie-
rung  gefunden worden, die Mißbräuche ausschließt., 
denn sonst wird auf diese Art und Weise Durch-
stechereien aller Art Tür und Tor geöffnet, wäh-
rend auf der andern Seite große Teile des Landes, 
das für die Ansiedlung von Heimatvertriebenen 
gewonnen werden könnte, nicht herangezogen wer-
den. Das kann ich Ihnen schon heute auf Grund 
genauer Beobachtungen sagen, wie es in gewissen 
Ländern bei der Ansiedlung der Heimatvertrie-
benen zugeht. 
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(Loritz) 
Ich wollte nur, der gesamte Bundestag oder min-

destens der Agrarausschuß hätte Gelegenheit ge-
habt, sich einmal anzusehen, was Flüchtlingsfami-
lien aus Böden im Lande Bayern und anderswo ge-
macht haben, die früher als absolut unbearbeitbar 
bezeichnet worden sind. Denken Sie nur an die 
Flüchtlingsfamilien aus Jugoslawien und Süd-
ungarn, die im Aiblinger Moos ein Werk geschaf-
fen haben, das wirklich bewundernswert ist und 
das Ihnen genau zeigen kann, was alles möglich ist, 
wenn man endlich den Flüchtlingsfamilien den 
Grund und Boden, den sie brauchen, zur Verfügung 
stellt. 
Schamlos ist es, daß gewisse Leute an höchsten 

Stellen in diesem Lande eine Auswanderung der 
für das gesamte Deutschtum so wichtigen Flücht-
lingsbauern nach Übersee, nach Brasilien und 
sonstwohin empfehlen, während in Deutschland 
selber noch Zehntausende und Hunderttausende von 
Tagwerken für eine Ansiedlungspolitik der Flücht-
linge wie auch der nachgeborenen einheimischen 
Bauernsöhne bereitstehen. Hier hat man bisher von 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, die zu 
diesem Zweck eingesetzt werden könnten, noch so 
gut wie nichts gehört. Man kommt uns von seiten 
der Regierung nur mit diesem § 40 des vorliegen-
den Gesetzentwurfs, der sich bei näherer Betrach-
tung nur als einer der vielen zielbewußten Ver-
suche dieser Regierungskoalition erweisen wird, 
den Heimatvertriebenen Sand in die Augen zu 
streuen und, wenn schon etwas, dann nur den 
Grund und Boden von solchen Leuten heranzu-
ziehen, die gewissen Herren in der Regierung drau-
ßen mißliebig sind. 

Darum warne ich vor der Annahme des Para-
graphen in der vorliegenden Formulierung. 

(Abg. Dr. Horlacher: Das ist ja grober. 
Unfug!) 

Präsident Dr. Ehlers: Aber einen Änderungs-
antrag wünschen Sie nicht zu stellen, Herr Ab-
geordneter Loritz?! 

(Abg. Loritz: Nein, dazu möchte ich ant -
worten, — — Heiterkeit. — Zurufe.) 

Ich rufe auf § 41. 
(Abg. Loritz: Um Ihnen zu antworten, — —!) 

— Sie haben nicht das Wort! Ich habe § 41 auf-
gerufen! 

Loritz (Fraktionslos): Ich muß Ihnen auf Ihre 
Frage antworten, Herr Präsident: Es bedürfte hier 
eines vollkommen neu formulierten Gesetz-
entwurfs, 

(lebhafte Zurufe von der Mitte) 

um die Schwächen und Unmöglichkeiten dieses 
Paragraphen zu beseitigen. Die Vorlage eines sol-
chen Gesetzentwurfs ist uns mit Rücksicht auf die 
unerhörte Praxis in diesem Hause, wonach bei Ge-
setzentwürfen Unterschriften — — 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter, ich 
darf Sie unterbrechen: die „unerhörte Praxis" ist 
eine Folge der von diesem Hause beschlossenen 
Geschäftsordnung. Ich rufe Sie zur Ordnung. 

(Abg. Loritz: Für »unerhörte Praxis"?! — 
Zurufe von der Mitte.) 

Im übrigen weise ich Sie darauf hin, daß Sie die 
Möglichkeit haben, als einzelner Abgeordneter zu 
sämtlichen 107 Paragraphen, Einleitung und Über-

schrift in der zweiten Lesung Änderungsanträge 
zu stellen. 

(Heiterkeit. — Abg. Loritz: Einzelne Ände

-

rungen; einzelne, aber nicht einen neuen 
Gesetzentwurf! Einen völlig verschnittenen 
Anzug kann man nicht dadurch brauchbar 
machen, daß man einige Teile an ihm ab

-

ändert!) 

Ich rufe § 41 auf. Hierzu liegt der Änderungs-
antrag der KPD auf Umdruck Nr. '760 Ziffer 17 
vor. Herr Abgeordneter Kohl, wünschen Sie ihn zu 
begründen? 

(Abg. Kohl: Nein!) 

— Herr Abgeordneter Kohl verzichtet auf Begrün-
dung. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich rufe § 42 auf. Keine Änderungsanträge und 
keine Wortmeldungen; zu § 43 ebenfalls nicht. 

Zu § 44 liegt ein Änderungsantrag Dr. Dr. Müller 
auf Umdruck Nr. 763 Ziffer 5 vor. Herr Abgeord-
neter Struve zur Begründung! 

Struve (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich darf mit Ihrem Einverständnis gleich 
die Begründung für die Ziffern 6 bis 9, §§ 44 
bis 54, geben. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich rufe also sämtliche 
Paragraphen bis 54 auf. Ich nehme an, daß das 
Haus mit der gemeinsamen Beratung einverstan-
den ist. — Das ist der Fall. 

Struve (CDU): Bei den Änderungsanträgen, die 
wir zu den einzelnen Paragraphen eingereicht 
haben, handelt es sich um den Fall der Eingliede-
rung in all den Fällen, in denen ein Vertriebener 
in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet 
hat. Wir haben ähnliche Bestimmungen im Flücht-
lingssiedlungsgesetz gehabt und in der Praxis fest-
gestellt, daß diese Dinge nicht nur zu großen Un-
gerechtigkeiten, sondern auch zu unterschied-
lichen Beurteilungen von Betrieb zu Betrieb 
führen, die dringend einer Abänderung bedürfen. 
Wir sind bei der Beratung im Ausschuß auf 
diese Dinge sehr eingehend eingegangen. Ich 
möchte dem Hohen Hause in aller Kürze nur den 
großen Unterschied aufzeigen, der sich hier in der 
Vergangenheit auf Grund der Bestimmungen im 
Flüchtlingssiedlungsgesetz ergeben hat. Ein 
Heimatvertriebener, der in einen Bauernhof ein-
heiratet, hat nach den gesetzlichen Bestimmungen 
die Möglichkeit, Darlehen und Beihilfen zu be-
kommen, genau so wie jeder andere Heimatver-
triebene, der über den Weg der Pacht oder des 
Kaufs zu einer Existenzgründung kommt. Wir 
sind der Auffassung, daß man gegen diese Rege-
lung keine Einwendungen erheben darf. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang aber darauf 
verweisen, daß die Möglichkeit besteht, bis zu 
20 000 DM zu bekommen. In der Vergangenheit 
ist es so gewesen, daß man auch bei Einheirat aus 
verschiedenen Töpfen etwas bekommen hat. Da 
waren die Beträge geringer, es waren 5 000 DM. 
Wir haben aber Fälle, in denen Heimatvertriebene 
sich aus zwei und drei verschiedenen Töpfen 
5 000 DM besorgt haben. Wenn wir das auf dieses 
Gesetz übertragen, wird die Möglichkeit gegeben, 
selbst noch über 20 000 DM hinaus zu bekommen. 
Wenn der Betrieb aus irgendeinem Grunde ge-
bäudemäßig oder inventarmäßig nicht in Ordnung 
ist, ist auch dagegen noch nichts einzuwenden. 
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(Struve)  
Unsere Änderungsanträge liegen in einer andern 

Richtung. Wir wollen nicht, daß ein solcher Be-
trieb, wenn er völlig gleichberechtigt neben Nach-
barbetrieben steht, noch zusätzlich für 30 Jahre 
vom Lastenausgleich befreit ist. Wir sind der Auf-
fassung, daß die wenigen Fälle, in denen Leuten 
zu eigenem Hof verholfen werden kann, nicht in 
ein Verhältnis zu den Begünstigungen gebracht 
werden können, die der Vertriebene, der ein-
heiratet, hat. Ich glaube, es ist nicht schwer, den 
großen Unterschied darzustellen. Wir haben in 
der Praxis in sehr erfreulichem Umfange festzu-
stellen, daß nicht nur heimatvertriebene Söhne, 
sondern umgekehrt auch heimatvertriebene 
Töchter in landwirtschaftliche Betriebe ein-
heiraten. Da gilt die Vergünstigung natürlich 
nicht. Wir meinen also, es läßt sich nicht vertreten, 
daß ein Betrieb, in den ein Heimatvertriebener 
eingeheiratet hat, für weitere 30 Jahre vom 
Lastenausgleich befreit ist. 

Wir bitten das Hohe Haus, unseren Änderungs-
anträgen zuzustimmen. 

Ich möchte abschließend also klarstellen: bis zur 
Eingliederung, bis zur Übernahme des Hofes sind 
wir bereit, alle Beihilfen und Darlehen zu ge-
währen, aber nach der Eingliederung soll die Be-
günstigung in bezug auf Abgaben wegfallen. 

(Beifall rechts.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
ich schlage vor, daß erst die Änderungsanträge be-
gründet werden und wir dann zur Aussprache 
kommen. 
Zum Änderungsantrag der KPD Umdruck 

Nr. 760 Ziffer 18 Herr Abgeordneter Kohl bitte! 

Kohl (Stuttgart) (KPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte zu unserem 
Änderungsantrag einige Sätze der Begründung 
sagen. § 46 Abs. 1 Nr. 1 soll folgende Fassung 
erhalten: 

für die Neusiedlung zur Durchführung eines 
Siedlungsprogramms im Rahmen der §§ 39 
und 39 a (Enteignung) dieses Gesetzes 

— diesen § 39 a haben Sie abgelehnt — 
für die Jahre 1953 bis 1957 jährlich 2 Milliar-
den Deutsche Mark. 

Was wollen Sie, meine Damen und Herren, eigent-
lich mit der Fassung der Regierungsvorlage an-
fangen? Durch die Presse versucht man nun Mit-
teilungen zu lancieren, die die Öffentlichkeit über 
den wahren Inhalt dieses Gesetzes täuschen. Man 
sagt hier beispielsweise unter der knalligen Über-
schrift „Neusiedler erhalten Hilfe", daß ein Stoß-
programm aufgestellt werden soll, wonach in den 
nächsten fünf Jahren die noch nicht seßhaft ge-
machten Landwirte unter den Flüchtlingen zu 
selbständiger landwirtschaftlicher Tätigkeit ge-
bracht werden sollen. Man nennt auch eine Ziffer 
und sagt, daß es sich um 125 000 heimatvertriebene 
Landwirte als Siedlungsbewerber handelt, von 

 denen in den nächsten Jahren mindestens 25 000 
pro Jahr angesiedelt werden sollen. Nach dieser 
Berechnung und auch nach dem Gesetz steht die 
Summe von 430 Millionen DM zur Verfügung. 
Nun, meine Damen und Herren, glaube ich, daß 
bei einigermaßen ernsthaftem Studium dieses § 46 
immerhin an diesem so knalligen Siedlungs-
programm einiges aufstoßen könnte. Der Bund 
stellt — das steht in der Vorlage — ganze 

100 Millionen D-Mark zur Verfügung; aber es 
wird ausdücklich gesagt: soweit dieser Betrag 
haushaltsmäßig gedeckt werden kann. Seien Sie 
versichert: bei der in Westdeutschland garantierten 
Entwicklung werden Sie schon im nächsten Jahre 
nicht mehr die Möglichkeit haben, an eine haus-
haltsmäßige Deckung auch dieser bescheidenen 
100 Millionen D-Mark heranzugehen. Nun sollen 
die Länder bluten. Man versucht, die Länder mit 
einzuspannen. Auf der andern Seite geht das Be-
streben des Bundesfinanzministers eindeutig da-
hin, die Einkommen- und Körperschaftsteuer als 
Haupteinnahmequelle der Länder noch viel stärker 
in Anspruch zu nehmen. Ihm genügen ja nicht 
mehr die 37 %, sondern er verlangt 40 und 44 %.  
Ich frage Sie, meine Damen und Herren, wie Sie  
dann die Länderfinanzen, die heute sämtlich mit  
einer Unterbilanz in ihren Etats arbeiten, über-
haupt für eine solche Aufgabenstellung heran-
ziehen wollen.  

(Zuruf rechts.)  

—  Reden Sie doch nicht! —  Man soll doch die  
Kirche im Dorf lassen und soll den Leuten sagen:  
Was Sie hier tun, ist weiter gar nichs als ein  
übler Bluff, ein übles Täuschungsmanöver.  
(Zuruf von der CDU: Es ist besser, wenn Sie  

nicht reden! — Weitere Zurufe.)  

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren,  
Sie haben die Begründung des Herrn Abge-
ordneten Kohl gehört.  

Zu § 46 liegt ein weiterer Änderungsantrag der  
Abgeordneten Dr. Nöll von der Nahmer und Ge-
nossen, Umdruck Nr. 759 Ziffer 2, vor. Bitte, Herr  
Abgeordneter!  

Dr. Dr. Nöll von der Nehmer (FDP): Meine  
Damen und Herren! Die Anleihe, die der Lasten-
ausgleichsfonds nach § 46 Abs. 2 für die Sied-
lungszwecke zur Verfügung stellt, wird nach dem  
Gesetzentwurf in fünfjährigen Raten gewährt.  
Nun sen webte den Verfassern dieser Vorlage das  
durchaus richtige Prinzip vor, daß diese Anleihe  
spätestens dann zurückgezahlt sein muß, wenn der  
Lastenausgleich ausläuft. Das soll bekanntlich  
nach 30 Jahren der Fall sein. So kommt die Zahl  
30 wohl in die letzte Zeile des § 46 Abs. 2 hinein.  
Aber dabei ist übersehen worden, daß Teile der  
Anleihe auch noch im Jahre 1957 gegeben werden,  
so daß also, wenn die Anleihe 30 Jahre liefe, die  
letzte Rate erst 1988 zurückgezahlt würde. Das ist  
natürlich viel zu spät, denn dann ist der Lasten-
ausgleichsfonds schon längst abgelaufen.  

Deswegen haben wir den Änderungsantrag ge-
stellt, die Laufzeit der Anleihe auf 25 Jahre zu  
beschränken. Herr Kollege Kunze wird, wie er mir  
gestern sagte, noch einen Abänderungsantrag zu  
unserem Änderungsantrag einbringen, der an die  
Stelle der Ziffer „25" ein Datum setzt. Ich bin  
durchaus damit einverstanden, daß dann statt  
unseres Antrags dieser von Herrn Kollegen Kunze  
noch zu  begründende Antrag  angenommen wird,  
der meines Erachtens den Vorteil größerer Klar-
heit hat.  

Präsident Dr. Ehlers: Wollen Sie einen Antrag  
stellen, Herr Abgeordneter Kunze?  

(Abg. Kunze: Einen Abänderungsantrag zu  
dem eben begründeten Antrag!)  

— Dann begründen Sie ihn bitte gleich.  



12034 	Deutscher Bundestag — 251. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 26. Februar 1953 

Kunze (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es handelt sich lediglich darum, an 
Stelle der 25 Jahre das Datum 31. März 1979 zu 
setzen, weil bis dahin auch die übrigen Anleihen, 
die der Lastenausgleichsfonds den Ländern gibt — 
siehe Wohnungsbau und dergleichen —, zurück-
gezahlt sein müssen. Dann haben wir einheitliche 
Termine. Das scheint uns zweckmäßig zu sein. 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
Sie haben den Abänderungsantrag gehört. Einer 
besonderen Vervielfältigung bedarf es nicht; Sie 
notieren das freundlichst. 

Zu § 47 liegt ein Antrag der Föderalistischen 
Union vor, Umdruck Nr. 766 Ziffer 9. 

Herr Abgeordneter Lampl, bitte. 

Lampl (FU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es handelt sich hier um die Streichung 
der §§ 47 bis 55. Ich bitte die Begründung hierzu 
in einem geben zu dürfen. Diese Paragraphen 
sehen die steuerliche Begünstigung für den vor, 
der ein landwirtschaftliches Anwesen oder ein 
landwirtschaftliches Grundstück an einen Ver-
triebenen verkauft oder verpachtet. Der Be-
treffende soll bei der Einkommen- und Erbschaft-
steuer begünstigt und von den Abgaben für den 
Lastenausgleich und die Hypothekengewinnabgabe 
befreit werden. 
Wir befürchten, daß auf diese Weise zweierlei 

Recht und sehr einseitige Startbedingungen ge-
schaffen werden. Selbstverständlich sind der Ver-
käufer und der Verpächter landwirtschaftlicher 
Grundstücke oder Anwesen veranlaßt, die Vor-
züge, die ihnen das Gesetz im Falle seiner An-
nahme bietet, für sich nutzbar zu machen. Es wird 
also weitgehend an Vertriebene verkauft oder ver-
pachtet. Der Herr Bundesminister für Vertriebene 
sprach gestern von Parität. Er meinte diese Parität 
zahlenmäßig; Vergünstigungen sollen nur so lange 
gewährt werden, bis der Bevölkerungszahl nach 
die Parität erreicht ist. Nun, wann wird das sein? 
Bei uns in Bayern sind 21 % der Gesamtbevölke-
rung Vertriebene. In Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen ist der Prozentsatz, wie wir wissen, 
noch höher. Wenn ich recht verstanden habe, Herr 
Kollege Trischler, sprachen Sie gestern davon, daß 
die Vergünstigungen nur fünf Jahre andauern 
sollen. Davon ist meines Wissens keine Rede, 
jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang. Auf 
jeden Fall werden weitgehend endgültige Tat-
sachen geschaffen! 

Auch wir wissen natürlich, daß die Eingliederung 
der Vertriebenen in der Landwirtschaft ganz be-
sonders schwierig ist, daß die Decke hier in beson-
derem Maße zu kurz ist. Letzten Endes kann jeder 
beliebig Verkaufsläden aufmachen; aber man kann 
nicht Bauernhöfe nach Belieben errichten. Diese 
Schwierigkeiten dürfen unseres Erachtens auf der 
anderen Seite nicht dazu führen, daß man andere 
Berufsgruppen auf lange Zeit benachteiligt oder 
zurücksetzt. Ich glaube, wir müssen auch an eine 
andere Parität denken, an die Erhaltung oder 
Schaffung gleicher Startbedingungen auch für die 
nachgeborenen Bauernsöhne. 

Ich kann auch die Logik des Herrn Kollegen 
Ehren in dieser Frage nicht ganz begreifen. Es ist 
letzten Endes so, daß das Land immer nur einmal 
verteilt werden kann. Wenn es der Vertriebene ist, 
kann es nicht der nachgeborene Bauernsohn sein, 
und umgekehrt. Das ist doch richtig? 

Ich darf in diesem Zusammenhang, obwohl es 
fast schon verpönt erscheint, auch noch die Pächter 
und Landarbeiter erwähnen. Auch für diese Grup-
pen bedeutet das Gesetz in dieser Form eine Be-
nachteiligung. Darüber gibt es gar keinen 
Zweifel! 

Unseres Erachtens würde also die Annahme des 
Gesetzes in der vorgelegten Form für viele, die 
a u c h Anrecht haben, bedeuten, daß sie sich nie 
eine selbständige landwirtschaftliche Existenz ver-
schaffen können. Natürlich haben die Vertriebenen 
unverdient ein hartes Schicksal erlitten. Auch wir 
bejahen durchaus die Gleichberechtigung der Ver-
triebenen. Wir wollen andererseits keine Benach-
teiligung anderer. Wir wollen nicht die Schaffung 
neuer Entrechteter. Wir warnen auch vor dem 
Wiederaufreißen von neuen Klüften. Auch an diese 
Konsequenzen muß man unseres Erachtens denken. 
Wir stehen auf dem Standpunkt, daß das Gesetz in 
der vorliegenden Form in vielen Bestimmungen 
den Vertriebenen einen deutlichen Vorsprung 
sichert. Herr Minister von Kessel hatte recht, als 
er im Ernährungsausschuß davon sprach, daß die 
Forderungen der Einheimischen — wenn ich dieses 
Wort auch hier gebrauchen darf — auf Gleich-
berechtigung mit den Vertriebenen bei der land-
wirtsschaftlichen Siedlung Theorie seien, und zwar 
deswegen Theorie, weil das Geld fehle. Herr 
von Kessel hatte recht: es ist eine Tatsache, daß 
die Vertriebenen auf diese Weise mindestens auf 
dem Gebiet der landwirtschaftlichen Siedlung 
entscheidend bevorzugt werden. 

Nun liegt die Drucksache Nr. 4087 vor, der wir 
natürlich zustimmen. Das Ziel ist hier, beim An-
setzen von Neusiedlern zwischen Vertriebenen und 
Einheimischen die Parität zu erreichen. Ich glaube 
aber, eine Hoffnung, daß das gelingt, ist kaum 
berechtigt. In § 2 dieses Gesetzes ist der Zusatz 
enthalten, der das Gesetz weitgehend einschränkt 
oder praktisch wirkungslos macht, nämlich der Zu-
satz bezüglich der erforderlichen Deckung. Was 
das anbetrifft — wir kennen ja unseren sehr ver-
ehrten Minister Schäffer —, wird es also auch in 
Zukunft so sein, daß den Vertriebenen ganz auto-
matisch mindestens auf dem Gebiet der landwirt-
schaftlichen Siedlung ein großer Vorsprung ge-
sichert ist. 

Unter diesen Umständen glauben wir es nicht 
verantworten zu können, daß auch noch so ent-
scheidende steuerliche Vergünstigungen vorgesehen 
werden, wie sie die §§ 47 bis 55 enthalten. Wir 
glauben auch nicht, daß es verantwortet werden 
kann, einem erheblichen Teil der einheimischen 
Bevölkerung eine so große Benachteiligung zuzu-
muten. Wir beantragen daher die Streichung der 
§§ 47 bis 55 und bitten das Hohe Haus, dem zu-
zustimmen. 

(Beifall bei der FU.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
damit sind die Änderungsanträge zu den §§ 44 
bis 54 begründet. Ich habe die Absicht, nachdem 
die Aussprache darüber stattgefunden hat — ich 
nehme an, daß es nicht lange Zeit in Anspruch 
nehmen wird —, zunächst über die §§ 38 bis 54 
abstimmen zu lassen. — Herr Abgeordneter 
Kather, bitte! 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Was den zuletzt begründeten Ände-
rungsantrag anlangt, möchte ich doch etwas richtig-
stellen. Diese Vergünstigungen sind auf fünf Jahre 
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(Dr. Kather)  
beschränkt, werden also nicht ins Uferlose gegeben. 
Im übrigen kann ich mich wohl darauf beschrän-
ken, Sie um die Ablehnung dieses Antrags zu 
bitten. 
Dem Änderungsantrag von Herrn Professor Nöll 

von der Nahmer ist zuzustimmen. 
Die Abgeordneten Müller und andere haben 

Streichung der Vergünstigungen im Falle der 
Heirat für den Abgeber beantragt. Nun haben wir 
in unserem Gesetz einmal Vergünstigungen für  
Einheimische eingebaut, und jetzt sind Sie auch 
damit nicht zufrieden. Meine Damen und Herren, es 
ist dies eine Praxis. die aus dem Flüchtlingssiedlungs-
gesetz übernommen worden ist und die sich außer-
ordentlich gut bewährt hat. Es ist ja auch nicht so, 
daß hier dem Einheiratenden wer weiß wie viel 
Vorteile gegeben werden, außerdem noch dem 
Schwiegervater die Befreiung vom Lastenausgleich. 
Das wird ja gerade in den Fällen, die von den 
Antragstellern angesprochen worden sind — in 
denen also eine gute Vermögenslage vorliegt —, 
nicht der Fall sein, sondern das wird sich in die-
sen Fällen auf die Befreiung vom Lastenausgleich 

 beschränken. 
Es  besteht gar Zweifel, daß es  sieh hier  

um eine Eingliederungsmaßnahme handelt, die 
außerordentlich günstig zu beurteilen ist und die 
ja auch, wie ich schon sagte, in der Vergangenheit 
erheblich zur Eingliederung der Vertriebenen bei-
getragen hat. Schließlich sind die Geschädigten 
und in der Hauptsache die Vertriebenen die be-
rufenen Hüter des Fonds, und wenn wir uns damit 
einverstanden erklären, daß diese Vergünstigungen 
gegeben werden, so wissen wir, warum wir es tun. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß eine 
) Streichung dieser Vergünstigungen im Fall der 
Eheschließung Umgehungen zur Folge haben 
würde, daß also etwa die Ehe nicht geschlossen 
wird und in der Form eines Pachtvertrags derselbe 
Nutzeffekt herbeigeführt wird. Wir können kein 
Interesse daran haben, daß so etwas geschieht, und 
ich bitte daher dringend, diesen Änderungsantrag 
abzulehnen. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Tobaben. 

Tobaben (DP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die aufgerufenen Paragraphen be-
treffen die Beihilfen und Vergünstigungen für die 
im § 35 umrissenen Personenkreise. Bei Einhei-
raten in westdeutsche Betriebe kommen nach dem 
§ 35 nicht nur Bauern und Landwirte in Frage, 
die drüben einen Betrieb verloren haben, sondern 
alle diejenigen, die in der Landwirtschaft früher 
beschäftigt waren oder es später gewesen sind. Wir 
haben ja bisher schon so einiges erlebt, wie sich 
das in der Praxis auswirkt. Wohin das führen soll, 
darüber sind wir uns auch klar; denn die alte Vor-
lage, die wir im Ernährungsausschuß seinerzeit als 
Grundlage unserer Verhandlungen hatten, hat uns 
diesen Weg ganz klar gezeigt. Die Dinge werden 
sich so auswirken, daß der zweite, dritte, vierte 
oder fünfle Sohn eines ostdeutschen Landarbeiters 
oder irgendeines anderen Bürgers — ob er Eigen

-

tum  gehabt hat, verloren hat oder nicht —, der 
hier nach dem Westen verdrängt worden ist, der in 
einen westdeutschen Betrieb einheiratet, nicht nur 
20 000 und mehr DM Beihilfe bekommt, sondern 
für eine Reihe von Jahren von der Abgabe zum 
Lastenausgleich befreit wird. Für mich wäre die 
Beantwortung der Frage sehr wichtig und be-

deutungsvoll, warum man  den Landarbeitern im 
Westen nicht das gleiche gibt. Das ist das Ent-
scheidende, worum es sich dreht. 

(Anhaltende Zurufe und Unruhe links.) 
Unsere Landarbeiter müssen wissen, daß Sie (zur 
SPD) mit zweierlei Maß messen! 

(Beifall rechts. — Anhaltende Unruhe links.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Struve. 

Struve (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist sehr schade, daß ein so ernstes 
Problem so leicht genommen und von einigen so-
gar für lächerlich gehalten wird. 

(Erneute Unruhe und Zurufe links.) 
In Wahrheit liegen die Dinge Gott sei Dank viel 
anders, auch viel anders, als sie von unserem be-
freundeten Kollegen Ehren hier vorgetragen wor-
den sind. Es ist doch so, daß die Heimatvertriebe-
nen vor allem auf den Dörfern untergekommen 
sind. Im norddeutschen Raum sind die Dörfer, in 
denen die Heimatvertriebenen in der Mehrzahl 
sind, durchaus keine Seltenheit. Wir wollen uns  
miteinander freuen, daß die Kinder der Heimat-
vertriebenen inzwischen genau so Plattdeutsch  
sprechen wie die Einheimischen, und wir wollen  
uns auch freuen, daß die Eingliederung bei der  
Heirat hin und her eine Tatsache geworden ist.  
Kollege Dr. Kather stellt die Dinge aber so dar,  
als bedürfe es nach der Heirat einer dreißigjähri-
gen Pension für völlig gleichberechtigte Betriebe.  
Von einer solchen Darstellung muß ganz entschie-
den abgerückt werden.  

(Sehr richtig! rechts.)  

Herr Kollege Dr. Kather spricht hier davon, daß  
in diesem Falle auch einmal den Einheimischen  
etwas gegeben werden soll. Herr Kollege Kather,  
wie wollen Sie dann das Schicksal all der Ausge-
bombten vertreten, wie soll dann das Recht der  
Altsparer hier irgendwie mal geregelt werden,  

(Sehr gut! in der Mitte)  
wenn Betriebe von 50- und 80 000 DM Einheitswert  
da sind, womöglich beide schuldenfrei, und der  
männliche einheiratende Teil bei einem Hof noch  
30 Jahre diese Pension bekommt, weil er Vertrie-
bener war? Von einer solchen gesetzlichen Rege-
lung rückt das deutsche Landvolk entschieden ab.  

(Beifall rechts.)  

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Dr.  
Kather!  

Dr. Kather (CDU): Man kann bei der Betrachtung  
dieser Dinge die Erwägung nicht nur auf die Per-
son des Einheimischen abstellen, sondern man muß  
doch im Auge haben, daß hier ein Vertriebener,  
der alles verloren hat, auf diese Weise für das  
ganze Leben eine Existenz bekommt.  

(Zurufe von der Mitte.)  
Deshalb ist es durchaus angebracht und gerecht-
fertigt, diese Vergünstigungen zu geben, um einen 
Anreiz für eine solche im allgemeinen Interesse 
liegende und erwünschte Regelung herbeizuführen. 

(Beifall rechts.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Besprechung zu den §§ 38 bis 54. 

(Zuruf des Abg. Merten.) 
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— Herr Abgeordneter Merten, wozu wollen Sie 
noch sprechen? 

(Zurufe.) 

— Also doch noch zur Aussprache. 

(Fortgesetzte Zurufe: Nein!) 

Merten (SPD): Meine Damen und Herren, ich 
schlage vor, daß wir bei dem Eventualantrag des 
Kollegen Horlacher im zweiten Satz statt „im 
übrigen" sagen „bei der weiteren Vergabe sind 
gleichrangig die einheimischen Siedlungsbewerber 
entsprechend ...". Das ist im Text etwas klarer 
und meint genau das, was Sie auch vorhaben. 

Präsident Dr. Ehlers: Ist Herr Abgeordneter Hor-
lacher als Antragsteller einverstanden? 

Dr. Horlacher (CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Es ist oft schwer, etwas Ein-
faches zu erläutern, 

(Heiterkeit) 

weil man immer durch irgendwelche Hinter-
gedanken, die eine Rolle spielen, glaubt, man könne 
dem einzelnen nicht so trauen, wie man möchte, 
und immer Vermutungen anstellt, die gar nicht 
berechtigt sind. Ich schaue doch so ehrlich aus, daß 
Sie mir trauen können, wenn ich das auseinander-
setze. 

(Heiterkeit.) 

In meinem Antrag sind — ebenso wie im An-
trag des Herrn Dr. Frey — die Vertriebenen vor-
angestellt; ich sage mir, bei einem Bundesvertrie-
benengesetz ist das gesetzestechnisch notwendig. 
Das wird doch anerkannt, und darüber können 
wir doch einig sein. Dann bin ich so weit gegan-
gen, zu sagen, das Land ist mindestens zur Hälfte 
den Vertriebenen zuzuteilen. Das ist in Ordnung. 
Und dann sage ich: „Im übrigen" — d. h. praktisch, 
wenn dieses Land in Anspruch genommen ist — 
ist das Land gleichrangig den einheimischen Sied-
lungsbewerbern je nach der Zahl der vorliegenden 
Anträge zuzuteilen. Ob Sie da sagen „Im übrigen" 
oder „Bei der weiteren Vergabe", ist nach meiner 
Überzeugung kein großer Unterschied. 

(Abg. Kunze: Na, also!) 

Ich würde mich auf die Formulierung „Bei der 
weiteren Vergabe" einlassen. Wir können dann vor 
der dritten Lesung in Gottes Namen noch einmal 
miteinander reden. Wir müssen doch auf eine große 
einheitliche Linie kommen, damit die Differenz 
zwischen Einheimischen und Flüchtlingen nicht 
vertieft und verstärkt, sondern eine Möglichkeit 
geschaffen wird, daß wir künftig in vernünftiger 
und gerechter Weise nebeneinander bestehen. Ge-
rade draußen im Dorf ist das wichtig. Ich meine 
also, daß wir hier Konfliktstoffe möglichst be-
seitigen; etwas anderes meine ich nicht. 

(Beifall.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
auch wenn es schwer ist, Einfaches zu erklären, 
habe ich es jedenfalls so verstanden, daß Herr Ab-
geordneter Horlacher mit dem Vorschlag von Herrn 
Abgeordneten Merten einverstanden ist. 

(Heiterkeit.) 

Ich schließe jetzt also endgültig und unwider-
ruflich die Besprechung zu den §§ 38 bis 54. 

Ich teile Ihnen mit, daß der Abgeordnete 
Dr. Müller seinen Antrag auf namentliche Ab-

stimmung über seinen Antrag auf Umdruck Nr. 763 
Ziffer 3 zurückgezogen hat. 

(Abg. Dannemann: Zur Abstimmung!) 
— Herr Abgeordneter Dannemann! 

Dannemann (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren!. Der § 38 ist von solch grund-
sätzlicher Bedeutung, daß ich dazu ganz kurz fol-
gendes sagen muß. Es handelt sich darum, ob wir 
in Zukunft das vorhandene Öd- und Siedlungsland 
in einseitiger Weise nur noch den Vertriebenen zur 
Verfügung stellen wollen oder — — 

(Lebhafte Zurufe von der Mitte.) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Dan-
nemann, ich hatte die Aussprache zu § 38 ge-
schlossen. Es dreht sich nur um die Frage der 
namentlichen Abstimmung. Der gestellte Antrag 
auf namentliche Abstimmung ist zurückgezogen. 

Dannemann (FDP): Ich beantrage namentliche 
Abstimmung. 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren! 
Ich frage: Wird der Antrag auf namentliche Ab-
stimmung unterstützt? — Die Auszählung hat er-
geben, daß 45 Abgeordnete den Antrag unter-
stützen. Er ist nicht hinreichend unterstützt. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
des Herrn Abgeordneten Dr. Müller auf Umdruck 
Nr. 763 unter Ziffer 3. Ich bitte die Damen und 
Herren, die dem Antrag zuzustimmen wünschen, 
um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen, bitte. — Meine Damen und 
Herren, ich möchte es klären, indem wir den Ver-
such machen, durch Aufstehen entsprechend der 
Geschäftsordnung abzustimmen. Ich bitte die Da-
men und Herren, die für den Antrag sind, sich von 
den Sitzen zu erheben. — 

(Zurufe: Für welchen Antrag?) 
— Immer noch für den Antrag des Herrn Abge-
ordneten Dr. Müller auf Umdruck Nr. 763 unter 
Ziffer 3. — Ich bitte um die Gegenprobe, auch 
durch Erheben von den Sitzen. — Das zweite ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 
Ich komme zur Abstimmung über den Eventual-

antrag der Herren Abgeordneten Dr. Horlacher 
und Dr. Frey. 

(Abg. Kunze: In der abgeänderten Form! — 
Abg. Frühwald: Zur Abstimmung!) 

— Ich bin in der Abstimmung. Wollen Sie einen 
Antrag zur Abstimmung stellen? 

(Abg. Frühwald: Ja!) 

FrÜhwald (FDP): Ich beantrage zum Antrag 
Dr. Horlacher getrennte Abstimmung über Satz 1 
und Satz 2. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Hor-
lacher, wie stehen Sie dazu? 

(Abg. Dr. Horlacher: Ich bin dagegen! — 
Heiterkeit.) 

-- Sie sind dagegen! Meine Damen und Herren! 
Ich komme also zur Abstimmung im ganzen über 
den Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Horlacher. 

(Zuruf rechts: Getrennt abstimmen! — 
Gegenrufe von der CDU: Ist doch ein 

Paragraph!) 
— Also lasse ich über den geschäftsordnungsmäßi-
gen Antrag auf Einzelabstimmung abstimmen. Ich 
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bitte die Damen und Herren, die für die Abstim

-

mung in zwei Teilen sind, eine Hand zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Das zweite ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 
Ich komme zur Abstimmung über den Ände-

rungsantrag des Abgeordneten Dr. Horlacher in 
der von Herrn Abgeordneten Merten abgeänderten 
und von Herrn Abgeordneten Dr. Horlacher ge-
billigten Form. Ich bitte die Damen und Herren, 
die dem Antrag Umdruck Nr. 773 zuzustimmen 
wünschen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Dieser Antrag ist 
mit überwiegender Mehrheit bei einigen Enthal-
tungen angenommen worden. Damit erledigt sich 
die Abstimmung über § 38 in der Ausschußfassung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
der FU Umdruck Nr. 766 Ziffer 6. Ich bitte die 
Damen und Herren, die diesem Antrag zuzu-
stimmen wünschen, um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Dieser Antrag ist 
gegen die Antragsteller abgelehnt. Der Eventual-
antrag hat sich erledigt, Herr Abgeordneter 
Lampl? 

(Abg. Lampl: Ja!) 
— Ist erledigt! 

Ich komme zur Abstimmung über § 39 in der 
Ausschußfassung. Ich bitte die Damen und Herren, 
die zuzustimmen wünschen, um ein Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Bei einigen Enthaltungen gegen wenige Stim

-

men angenommen. 
Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 

der kommunistischen Gruppe Umdruck Nr. 760 
Ziffer 16 auf Einfügung eines § 39 a. Ich bitte die 
Damen und Herren, die zuzustimmen wünschen, 
um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Dieser Antrag ist gegen die Antrag-
steller abgelehnt. 
Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 

Dr. Dr. Müller (Bonn) Umdruck Nr. 763 Ziffer 4 
auf Änderung des § 40 Abs. 2 Nr. 1. Ich bitte die 
Damen und Herren, die diesem Antrag zuzustim-
men wünschen, um ein Handzeichen. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste 
war die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
der FU, Umdruck Nr. 766 Ziffer 8. Ich bitte die 
Damen und Herren, die zuzustimmen wünschen, 
um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 
Ich komme zur Abstimmung über § 40 in der 

durch die Annahme des Antrags Umdruck Nr. 763 
Ziffer 4 abgeänderten Fassung. Ich bitte die Da-
men und Herren, die zuzustimmen wünschen, um 
ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen 
angenommen. 
Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 

der KPD Umdruck Nr. 760 Ziffer 17. Ich bitte die 
Damen und Herren, die diesem Antrag zuzustim-
men wünschen, um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Dieser Antrag ist gegen die Antragsteller 
abgelehnt. 
Ich komme zur Abstimmung über § 41 in der 

Ausschußfassung. Ich bitte die Damen und Herren, 
die zuzustimmen wünschen, um ein Handzeichen. 
— Das ist die Mehrheit; angenommen! 

Ich komme zur Abstimmung über § 42 und § 43. 
Ich bitte die Damen und Herren, die zuzustimmen  

wünschen, um ein Handzeichen. — Das ist die 
Mehrheit; angenommen! 
Zu § 44: Änderungsantrag des Herrn Abgeord-

neten Dr. Dr. Müller (Bonn) Umdruck Nr. 763 
Ziffer 5. Ich bitte, soweit Sie diesem Antrag zuzu-
stimmen wünschen, um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Meine Damen und 
Herren! Machen wir den Versuch, durch Aufstehen 
die unklare Gefechtslage zu klären! Ich bitte die 
Damen und Herren, die für den Änderungsantrag 
sind, sich von Ihren Plätzen zu erheben. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
zweite war die Mehrheit; der Änderungsantrag ist 
abgelehnt. 
Ich komme zur Abstimmung über § 44. Ich bitte 

die Damen und Herren, die der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünschen, eine Hand zu erheben. — 
Das ist die Mehrheit; angenommen. 
Zu § 45 bitte ich ebenfalls um ein Handzeichen, 

wenn Sie zuzustimmen wünschen. — Das ist die 
Mehrheit, § 45 ist angenommen. 
Zu § 46 liegt ein Änderungsantrag der kommu-

nistischen Gruppe — Umdruck Nr. 760 Ziffer 18 
— zu Abs. 1 Nr. 1 vor. Ich bitte die Damen und 
Herren, die dem kommunistischen Antrag zu-
zustimmen wünschen, um ein Handzeichen. — Das 
ist nicht die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme zum Antrag des Herrn Abgeordneten 
Nöll von der Nahmer und weise darauf hin, daß 
Herr Abgeordneter Nöll von der Nahmer seinen 
Antrag entsprechend dem Antrag des Herrn Abge-
ordneten Kunze geändert hat, und zwar dergestalt, 
daß nicht, wie ursprünglich beantragt, das Wort 
„dreißig" durch das Wort „fünfundzwanzig" ersetzt 
werden soll, sondern die Worte des Entwurfs 
„innerhalb von dreißig Jahren" durch die Worte 
„bis zum 31. März 1979" ersetzt werden sollen. 
Stimmt das, Herr Abgeordneter Kunze? 

(Abg. Kunze: Ja!) 

Der letzte Halbsatz des Abs. 2 von 46 soll also 
lauten: „daß die Tilgung bis zum 31. März 1979 
abgeschlossen ist". — Ich bitte die Damen und Her-
ren, die diesem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünschen, um ein Handzeichen. — Das ist die 
überwiegende Mehrheit; der Änderungsantrag ist 
angenommen. 
Ich bitte die Damen und Herren, die § 46 in der 

so abgeänderten Form zuzustimmen wünschen, um 
ein Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; ange-
nommen. 

Zu § 47 liegt zunächst ein Änderungsantrag der 
Föderalistischen Union — Umdruck Nr. 766 Zif-
fer 9 — auf Streichung der §§ 47 bis 55 vor. Ich 
bitte die Damen und Herren, die diesem Antrag 
zuzustimmen wünschen, um ein Handzeichen. — 
Das ist außer den Antragstellern niemand; der An-
trag ist abgelehnt. 

(Widerspruch rechts.) 

— Einige Herren von der Deutschen Partei legen 
Wert auf die Feststellung, daß auch sie dafür ge-
stimmt haben. 

(Zurufe rechts.) 

— Meine Damen und Herren, damit es ganz klar 
ist, bitte Gegenprobe. — Das ist ohne Frage die 
ganz überwiegende Mehrheit. Damit ist dieser An-
trag abgelehnt. 

Ich komme zu dem Antrag des Herrn Dr. Mül-
ler auf Umdruck Nr. 763 Ziffer 6. Ich bitte die Da-
men und Herren, die diesem Antrag zuzustimmen 
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wünschen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; 
dieser Antrag ist angenommen. 

(Widerspruch.) 

— Meine Damen und Herren, der Sitzungsvorstand 
ist einmütig der Überzeugung. Oder nicht? 

(Schriftführerin Abg. Frau Albertz: Ja!) 

Nachdem dieser Antrag angenommen worden ist, 
komme ich zur Abstimmung über § 47 in der ge-
änderten Fassung. Ich bitte die Damen und Her-
ren, die zuzustimmen wünschen, um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das ist die gleiche Mehrheit; § 47 
ist angenommen. 
Ich rufe § 48 und § 49 auf und bitte die Damen 

und Herren, die zuzustimmen wünschen, um ein 
Handzeichen. — Das ist die überwiegende Mehr-
heit; das ist angenommen. 
Zu § 50 liegt ein Änderungsantrag — Umdruck 

Nr. 763 Ziffer 7 — vor. Ich bitte die Damen und 
Herren, die zuzustimmen wünschen, um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das erste war die Mehrheit; dieser 
Änderungsantrag ist angenommen. 
Ich komme zur Abstimmung über § 50 in der ge-

änderten Fassung. Ich bitte die Damen und Her-
ren, die zuzustimmen wünschen, um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; § 50 ist angenommen. 
Zu § 51 liegt ein Änderungsantrag — Umdruck 

Nr. 763 Ziffer 8 — vor, und zwar auf Streichung 
des Satzes 4 in Abs. 1. Ich bitte die Damen und 
Herren, die diesem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünschen, um ein Handzeichen. — Meine Damen 
und Herren, ich bitte Sie, die Hände etwas höher 
zu heben, damit wir die Abstimmung besser über-
sehen können. — Sehen Sie, jetzt sieht es ganz 
anders aus. 

(Heiterkeit.) 

Gegenprobe! — Ich richte den gleichen Wunsch na-
türlich auch an Sie. — Enthaltungen? — Das erste 
war die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 
Ich komme zur Abstimmung über § 51 in der 

geänderten Fassung. Ich bitte die Damen und Her-
ren, die zuzustimmen wünschen, um ein Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Mit der 
gleichen Mehrheit angenommen. 
§§ 52 und 53. Ich bitte die Damen und Herren, 

die zuzustimmen wünschen, die Hand zu erheben. 
— Das ist die Mehrheit; angenommen. 
§ 54, Änderungsantrag Umdruck Nr. 763 Zif-

fer 9. Ich bitte die Damen und Herren, die zu-
zustimmen wünschen, um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
ist dieselbe Mehrheit; dieser Antrag ist ange-
nommen. 
Ich komme zur Abstimmung über § 54 in der 

so geänderten Fassung. Ich bitte die Damen und 
Herren, die zuzustimmen wünschen, um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; angenommen. 
Ich rufe auf § 55. Keine Wortmeldungen. § 56. 

— Ebenfalls keine Wortmeldungen. Ich bitte die 
Damen und Herren, die beiden Paragraphen zu-
zustimmen wünschen, um ein Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; angenommen. 
Zu § 57 Änderungsantrag des Herrn Abgeord-

neten Dr. Müller Umdruck Nr. 763 Ziffer 10. Herr 
Dr. Müller wünscht, ihn zu begründen. 

Dr. Dr.  Müller (Bonn) (CDU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der § 57 in der Fassung 
des Vertriebenenausschusses sieht vor, daß ein 
Pacht- oder sonstiges Nutzungsverhältnis über 
Grundstücke, die der Eigentümer an eine der im 
§ 35 genannten Personen verpachtet, durch die 
Siedlungsbehörde aufgelöst werden kann. Wir 
haben gerade im vergangenen Jahr ein neues 
Pachtgesetz angenommen, das die Unklarheiten 
und Rechtsunsicherheiten, die auf dem Pachtgebiet 
bestanden, beseitigt und vor allem das System der 
langfristigen Pachtverträge gesetzlich festgelegt hat. 

(Vizepräsident Dr. Schmid übernimmt 
den Vorsitz.) 

Und in diese kaum geschaffene neue Rechtsrege-
lung greift dieses Gesetz mit dem § 57 ein. Danach 
kann in jedes Pachtverhältnis eingegriffen werden, 
wenn es der Verpächter will. Das heißt, durch die 
Steuervergünstigungen soll er veranlaßt werden, 
vertragsuntreu zu werden. Denn anders kann man 
das gar nicht bezeichnen. Was wir im Pachtver-
hältnis auf dem Lande gerade nach den langen 
Jahren der Zwangsregelung der Pacht brauchen, 
ist Ruhe und Wiedergewinnung des gegenseitigen 
Vertrauens. 

Der Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft 
war sich aber darüber klar, daß es gewisse Um-
stände gibt, wo man helfen soll, und zwar bei den 
wüsten Höfen, wo Höfe vorhanden sind, aber kein 
Land. Da hat sich der Ausschuß auf den Stand-
punkt gestellt, wenn ein wüster Hof besiedelt 
werden soll und irgendein Verpächter Land zu die-
sem wüsten Hof zur Verfügung stellen will, solle 
man in das Pachtverhältnis eingreifen, soweit der 
Betrieb, der bis jetzt das Land gehabt hat, dadurch 
in seiner Intensität nicht beeinträchtigt werde. Also 
der Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft, 
dessen Antrag meine Freunde und ich hier aufge-
griffen haben, ist durchaus bereit, in diesem Falle, 
wo nicht anders geholfen werden kann, zu helfen 
und die Aufhebung von Pachtverträgen da zu be-
fürworten. Er ist aber nicht in der Lage, zuzustim-
men, daß eine Rechtsunsicherheit in das ganze 
Pachtwesen insofern hineinkommt, daß in jeden 
Pachtvertrag eingegriffen werden kann. 

Wir bitten Sie, dem Antrag, wie ich ihn gestellt 
habe und der der Auffassung des Ausschusses für 
Ernährung und Landwirtschaft entspricht, zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen? — Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Kather. 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem § 57, dessen Änderung mit 
dem vorliegenden Antrag verlangt wird, hat der 
Ausschuß die Möglichkeit geschaffen, unter ge-
wissen Voraussetzungen in Pachtverhältnisse ein-
zugreifen. Man kann die Bedeutung und die 
Tragweite dieser gesetzlichen Bestimmung über-
haupt erst dann richtig ermessen, wenn man sich 
einmal den Abs. 2 dieser Bestimmung vergegen-
wärtigt. Wir haben dort gesagt, daß die Auf-
hebung des Nutzungsverhältnisses ausgeschlossen 
ist, wenn der Betrieb, dem die Grundstücke bisher 
dienten, unwirtschaftlich wird oder die Aufhebung 
aus einem anderen Grunde eine unbillige Härte 
bedeuten würde. Damit ist unserer Auffassung 
nach allen Bedenken, die man gegenüber dieser 
Maßnahme haben könnte, Rechnung getragen. 
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Über grundsätzliche Fragen brauche ich nichts zu 

sagen, weil mein Vorredner und die Antragsteller 
diese Maßnahme im Grundsatz anerkannt haben. 
Sie haben selbst für die wüsten Höfe eine solche 
Maßnahme in ihrem Antrag vorgesehen, so daß 
also irgendwelche rechtlichen oder sonstigen Be-
denken nicht vorliegen. Die Beschränkung auf 
wüste Höfe ist für uns untragbar. Der Begriff des 
wüsten Hofes ist in der Rechtsprechung außer-
ordentlich eingeengt worden. Es kommt hinzu, daß 
wir die wüsten Höfe ja schon seit drei Jahren er-
fassen und daher mit einem weiteren erheblichen 
Anfall nicht rechnen können. Der Änderungsantrag 
geht also darauf hinaus, dieser Regelung jeden 
praktischen Nutzeffekt zu nehmen. Nach der 
Schutzbestimmung, die ich Ihnen vorgelesen habe, 
steht fest, daß in keinem einzigen Fall — und 
darauf möchte ich besonderes Gewicht legen --
einem Pächter etwa seine Pachtung, wenn er wei-
ter nichts hat, genommen werden kann; sie darf 
nicht einmal beeinträchtigt werden. Wenn wir uns 
aber auf der anderen Seite den großen Bedarf an 
Land vergegenwärtigen und uns der Tatsache 
gegenübersehen, daß viele Betriebe Pachtungen ab-
geschlossen haben, die für sie kein Lebensbedürfnis 
sind, dann würden wir angesichts der Aufgabe, 
vor der wir stehen, unsere Pflicht vernachlässigen, 
wenn wir uns diese Möglichkeit in dem hier vor-
gesehenen bescheidenen Rahmen nicht schaffen 
würden. 
Ich bitte daher, den Änderungsantrag abzu-

lehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Merten. 

Merten (SPD): Meine Damen und Herren! Die 
Möglichkeiten, die Vertriebenen in die Landwirt-
schaft einzugliedern, waren in der Vergangenheit 
außerordentlich begrenzt; sie werden, wenn dieses 
Gesetz in der vom Ausschuß vorgelegten Form 
Wirklichkeit werden sollte, auch in der Zukunft 
noch sehr begrenzt sein, begrenzt infolge der ge-
ringen zur Verfügung gestellten landwirtschaft-
lichen Fläche und begrenzt infolge der nur ge-
ringen verfügbaren Mittel. Wenn diese begrenzten 
Möglichkeiten nun noch weiter beschnitten werden 
sollen, kann man nicht mehr von einem Gesetz zur 
Förderung der Eingliederung der Vertriebenen in 
die Landwirtschaft sprechen, sondern dann müßten 
wir diesem Gesetz schon einen anderen Titel 
geben. 

Die Situation ist doch die, daß dort, wo, ohne 
daß es dem bisherigen Pächter weh tut, Land zur 
Verfügung gestellt werden könnte, und zwar durch 
freiwillige Hergabe seitens des Verpächters, um 
einen Vertriebenen einzugliedern, das nicht ge-
schehen soll mit der einzigen Begründung, dadurch 
könne eventuell eine gewisse Rechtsunsicherheit 
in die Pachtverhältnisse und in das Pachtrecht 
hineinkommen, eine Rechtsunsicherheit, über die 
überhaupt noch zu reden sein würde, die ich be-
streiten möchte und die man im übrigen auch gegen 
die von Ihnen, Herr Dr. Müller, vorgeschlagene 
Form des § 57 ins Feld führen könnte. Wir sehen 
ja schon grundsätzlich die Möglichkeit vor, Pacht- 
und Nutzungsverhältnisse über Grundstücke, die 
der, der sie gepachtet hat, nicht unbedingt braucht, 
der also auch ohne sie glänzend auskommen könnte, 
heranzuziehen — wenn der Pächter damit ein-
verstanden ist —, um einem Vertriebenen zu kei-
fen, einen wüsten Hof auszustatten. Warum soll  

man das denn nicht auch tun, um auslaufende Höfe 
auszustatten? Denn jeder weiß, daß ein auslaufen-
der Hof oft nicht mehr wirtschaftlich ist, weil die 
Besitzer zu alt geworden sind oder weil sie einen 
Teil des Hofes schon verpachtet haben. Der Ver-
triebene kann mit einem derart unwirtschaftlichen 
Instrument auch nichts mehr anfangen, wenn nicht 
die Möglichkeit besteht, die inzwischen schon ein-
gegangenen Pachtverhältnisse rückgängig zu 
machen und das Land, das einmal zu diesem Hof 
gehört hat, wieder zu diesem Hof zu bringen. 
Man soll aber darüber hinaus auch die Möglich-

keit ins Auge fassen, mit diesem Land neue 
Existenzen zu schaffen. Das ist auch eine agrar-
politische Forderung, weil dadurch der Ertrag ge-
steigert wird. Wir haben ja feststellen können, daß, 
wenn auch der Getreideertrag nicht wesentlich ge-
steigert werden kann, so doch immerhin der Vieh-
ertrag ein erheblich höherer ist, wenn mehrere 
Wirte auf diesem Land eingesetzt sind. Die Fälle 
der sozialen Verpachtung werden ja gar nicht be-
rührt. Es werden nur die Nutzungsverhältnisse in 
Anspruch genommen, bei denen es dem bisherigen 
Nutzer keinrlei  Schwierigkeiten macht, das  Land 

 herzugeben. Es tut ihm in keiner Weise weh. Da-
durch könnte so manchem Vertriebenen zu einer 
neuen Existenz verholfen werden. 
Ich möchte Sie aus diesem Grunde bitten, den 

Änderungsantrag abzulehnen, weil durch ihn die 
Möglichkeiten der Eingliederung für vertriebene 
Landwirte in erheblichem Maße eingeengt werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Tobaben. 

Tobaben (DP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Daß ich in dieser Interessentenausein-
andersetzung kaum jemanden überzeugen kann, 
darüber bin ich mir von vornherein klar. Ich will 
mich deswegen auch ganz kurz fassen. Bloß ein 
paar Dinge müssen hier, glaube ich, unbedingt ge-
sagt werden. 
Es handelt sich bei dieser Frage wirklich nicht 

um die großen Bauern und um die zweiten und 
dritten Bauernsöhne, sondern hier handelt es sich 
um die kleinen und kleinsten Bauern, die sich ein 
Stück Land aus Höfen zugepachtet haben, die ver-
einsamt sind. 

(Zuruf von der SPD: Das ist nicht wahr!) 

— Natürlich handelt es sich darum! Das können 
Sie in der Praxis draußen überall sehen. Ich 
kenne das doch aus meiner eigenen Heimat. 
Der Antrag, der vom Ernährungsausschuß ein-

gebracht worden ist, will nichts anderes als Schutz-
bestimmungen einbauen, damit die bestehenden 
Pachtverträge nicht oder nur schwer gekündigt 
werden können, vor allem dann nicht gekündigt 
werden können, wenn es sich wirklich um kleinere 
Bauern handelt. Wer das ebenfalls will, der kann 
diesem Antrag nur zustimmen. Wer wirkliche 
Härten gegenüber den kleinen Pächtern nicht will, 
der muß diesem Antrag sogar zustimmen Ich 
glaube, wir sollten in dieser entscheidenden Aus-
einandersetzung dem einzelnen die Verantwortung 
nicht abnehmen. Dieser Antrag sieht nur geringe 
Schutzbestimmungen vor. Meines Erachtens ist das 
ein sehr weitgehendes Entgegenkommen seitens 
der bäuerlichen Abgeordneten des Ernährungs-
ausschusses. Wer diesem Antrag nicht zustimmen 
will, der mag das gegenüber den kleinen Leuten 
auch verantworten. Die sollen dann wissen, wer 
ihnen ihr Stück Land wegnehmen will. Ich be- 
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antrage deshalb über diesen Antrag namentliche 
Abstimmung. 

(Beifall bei der DP und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, es ist namentliche Abstimmung beantragt. 
Das Wort hat der Abgeordnete Dannemann. 

Dannemann (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die jetzige Formulierung des 
§ 57 ist eine rechtliche Unmöglichkeit. Sie hat 
jedenfalls mit freiwilliger Landabgabe nichts 
mehr zu tun, 
(Abg. Dr. Kather: Nein, soll sie auch nicht!) 

sondern was hier von Ihnen beantragt worden ist, 
stellt einen Eingriff in freiwillig abgeschlossene 
Verträge dar und steht, wie bereits hier heraus-
gestellt worden ist, zu dem vor kurzem vom 
Bundestag verabschiedeten Landpachtgesetz in 
krassem Widerspruch. 

(Abg. Dr. Kather: Sie haben j a selber in 
Ihrem Antrag den Eingriff drin!) 

Kommt diese Formulierung durch, Herr Dr. 
Kather, dann müssen Sie auch die nächste Kon-
sequenz ziehen und das ganze Landpachtgesetz 
außer Kraft setzen; das kann nicht mehr 
funktionieren. 
Ich bitte daher, diese Formulierung abzu-

lehnen und den von uns gestellten Antrag zu 
unterstützen. 

(Abg. Kriedemann: Dort gilt ja genau 
dasselbe!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor? — Das Wort hat der Ab-
geordnete Kriedemann. 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Als einer derjenigen, die sich 
in diesem Hause — leider weitgehend vergeblich — 
um die Aufrechterhaltung eines Pachtschutzes be-
müht haben, will ich kein Hehl daraus machen, 
daß ich gegen diesen Paragraphen einige Bedenken 
habe. Es ist durchaus möglich — bekanntlich ge-
hören ja zu jeder Sache immer zwei —, daß hier 
der eine oder der andere Heimatvertriebene einen 
Vorteil bekommt, wenn er einen einheimischen 
Verpächter findet, der bereit ist, die Möglichkeiten 
zur Pachtsteigerung — um nicht zu sagen, zum 
Pachtwucher — auszubeuten. Wir kennen ja solche 
Fälle. 

Ich fürchte sehr, daß mit diesen Bestimmungen 
den Heimatvertriebenen keineswegs der Dienst 
erwiesen wird, den man ihnen erweisen möchte. 
Denn in soundso vielen Fällen wird es etwa wie 
folgt ablaufen. Der Verpächter teilt seinem ein-
heimischen Pächter mit, daß er leider gezwungen 
sei, an einen Nichteinheimischen zu verpachten, 
weil dieser ihm alle möglichen Vorteile mitbringe. 
In solchen Fällen wird man dann von der Solida-
rität der einheimischen Landwirtschaft sehr wenig 
spüren können. Leider wird es dann nicht einmal 
dem zukünftigen vertriebenen Pächter zugute 
kommen, sondern fast immer dürfte sich dann der 
einheimische Pächter bereit erklären, alles das 
draufzuzahlen, freiwillig — was man so freiwillig 
nennt! — den Pachtpreis um soundsoviel zu 
steigern, damit dem zweifellos edlen Verpächter 
kein Schaden geschieht. 
Das sind meine Bedenken gegen diesen Para-

graphen. Wenn ich nicht mit der gleichen Leiden-

schaftlichkeit an das Haus appelliere, wie es meine 
Herren Vorredner getan haben, so deshalb nicht, 
weil ich diese Begeisterung für die Aufrecht-
erhaltung des Pachtschutzes damals, als wir uns 
über den Pachtschutz unterhielten, vermißt habe. 
Diejenigen, die heute über Pachtschutz sprechen 
und hier das Haus beschwören, ja nicht an dem 
Pachtschutz zu rütteln, können ja für sich in An-
spruch nehmen, daß sie am liebsten überhaupt 
keinen Pachtschutz mehr gehabt hätten. Das biß-
chen, was überhaupt noch übriggeblieben ist, ist 
j a schwer genug erkämpft worden. Das wissen 
Sie selber am besten, Herr Tobaben. 

Im übrigen habe ich in der Praxis keine Be-
denken, höchstens etwa, wie gesagt, die, daß die 
vertriebenen Pachtbewerber keineswegs den 
Nutzen haben, den man sich davon verspricht, da 
in Abs. 2 so deutlich gesagt worden ist, wann in 
das Pachtverhältnis nicht eingegriffen werden 
kann. Da für diese Streitfragen die Landwirt-
schaftsgerichte zuständig sind, ist also wirklich 
alles das an Sicherheiten gegeben, was auch im 
übrigen im Pachtrecht gegeben ist. Deswegen' 
braucht keiner Sorge zu haben. Und wer etwas 
mehr für den Pachtschutz — eine sehr wichtige 
Sache — für Einheimische und für Vertriebene 
tun will, der hat gern beim nächsten Pachtschutz-
antrag Gelegenheit dazu. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Struve. 

Struve (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Leider ist der Herr Vorredner von der 
einmütigen Auffassung, die er mit seinen Kollegen 
und Kolleginnen im Ernährungsausschuß vertreten 
hat, abgerückt. 

(Abg. Kriedemann: Das machen Ihre 
Reden hier, Herr Struve!). 

Woher diese Wandlung? Ich glaube, Sie waren 
politisch in einer etwas schwierigen Lage. 

(Abg. Kriedemann: Nein, nein!) 

Wenn Sie von den Pächtern reden, sind Sie be
-

müht, denen gute Worte zu sagen. Jetzt stehen 
natürlich auch einige heimatvertriebene Wähler 
mit auf dem Spiel. Ich habe durchaus Verständnis 
dafür. 

(Abg. Kriedemann: Dann müßte ich eine 
genau so primitive Auffassung von Politik 

haben wie Sie, Herr Struve!) 

Wir brauchen diese Rücksicht nicht zu nehmen, 
wir sehen die Dinge rein sachlich. Rein sachlich ist 
es nämlich wie folgt. 

(Abg. Dr. Kather: Was?) 

— Herr Dr. Kather, warum diese Zwischenrufe? 
Sie haben soeben gesagt, von der Freiwilligkeit 
wollen Sie nichts mehr wissen. Diesen Ihren Zwi-
schenruf haben wir zur Kenntnis genommen. Er 
wird sich hoffentlich nicht zum Nachteil Ihrer 
Kollegen auswirken, für die Sie sich im Reden 
sehr stark einsetzen. Aber mit der Tat ist es auch 
nicht so weit her. 

(Beifall bei der BP.) 

Der große Unterschied ist eben der, ob wir hier 
mit Zwang in sämtliche Pachtverhältnisse ein-
greifen wollen oder nicht. Bis jetzt haben die gan-
zen Möglichkeiten der Ansetzung auf der Frei-
willigkeit beruht. Warum war die Freiwilligkeit 
so stark? Weil die Vergünstigungen für den ab- 
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gebenden Teil auf steuerlichem Gebiet so groß  
sind. Dagegen ist nichts einzuwenden. Diese Para-
graphen sind eben, wenn auch nur mit Mehrheit,  
vom Hohen Hause akzeptiert worden.  

Aber nun redet man hier von der zwangsweisen  
Inanspruchnahme von Pachtland, und es wird wie-
der so getan, als ob hier großen Bauern Land zu-
gunsten der Vertriebenen genommen werden soll.  
Darf ich das Hohe Haus darauf aufmerksam  
machen, daß 90 % aller Bauern unter 10 ha, und  
darf ich das Hohe Haus darauf aufmerksam  
machen, daß 58 % all dieser Leute das Pachtland  
bewirtschaften. Wollen Sie also diesen Kleinbauern  
das Land nehmen, oder wollen Sie, Herr Kollege  
Dr. Kather, sich etwa nur auf den zweiten Absatz  
berufen, wonach die Härtefälle ausgeschaltet wer-
den können? Ja, ich komme beinahe in Versuchung,  
Sie in diesem Augenblick als Rechtsanwalt zu  
zitieren; denn das wird doch einen Rechtsstreit  
auslösen, von dem nur der Anfang, aber nicht das  
Ende bekannt ist. Das vom Hohen Hause ein-
stimmig beschlossene Pachtrecht sollte doch gerade  
wieder die Sicherheit für unsern Pächterstand 

 bringen Von Ihrer Seite H err  Kollege  Kriede

-

mann, ist gestern an dieser Stelle von der Tüchtig-
keit des deutschen Pächterstandes innerhalb der  
deutschen Bauernschaft gesprochen worden. Soll  
das Wort heute nicht mehr gelten?  

(Sehr gut! in der Mitte.)  

Nach meiner Auffassung geht es hier um die  
grundsätzliche Frage, ob das Hohe Haus zu dem  
Pachtrecht steht, ob es zu der Rechtsgrundlage in  
der Bodenbewirtschaftung steht, die es im ver-
gangenen Jahr einstimmig beschlossen hat, oder  
ob wir hier davon abrücken wollen; und wenn wir  
davon abrücken wollen, dann soll dieses Abrücken  
verbunden sein nicht nur mit finanziellen Beihilfen  
und Darlehen, sondern mit der Befreiung von Ab-
gaben. Sie müssen auf diese Art und Weise  
zwangsläufig dazu kommen, daß jeder Verpächter,  
der irgendeine kleine Meinungsverschiedenheit mit  
seinem Pächter hat — und leider gibt es diese  
Meinungsverschiedenheiten bei diesen Pachtver-
hältnissen so oft —, sagt: Jetzt verpachte ich an  
einen Heimatvertriebenen; dann bin ich den streit-
süchtigen Pächter los, und dann habe ich noch dazu  
ein großes Geschäft gemacht, weil der Bundestag  
dies j a finanziell begünstigt.  

(Sehr richtig! rechts.)  

Wenn das Hohe Haus so etwas will, dann, glaube  
ich, ist es schlecht beraten.  

(Beifall rechts.)  

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der  
Abgeordnete Kriedemann.  

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen  
und Herren! Die Unterschiede in unserer Auf-
fassung über den Pachtschutz und über die Rolle  
der Pächter, die in den Beratungen dieses Gesetzes  
zwischen Herrn  Struve  und seinen Freunden  auf 

der  einen Seite und mir  und meinen Freunden  
auf der andern Seite in Erscheinung getreten sind,  
erübrigen jede Auseinandersetzung über die Be-
merkungen, die Herr Struve hier eingangs ge-
macht hat. Hier geht es weder um einige heimat-
vertriebene Wähler, noch geht es hier um irgend-
welche Pächter, sondern hier geht es ganz einfach  
um das Gesetz zur Eingliederung von Vertriebe-
nen und darum, zu überlegen, was wir hier machen  
müssen. Herr Struve und seine Freunde sind be

-

reit, in gewissen Fällen, wenn es sich um die Aus-
stattung eines wüsten Hofes handelt, Land zu be-
anspruchen und aus einem Pachtvertrag herauszu-
nehmen. Das ist im Zweifelsfall aber immer Land,  
das in ganz kleinen Parzellen an kleine Landwirte  
usw. gegeben ist.  

(Abg. Struve: Nein, nein!)  

Herr Struve will im Grunde dasselbe, was die  
anderen wollen; er will es nur auf einem be-
schränkten Bereich tun. In dem einen und in dem  
andern Fall soll Land aus einem Pachtvertrag her-
aus weggenommen werden können, es sei denn,  
daß dadurch eine unbillige Härte entsteht, und  
diese unbillige Härte will Herr Struve und wollen  
seine Freunde mit genau denselben Worten ab-
wenden, die in der Fassung des Auschusses für  
Heimatvertriebene vorgesehen sind. In beiden  
Fällen wird also mit den gleichen Schwierigkeiten  
gerechnet. Herr Struve, es ist einfach nicht richtig,  
dem Hause zu sagen: Wenn Sie das tun, dann  
geben Sie das Pachtrecht auf. Auch im Pachtschutz-
gesetz sind Möglichkeiten für die Beendigung von  
Pachtverträgen vorgesehen. Dafür gibt es ein Ver-
fahren, und wir sind gemeinsam der Meinung ge-
wesen, daß das nicht ein ordentliches Gerichtsver-
fahren sein soll oder sein kann, sondern daß das  
vor die Landwirtschaftsgerichte gehört. So wird  
also auch hier der spezielle Sachverstand in der  
Beurteilung all dieser Dinge gesichert sein.  

Noch einmal: Wenn sich von seiten der einhei-
mischen Verpächter niemand dazu hinreißen läßt, 
mit diesen Möglichkeiten Mißbrauch zu treiben,  
dann wird also auch das nicht eintreten, wovon  
Sie eben hier geredet haben: eine endlose Fülle  
von Prozessen. Ich habe wahrscheinlich eine bes-
sere Meinung von den Verpächtern als Sie. Ich  
fürchte nicht, daß man sich nur um des schnöden  
Geldes willen dazu hinreißen lassen wird, einen  
Vertriebenen vorzuschieben und dadurch einen  
einheimischen Pächter, einen — wie Sie eben ge-
schildert haben — guten, regen, sehr tüchtigen,  
fleißigen Mann, von seiner Stelle zu vertreiben.  
Weil hier wirklich alle Rechtsgarantien gegeben  

sind und weil ich, wie gesagt, die Leidenschaft für  
den Pachtschutz an der richtigen Stelle, wo es  
nötig gewesen wäre, vermißt habe, glaube ich dem  
Hause mit gutem Gewissen empfehlen zu können,  
der Formulierung des Vertriebenenausschusses zu-
zustimmen. Das möchte ich hiermit noch einmal  
tun.  

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der  
Abgeordnete Merten.  

Merten (SPD): Herr Präsident! Meine Damen  
und Herren! Wir haben hier den seltenen Fall,  
daß alle diejenigen Herren, die ihren Änderungs-
antrag begründet haben, gegen den Antrag ge-
sprochen haben, der ihre eigene Unterschrift trägt.  
Denn der Antrag unter Ziffer 10, den Herr Dr.  
Müller eingebracht hat, stimmt wörtlich überein  
mit dem  Antrag des  Vertriebenenausschusses bis  

auf den einen Punkt, daß hier die wüsten Höfe  
angesprochen sind, während im Vertriebenenaus-
schuß die anderen Möglichkeiten auch noch vorge-
sehen worden sind. Aber der Grundsatz, die Auf-
hebung geltender Pachtverträge, wenn die Mög-
lichkeit besteht, dieses Land einem Vertriebenen  
zu geben, ist in beiden Anträgen vollkommen  
gleich. Es wäre doch dann bestimmt ehrlicher ge-
wesen, Sie hätten diesen Antrag gar nicht ge-
stellt und hätten das getan, wofür Sie hier gespro- 
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chen haben, nämlich die Streichung des § 57 bean-
tragt. 

(Abg. Struve: Das beste wäre gewesen, Sie 
hätten zu Ihrem Wort gestanden, zu Ihrem 

eigenen .  Beschluß!) 
Aber ich kann nicht einen Antrag unterschreiben 
und ihn dann so begründen, daß es auf eine Strei-
chung des Antrags hinausläuft. 

Auf derselben Linie, Herr Kollege Struve, liegt 
auch das, was Sie hier von dem Zwang gesagt 
haben. Sie haben behauptet, den Kleinbauern 
werde das Land zwangsweise genommen. Davon 
steht doch in dem Paragraphen kein Wort drin. 
Ich bin fest überzeugt, Herr Kollege Struve, daß 
Sie selbst, wenn Sie Land an einen Einheimischen 
verpachtet hätten — vielleicht haben Sie es sogar 
getan —, so wie ich Sie kenne, gar nicht daran 
dächten, dem nun plötzlich das Land wegzuneh-
men unter dem Vorwand, es einem Vertriebenen 
geben zu wollen, oder ihm den Pachtpreis zu 
steigern. 

(Zurufe von der SPD und von der Mitte.) 

Sie glauben aber, daß alle Ihre einheimischen Kol-
legen nur auf diesen Paragraphen warten, um nun 
sofort ihre Pachtverhältnisse zu kündigen, irgend-
welchen Vertriebenen das Land zu geben oder den 
Pachtpreis zu steigern. Ich habe da eine bessere 
Meinung von der einheimischen Bauernschaft und 
glaube nicht, daß sie diesen Weg beschreiten 
würde. Ich stelle fest: keinerlei Zwangsmaß-
nahme ist in diesem § 57 enthalten. Es ist in jedem 
einzelnen Falle dem Verpächter vollkommen über-
lassen, ob er dieses oder jenes mit seinem Land 
tut. Keinem Kleinbauern wird durch diesen Para-
graphen auch nur ein Quadratmeter Land weg-
genommen; niemand denkt daran. 

(Abg. Dr. Reismann: Dann ist er ja über

-

flüssig!) 

— Nein, er ist nicht überflüssig. 

Auf der anderen Seite gibt es eine Menge ver-
pachtetes Land, das für den, der es gepachtet hat, 
nicht unbedingt notwendig ist, um die Wirtschaft-
lichkeit seines Betriebes aufrechtzuerhalten, ja, 
er könnte sogar gut darauf verzichten. Ich kenne 
in der Tat Fälle aus meiner eigenen Praxis — ich 
war auch Landverpächter —, daß Leute es für eine 
Anerkennungsgebühr nur unter den Pflug genom-
men haben, damit es nicht brach liegen bleibt. Man 
könnte mit diesem Land aber gut und gerne einem 
Vertriebenen helfen, der dann mit dieser Land-
fläche eine selbständige Ackernahrung zusammen-
brächte. 

Wir müssen in diesem Gesetz die Not der Ver-
triebenen in den Vordergrund stellen und die Not 
der Vertriebenen für die Gestaltung der Rechts-
verhältnisse maßgebend sein lassen, die dieser Not 
abhelfen können. Die ganzen Argumente wären 
wunderbar, wenn es keine vertriebenen Landwirte 
und keine vertriebenen Bauern gäbe. Da es sie nun 
aber einmal gibt, und wir in diesem Gesetz die 
Frist vom 31. Dezember 1957 für ihre Eingliede-
rung gesetzt haben, müssen wir bis dahin mit 
außergewöhnlichen Maßnahmen Außergewöhn-
liches leisten. 

(Beifall bei der SPD und bei Teilen der 
Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Tobaben. 

Tobaben (DP): Meine Herren! Nur ganz kurz. 
Ich glaube, eine Feststellung darf hier jedoch nicht 
unwidersprochen bleiben. Es ist einfach nicht rich-
tig, daß die Formulierung der Vorlage und die 
unseres Antrages den gleichen Wortlaut haben. 
Es besteht zwischen ihnen sogar ein grundlegen-
der Unterschied, der sich auch in der Praxis so 
auswirken wird. Ich bin selber son kleiner Päch-
ter. Ich habe einen eigenen Betrieb von 5 ha, und 
so viel habe ich mir auch zugepachtet. 10 Morgen 
davon sind von einem Hof, der vereinzelt ist. Da 
stehen aber noch Gebäude. Nun wird dieser Hof 
auf Grund dieses Gesetzes — ich gehe hier einmal 
in die Praxis hinein — einem Vertriebenen gege-
ben, und die Grundstücke werden gekündigt. Nach 
der Formulierung der Vorlage, in der es heißt: 
,,. . . unwirtschaftlich wird . . .", müßte ich von 
meinen 40 Morgen 10 Morgen abgeben; denn mit 
30 Morgen ist der Betrieb immer noch nicht un-
wirtschaftlich. Nach unserem Antrag aber heißt 
es: ,,. . . nachhaltig beeinträchtigt wird . . .", und 
eine nachhaltige Beeinträchtigung der Wirtschafts

-

führung besteht doch auch, wenn mir von 40 Mor-
gen 10 Morgen weggenommen werden. Das kann 
nicht verneint werden. 

Es fragt sich eben — und darin besteht der 
Unterschied zwischen unserem Antrag und der 
Vorlage —, ob die Sicherheit, die ja beide, die Vor-
lage und unser Antrag, wollen, etwas weiter 
gehen oder ob sie enger gefaßt werden soll. Ich 
meine, wir kommen um diese Beantwortung nicht 
herum. Meine Freunde aus dem Ernährungsausschuß 
und ich sind den Flüchtlingen außerordentlich weit 
entgegengekommen. Mir wäre es im Grunde meines 
Herzens weiß Gott lieber, dieser Paragraph würde 
gestrichen. Aber um den Vertriebenen entgegen-
zukommen, um ihnen zu sagen: Wir haben für 
eure Lage ein besonderes Verständnis, darum sind 
wir so weit gegangen. Darin sollte man eigentlich 
auch für uns Verständnis haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Lampl. 

Lampl (FU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Bestimmungen, die da bezüglich der 
Eingriffsmöglichkeiten in bestehende Rechtsver-
hältnisse getroffen werden sollen, sind so weit

-

tragend, daß dieser § 57 überhaupt nicht stehen-
bleiben kann. Ich beantrage infolgedessen die 
Streichung des § 57. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Müller. 

Dr. Dr. Müller (Bonn) (CDU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte nur noch 
feststellen, daß der von meinen Freunden und mir 
eingebrachte Antrag einem Beschluß des Aus-
schusses für Ernährung und Landwirtschaft ent-
spricht, der einstimmig gefaßt worden ist, mit Zu-
stimmung auch der Herren Merten und Kriede-
mann. Ich muß Ihnen aber gestehen: die eingehen-
den Ermahnungen, die neben Herrn Kather auch 
Herr Kriedemann und Herr Merten mir erteilt 
haben, daß auch schon die Bereitschaft, in den 
schwierigen Fällen die wüsten Höfe besiedeln zu 
helfen, eine Verletzung des Grundprinzips sei, 
sind mir so zu Herzen gegangen, daß ich durchaus 
der Auffassung bin, den § 57 zu streichen. Ich 
ziehe meinen Antrag daher zurück. 

(Beifall bei der FU und bei Abgeordneten 
der Mitte.) 
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Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnte Dr. Kather. 

Dr. Kather (CDU): Ich beantrage namentliche 
Abstimmung. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Zunächst stelle ich fest, daß der Antrag Umdruck 
Nr. 763 Ziffer 10 zurückgezogen ist. Damit ent-
fällt auch der Antrag auf namentliche Abstim-
mung über diesen Antrag, der vorhin gestellt 
wurde. 
Dagegen ist der Antrag gestellt, den § 57 ganz 

zu streichen. Hierfür ist namentliche Abstimmung 
beantragt. Ich bitte die Damen und Herren des 
Hauses, die diesen Antrag auf namentliche Ab-
stimmung unterstützen wollen, die Hand zu er-
heben. — Es sind unzweifelhaft mehr als 50 Ab-
geordnete. Es wird also eine namentliche Abstim-
mung stattfinden. Ich bitte die Herren Schrift-
führer, mit den Urnen durch den Saal zu gehen 
und die Stimmkarten einzusammeln. 

(Finsammeln der  Stimmkarten  1 

Meine Damen und Herren, ich bitte die Stimm-
abgabe zu beschleunigen. — Hat ein Mitglied des 
Hauses, das sich an der Abstimmung beteiligen 
will, seine Stimme noch nicht abgegeben? 

(Zurufe.) 

— Dann bitte ich, es zu tun. 

Ich bitte mit der Auszählung zu beginnen. Bis die 
Auszählung abgeschlossen ist, fahren wir in der 
Beratung fort. 
§ 58! — Keine Wortmeldungen. § 59, — § 60! — 

Wer für die Annahme dieser Bestimmungen ist, 
den bitte ich, die Hand zu heben. — Gegenprobe! 
— Gegen einige Stimmen angenommen. 

Zu § 61 ist ein Änderungsantrag angekündigt. 
Das Wort hat der Abgeordnete Frühwald. 

Frühwald (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der § 57, über den soeben diese 
namentliche Abstimmung stattgefunden hat, ist 
für den Grundinhalt dieses Gesetzes und für die 
Frage, ob wir hier zum erstenmal wieder einen 
Zwangseingriff in das Verfügungsrecht des ein-
zelnen Bürgers über seinen Grundbesitz und sein 
Vermögen vornehmen wollen, noch lange nicht so 
entscheidend wie der in der Fassung des Vertrie-
benenausschusses uns vorliegende § 61. Schon in 
der Vorberatung im Unterausschuß Landwirtschaft 
des Vertriebenenausschusses, dem anzugehören ich 
die Ehre hatte, habe ich darauf hingewiesen, daß 
die Grundtendenz des Flüchtlingssiedlungsgesetzes, 
der Grundsatz der Freiwilligkeit, auch in diesem 
Gesetz aufrechterhalten werden muß; denn der 
Grundsatz der Freiwilligkeit des Flüchtlingssied-
lungsgesetzes war für seinen Erfolg bestimmend 
und entscheidend. 
Sie haben heute wiederholt Auseinandersetzun

-gen über den Anteil der Vertriebenen und der 
Nichtvertriebenen bei der Neusiedlung gehört. 
Man muß dabei doch auch beachten, daß sowohl 
auf Grund dieses Gesetzes als auch des bereits 
bestehenden Flüchtlingssiedlungsgesetzes die Ver-
triebenen gegenüber den Nichtvertriebenen eine 
Vorzugsstellung haben. Die ganzen Bestimmungen 
über die Vergünstigungen der Abgeber und die 
Vergünstigungen der Übernehmer bei Kauf oder 
Pacht, wie sie vom Flüchtlingssiedlungsgesetz in 

dieses Gesetz übernommen sind, kommen einzig 
und allein Vertriebenen oder Sowjetzonenflücht-
lingen im Sinne dieses Gesetzes zugute. Alle an-
deren sind davon ausgeschlossen. 

(Zuruf von der SPD: Dafür ist es ja 
ein Vertriebenengesetz!) 

Weil alle anderen davon ausgeschlossen sind, so 
ist das, was hier festgelegt ist, ein Vorrecht. Ich 
möchte damit aber keineswegs sagen, daß das auch 
nur in irgendeiner Form moralisch unberechtigt 
wäre; denn wir betrachten das als eine Selbst-
verständlichkeit. 

Jetzt taucht aber die Frage auf, ob über die bis-
her getroffenen Bestimmungen über Pachtung und 
Pachtauflösung hinaus in § 61 festgelegt werden 
soll, daß nicht nur die Pachtverträge über ver-
pachtetes Land aufgelöst werden können, sondern 
daß auch Land, das der Eigentümer selber noch 
nutzt, zu diesem Zweck herangezogen werden 
kann. Ich darf mir gestatten, auf folgendes hin-
zuweisen. Meine politischen Freunde in der FDP 
und ich haben bei diesen Erörterungen von vorn-
herein zugestimmt, daß die wüsten Höfe zum Ob-
jekt der gesetzlichen Regelung gemacht werden. 
Die andere Frage ist aber, ob die Ausstattung 
nicht nur dieser wüsten Höfe, sondern auch aller 
anderen landwirtschaftlichen Betriebe, die in 
einem wirtschaftlichen Rahmen, etwa in den Ge-
meinden vorhanden sind, mit Hilfe einer Zwangs-
bestimmung erfolgen soll, wie sie § 61 dieses Ge-
setzentwurfes darstellt. Nach § 61 Abs. 1 kann 
nämlich unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Gebäude in Anspruch genommen werden. 

Unser Änderungsantrag bezieht sich zunächst auf 
den Absatz 1 des § 61. Er stimmt mit der Ausschuß-
vorlage wortwörtlich überein, hat jedoch den Zu-
satz erhalten, daß ein solches Gebäude nur in An-
spruch genommen werden kann, „falls entsprechen-
des Land zur Verfügung gestellt werden kann". 
Die Formulierung „falls entsprechendes Land zur 
Verfügung gestellt werden kann" stammt vom 
Kollegen Merten. Sie ist auch im Ernährungsaus-
schuß angenommen worden. Der Zusatz „falls ent-
sprechendes Land zur Verfügung gestellt werden 
kann" bedeutet, daß die Siedlungsgesellschaft und 
die Siedlungsbehörde bei der Erfassung eines 
wüsten Hofes in erster Linie zu prüfen haben, ob 
das notwendige Land auch zur Verfügung steht, 
ob es auch für die Dauer der pachtweisen In-
anspruchnahme, also für die gleiche Zeit, auf dem 
Wege der Freiwilligkeit zur Verfügung gestellt 
wird. Diese Voraussetzung haben wir in Absatz 1 
festgelegt. 
Der Absatz 2 muß nach unserer Auffassung ge-

strichen werden. Er ist in unserer Formulierung 
des § 61 nicht mehr enthalten. 
Bei den Erörterungen über all diese Paragra-

phen, die aus dem Flüchtlingssiedlungsgesetz über-
nommen worden sind, habe ich sie als Reizpara-
graphen bezeichnet, weil sie nämlich den einzelnen 
Landbesitzer dazu anreizen sollen dem   Flüchtling 

das benötigte Land im Kauf- oder Pachtwege zur 
Verfügung zu stellen. Das hat im Flüchtlingssied-
lungsgesetz zu einem vollen Erfolg geführt. Nun 
sagt Herr Kather, heute sei das aber erschöpft, 
darum müßten wir jetzt Zwangsmaßnahmen ein-
leiten. Mein Kollege Trischler meint, das sei gar 
kein Zwangsparagraph, das sei nur ein Drohpara-
graph! Er steht nur drohend als erhobener Zeige-
finger drin: Und bist du nicht gutwillig, dann 
brauch ich Gewalt! Wenn du es nicht freiwillig 
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tust, dann habe ich immer noch den § 61! Ich habe 
also die Möglichkeit, mit Hilfe des § 61 rechtlich 
das zu erzwingen, was du im freiwilligen Weg 
verweigerst!! Es ist auch ein Reizparagraph. Es ist 
der Reizparagraph dieses Gesetzes, der am aller-
meisten zum Widerstand reizt; das möchte ich 
von vornherein feststellen. Es ist der Paragraph 
dieses Gesetzes — abgesehen von § 57 —, der in 
unsere Gesetzgebung in bezug auf den Grund-
stücksverkehr überhaupt einen ganz neuen Rechts-
begriff hineinbringt. Ich komme nachher noch 
darauf zurück. Abs. 2 dieses Paragraphen lautet: 

Land kann nach Maßgabe des § 62 bis zur 
gleichen Dauer 

— also bis zu 18 Jahren, wie in Abs. 1 — 
zu dem in § 35 bezeichneten Zweck für die 
Ausstattung eines wüsten Hofes, 

- und jetzt kommt etwas anderes — 
einer sonstigen Hofstelle oder eines landwirt-
schaftlichen Kleinbetriebes bis zur Größe einer 
selbständigen Ackernahrung zur Nutzung in 
Anspruch genommen werden. 

Land kann nach dem Verfahren des § 62 nicht nur 
in Anspruch genommen werden beim wüsten Hof, 
sondern auch darüber hinaus bei einer sonstigen 
Hofstelle oder einem landwirtschaftlichen Klein-
betrieb bis zur Größe einer selbständigen Acker-
nahrung. Hier ist also der Rechtsgrundsatz bereits 
verlassen, und hier gilt bereits das, was Herr 
Kollege Preiß gestern mit dem Wort angedeutet 
hat: Wehret den Anfängen! Ich kann nicht gut 
verstehen, daß unsere Vertriebenen und Flücht-
linge sich hier grundsätzlich für rechtliche Zwangs-
maßnahmen entscheiden, die wohl bei uns, in 
einem Rechtsstaat immer noch eine gewisse Rechts-
sicherheit gewährleisten, die aber unter den glei-
chen Voraussetzungen und Begründungen in den 
Anfängen zu dem geführt haben, worauf man sich 
jetzt beruft. 
Im zweiten Satz ist dann ein Katalog aufgezählt, 

woher dieses Land kommt: 
Dabei soll möglichst Land gewählt werden, 

— es heißt „möglichst", es heißt nicht absolut; bei 
der Auslegung dieser Formulierung kann man es 
auch anderweitig entnehmen — 

das einer juristischen Person des öffentlichen 
oder privaten Rechts gehört. 

Wem gehört das Land? Welche juristische Person 
des öffentlichen Rechts kommt hier in erster Linie 
in Betracht? In erster Linie unsere Kirchengemein-
schaften, ganz gleich, ob katholisch oder evange-
lisch! 

(Abg. Dr. Trischler: Die haben zugestimmt!) 
— Die haben zugestimmt? Gut! Das Land, das hier 
in Anspruch genommen wird, ist in den betreffen-
den Gemeinden bis jetzt fast restlos in Einzelpacht 
an Bauern aller Betriebsgrößen vergeben. 

Ich mache Sie jetzt auf eine Schwierigkeit auf-
merksam — wenn Sie Kirchenland diesem Zweck 
zuführen wollen —, die vielleicht noch zu wenig 
beachtet worden ist. Mit dieser Bestimmung brin-
gen Sie einen Unfrieden in die Gemeinden, in 
erster Linie dort, wo der Bewerber, der Vertrie-
bene, einer anderen Konfession angehört als die 
juristische Person, die hier Eigentümer des Landes 
ist. 

(Abg. Dr. Trischler: Auswahlrecht!) 

Ein einziger Hinweis. Niederbayern hatte vor 
dieser Katastrophe der Flüchtlingsumwälzung nur 

2 % Evangelisch-lutherische; heute hat es 10 %. 
In Niederbayern wird also ein großer Teil dieser 
Landbewerber einer anderen Konfession ange-
hören. So ist es in Niederbayern. Wenn Sie in 
meine Heimat gehen, die ehemalige Markgrafschaft 
Ansbach-Bayreuth, so ist dort das Gegenteil der 
Fall, aber im gleichen Verhältnis. Es ist also 
gleichgültig; es betrifft die eine Kirchengemein-
schaft besonders und die andere weniger. In dem 
Falle, wo zu entscheiden ist, ob hier Land zwangs-
weise abgegeben werden muß, tut mir der Pfarrer 
der betreffenden Pfarrei leid, der eine Entschei-
dung treffen muß, weil er weiß, daß er, wenn er 
durch Zustimmung zu dieser Zwangsbestimmung 
einem Mitglied seiner Gemeinde Kirchenland ent-
zieht, Unfrieden in die Gemeinde bringt. Hier liegt 
also eine der ersten Quellen des Unfriedens, der 
damit in diese Gemeinden hineingetragen wird 
und der sich nicht auf Nichtvertriebene und Ver-
triebene, sondern sich, Gott sei es geklagt, auch 
noch auswirkt auf die verschiedenen Konfessionen 
und hier eine neue Ursache und Quelle zu neuem 
Streit und Mißhelligkeiten darstellt. 

Es geht aber dann noch weiter: 

... oder das einem Betrieb dient oder zu einem 
Betrieb gehört, dessen Inhaber mehrere Be-
triebe bewirtschaftet ... 

Dessen Inhaber mehrere Betriebe bewirtschaftet, 
oder auch besitzt. Wir gehen hier einen Weg der 
erweiterten Bodenreform; denn im Gesetz ist keine 
Grenze festgesetzt, bis zu welcher Betriebsgröße 
abwärts solches Land erfaßt werden kann. Ich 
nenne Ihnen jetzt ein extremes Beispiel, das ich 
aber nicht konstruiert habe, sondern das Sie in 
unseren Realteilgemeinden in hundertfacher Wie-
derholung antreffen können. Wenn dieses Gesetz 
mit seinen ganzen rechtlichen Konsequenzen durch-
gezogen wird, werden diese Fälle wiederholt auf-
treten. Es ist folgendes Beispiel: In den Realteil

-

gemeinden gibt es viele Güter, die aus zwei Be-
trieben bestehen: aus dem Betrieb des Mannes und 
aus dem Betrieb der Frau. Ein typischer wüster 
Hof, denn der Betrieb der Frau ist anderweitig 
vermietet, wird anderweitig benutzt, und das 
Land wird im Betriebe, sagen wir in dem Falle 
im Betriebe des Mannes, bewirtschaftet. Wenn ich 
nun sage: Hier ist einer, der hat mehrere Betriebe, 
so komme ich zu folgendem Ergebnis: Er hat die 
Voraussetzungen des Gesetzes sich verschafft; 
aber der Gesamtumfang des Betriebs beträgt noch 
keineswegs die Fläche, die im Erbhofgesetz für 
die Eingliederung in das Gesetz maßgebend war, 
d. h. die Fläche einer Gesamtackernahrung. 

Wenn ich sage: „Das ist ein extremes Beispiel", 
so läßt sich allerdings das Beispiel nach oben hin 
nach Belieben erweitern, für alle Betriebsgrößen, 
und mit dem Essen kommt natürlich der Appetit. 

(Abg. Kohl [Stuttgart]: Das muß aber was 
sein!) 

Daß Inhaber mehrere Betriebe bewirtschaf ten: 
 warum gilt das nur für die Landwirtschaft? Es gibt 

doch auch außerhalb der Landwirtschaft Inhaber, 
die mehrere Betriebe bewirtschaften. Mit dem glei-
chen Recht können Sie dann die großen Einzelhan-
handelsgeschäfte mit ihren Filialen auch durch 
Zwangsmaßnahmen für diesen Zweck nutzbar 
machen. Wenn Sie mir entgegenhalten: Da werden 
Angestellte beschäftigt usw.: Nun, es ist ja hier 
genau so der Fall, wenn auch nicht in einer so 
ins Auge fallenden Form und Art. Aber es ist dann 
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nicht nötig, daß ein einzelner über 10 oder 20 Be-
triebe verfügt, wenn das auch eine ganz besondere  
Form des Wirtschaftens ist. Wenn man dann drau-
ßen in den Dörfern die Schwierigkeiten, die sich  
daraus ergeben, bespricht und verhandelt, wird die  
Frage auch nach der Seite hin erörtert werden, und  
mancher wird sagen: Ich kenne einen, der vier,  
fünf Häuser oder noch mehr hat. Wenn ich keine  
zwei Betriebe haben darf, ist es auch nicht nötig,  
daß der fünf Häuser hat. Also Sie sehen hier eine  
Entwicklung und Möglichkeiten, die ein gewisses  
Unrecht schaffen und zu Vergleichen führen, die  
nicht befriedigen, sondern nur den Unfrieden ver-
mehren.  

Dann geht es aber weiter:  
. . . oder das Land in der Regel nicht selbst  
oder anhaltend so schlecht bewirtschaftet, daß  
die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen  
zur Sicherung der Landbewirtschaftung ange-
ordnet werden können.  

Welches sind nun die gesetzlich vorgeschriebenen  
Maßnahmen zur Sicherung der Landbewirtschaf-
tung, die heute die rechtliche Grundlage für diese  
Maßnahmen geben würden? Es ist zunächst die alte  
Landbewirtschaftungsverordnung des Dritten  
Reichs, mit der man versucht hat, hier einzugrei-
fen und gewisse Betriebe einer Zwangsverpach-
tung, einer Treuhänderschaft zuzuführen. Man hat  
es versucht. Man hat es aber nur in seltenen Fäl-
len praktisch durchgeführt, und noch seltener ist  
es in Wirklichkeit gelungen. Im Dritten Reich der  
Totalität! Und die, bei denen es zu Recht gelungen  
ist — zu Recht, ich bitte, mich nicht falsch zu ver-
stehen —, laufen seit 1945 bei allen Behörden und  
allen Gerichten herum und berufen sich auf die  
Krone des politischen Märtyrers. Sie quälen nur  
diese Dienststellen, weil die überzeugt sind, daß  
die rechtlichen Voraussetzungen, die sie in bezug  
auf die Wiedergutmachung beanspruchen, bei  
ihnen ja nicht gegeben sind. Ich möchte das aber  
nur am Rande bemerken.  

Jetzt ist die Frage zu klären: Wo sind die der 
zeitigenn rechtlichen Grundlagen, um eine solche  
Feststellung zu treffen? Zur Zeit nur im Kontroll-
ratsgesetz Nr. 45 und in den zu diesem Gesetz er-
lassenen Durchführungsverordnungen der amerika-
nischen und der englischen Zone. Wenn Sie nach  
diesen Verordnungen solches Land enteignen müs-
sen, dann mögen Sie eins bedenken: Wer Land  
schlecht bewirtschaftet, der ist einer der Menschen  
— und es gibt wenig andere, ich bin nicht ausge-
nommen — die von einem überzeugt sind: daß an  
ihrem eigenen Mißlingen alles andere schuld ist,  
nur nicht sie selbst. Die werden alle Rechtsmittel  
in Bewegung setzen, die heute gegeben sind, bis  
zur letzten Instanz. Die heute bestehenden Rechts-
mittel geben ihnen die Möglichkeit, eine Verzöge-
rung herbeizuführen, die weit über die Beschrän-
kung des Gesetzes hinausgeht. Die erste Stufe ist  
die Aufforderung zu einer besseren Wirtschafts-
führung, die zweite die Überwachung der  Wirt

-lich eine Aufsichtsperson die dritte die  

Wirtschaftsführung durch einen Treuhänder und 
die vierte die Verpflichtung zur Verpachtung an 
einen anderen geeigneten Landwirt. Aber nicht 
nur das. Sie haben ja dann auf Grund der Verord-
nung Nr. 84 für die britische Zone und der Ver-
ordnung für die amerikanische Zone — leider 
konnte ich mir die einzelnen Durchführungsver-
ordnungen nicht mehr beschaffen — alle anderen 
Rechtsmittel frei, und diese Rechtsmittel werden sie 
restlos aussnutzen bis zur letzten Konsequenz. 

Wenn Sie diesen Paragraphen in der vorgeschla-
genen Fassung annehmen, so erreichen Sie damit 
folgendes: Sie schaffen einen Unruheherd in jedem 
Dorf, denn dieses Problem tritt in irgendeiner 
Form in jedem Dorf, in jeder Gemeinde, auf, in 
der einen in schärferer, in der anderen in minder 
scharfer Form, aber nach allen Seiten hin. Sie er-
reichen mit diesem Paragraphen höchstens ein 
Arbeitsbeschaffungsprogramm für erwerbslose  
Rechtsanwälte, denn dieser Paragraph wird eine 
Quelle von Prozessen sein. Die Verfahrensordnung 
in Landwirtschaftssachen ist zur Zeit noch nicht in 
Kraft, sondern erst in Vorbereitung. Überdies han-
delt es sich nur um eine Verfahrensordnung, so 
daß alle rechtlichen Möglichkeiten des Einspruchs 
in Rechtsmittelverfahren ohne weiteres gegeben 
sind. Diese Möglichkeiten werden diejenigen, die 
von dem Abs. 2 dieses Paragraphen betroffen 
werden, restlos für sich in Anspruch nehmen. 

Ich möchte Sie also bitten: Tragen Sie diesen 
Erwägungen Rechnung und stimmen Sie unserem 
Änderungsantrag zu! Damit halten Sie die geisti-
gen, psychologischen und rechtlichen Möglichkei-
ten, Unfrieden zu stiften, von unseren Gemeinden 
fern. Das kommt aber nicht nur denen, die von 
dem Abs. 2 im einzelnen betroffen werden, sondern 
das kommt der Gesamtheit zugute, weil damit die 
Quellen des Unfriedens gar nicht erst aufgetan 
sind. 
Abs. 3 regelt dann noch den Fall, daß die In-

anspruchnahme von Gebäuden oder Grundflächen 
 ausgeschlossen ist; er unterscheidet sich in seiner 

Auswirkung nur wenig von dem, was im Entwurf 
vorgesehen ist. 
Abschließend möchte ich Sie bitten, unserem 

Änderungsantrag zu § 61 — Ziffer 11 unseres 
Antrags — Ihre Zustimmung zu geben. Jeder, der 
weiß, wie sehr ich bei den Ausschußberatungen 
mitgewirkt habe, wird mir bestätigen müssen, daß 
ich mich immer um einen Ausgleich bemüht habe. 
Ich bin überzeugt, wenn diese grundsätzlichen 
Fragen berücksichtigt werden, werden wir in der 
dritten Lesung noch zu einem gemeinsamen Be-
schluß kommen. Das ist meine persönliche Über-
zeugung. Hier spreche ich nicht für die Antrag-
steller. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, ehe ich zu diesem Antrag weiter das Wort 
gebe, bitte ich Sie, zu § 57 zurückzukehren. Ist 
noch jemand im Saal, der nicht abgestimmt hat? 
— Das ist nicht der Fall, dann schließe ich die Ab-
stimmung. 
Das vorläufige Ergebnis*) der namentlichen Ab-

stimmung über den Antrag auf Streichung des 
§ 57 lautet: An der Abstimmung haben sich 
341 Mitglieder des Hauses beteiligt, mit Ja haben 
gestimmt 166, mit Nein 171, enthalten haben sich 
4 Mitglieder des Hauses. Es haben weiter abge-
stimmt 15 Berliner Abgeordnete, davon 4 mit Ja, 
10 mit Nein, einer hat sich der Stimme enthalten. 
Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt. 
Wir stimmen nun über § 57 in der Ausschuß-

fassung ab. Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand 
zu erheben. — Gegenprobe! — Das erste war die 
Mehrheit, diese Bestimmung ist angenommen. 
Nunmehr wieder zurück zu § 61! Wird das Wort 

gewünscht? — Das Wort hat der Abgeordnete Dan-
nemann. 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 12081  
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Dannemann (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich glaube, bei der 
Erörterung der letzten Paragraphen ist jedem von 
uns in diesem Hohen Hause klargeworden, mit 
welchem Zwangsgesetz — ich kann es nicht anders 
bezeichnen — wir es hier zu tun haben. Wenn wir 
uns als Einheimische dagegen wehren — das 
möchte ich einmal ganz klar herausstellen —, dann 
nicht etwa deswegen, weil wir für die Notlage 
der Vertriebenen kein Verständnis hätten. Ich 
darf Ihnen sagen: wir haben genau dasselbe Ver-
ständnis für die Vertriebenen wie Sie, genau das-
selbe Bestreben, sie so schnell wie möglich in den 
Arbeitsprozeß der gesamten Wirtschaft wieder ein-
zugliedern. Wir müssen uns aber gegen Zwangs-
methoden und gegen eine Einseitigkeit wehren, 
wie sie das Gesetz nun einmal vorsieht. 

Was besagt § 61? Mein Kollege Frühwald hat 
im großen und ganzen die Einzelheiten herausge-
stellt. § 61 besagt doch nichts anderes als folgendes. 
Wenn irgendwo auf dem Lande in einem Dorf ein 
Gebäude vorhanden ist, das für land- und forst-
wirtschaftliche Zwecke Verwendung finden kann 
und im Augenblick anderweitig genutzt ist, dann 
kann man dieses Gebäude für Vertriebene in An-
spruch nehmen. Dagegen läßt sich im großen und 
ganzen wirklich nichts einwenden. Auch wir vom 
Ernährungsausschuß haben uns mit der Inan-
spruchnahme dieser Gebäude durchaus einverstan-
den erklärt. 

Aber dabei bleibt es ja nicht, sondern der Abs. 2 
des § 61 besagt dann weiter: wenn dieses Ge-
bäude in Anspruch genommen ist und der Vertrie-
bene — und das ist leider in den meisten Fällen so — 
ein oder zwei Hektar oder noch ein paar Hektar 
Land mehr in Bewirtschaftung genommen, damit 
aber absolut keine Existenzgrundlage bekommen 
hat, dann soll nach § 61 die weitere Möglichkeit 
gegeben sein, zwangsweise irgendwo im Dorf auf 
die Dauer von 18 Jahren von anderen Betrieben 
so viel Land zu pachten, bis die Existenzgrund-
lage für ihn geschaffen ist. Man nimmt da-
bei keinerlei Rücksicht auf die Struktur der Be-
triebe im Westen. Sie wissen — das haben wir bei 
der Debatte wiederholt herausgestellt —, daß wir 
es im Westen in der Hauptsache mit klein- und 
mittelbäuerlichem Besitz und damit vorwiegend 
mit klein- und mittelbäuerlichen Betrieben in den 
Ortschaften zu tun haben. Auf diese Betriebe 
müßte man dann zwangsläufig zurückgreifen. Dar-
an ändert doch die Bestimmung des Abs. 3 nichts. 
Da sind zwar abschwächende Bestimmungen. vor-
gesehen, aber Sie wissen ja — mein Kollege Dr. 
Frey hat das heute morgen schon zum Ausdruck 
gebracht —, wie die zuständigen Stellen, die nach 
dem Gesetz eingeschaltet sind, vielfach zusammen-
gesetzt sind. Leider — auch ich muß das unter-
streichen, was Herr Dr. Frey gesagt hat — hat 
uns die Erfahrung der Vergangenheit gezeigt, daß 
von diesen Stellen manchmal, ich darf wohl sagen: 
vielfach sehr einseitig vorgegangen worden ist. 

Ich möchte abschließend ausdrücklich betonen, 
daß wir nichts, aber auch gar nichts gegen die 
Unterbringung der Vertriebenen haben, sondern 
auch als Einheimische mit allen Mitteln versuchen 
werden, dieses Problem lösen zu helfen. Wir kön-
nen aber nicht zugeben — dieses Recht werden Sie 
uns zugestehen müssen —, daß hier ein Gesetz mit 
Zwangsparagraphen und mit Zwangsmethoden ge-
schaffen wird, die sich nicht wesentlich von den 
Methoden unterscheiden, die wir leider in den 
letzten hinter uns liegenden Jahren erlebt haben. 

In diesem Gesetz ist nichts oder sehr wenig von 
Freiwilligkeit vorhanden. Lediglich dieses Empfin-
den, daß es sich um Zwangsmethoden handelt, hat 
uns bisher veranlaßt, etwas scharf — ich bedaure 
das selber sehr — dagegen zu sprechen, nicht 
wegen der Sache, sondern weil es sich um Zwangs-
methoden handelt, die wir als solche ablehnen 
müssen. 

(Zuruf von der Mitte: Auch gegen die Frei

-

willigkeit habt ihr gesprochen, nicht bloß 
gegen die Zwangsmethoden!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen? — Das Wort hat der Abgeordnete Dr. 
Kather. 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe nicht die Absicht, auf die 
sehr ausführlichen Erörterungen des Kollegen, der 
hier zuerst gesprochen hat, im einzelnen einzu-
gehen. Man kann ihm sagen: „Du sprichst verge-
bens viel, um zu versagen; der andre hört von 
allem nur das Nein." Es wird uns immer wieder 
gesagt: Wir wollen alles Mögliche für die Vertrie-
benen tun, aber wir wollen uns keinem Zwang 
unterwerfen. Auch hier ist wieder der Widerspruch 
festzustellen, den wir schon bei dem § 57 hatten. 
Auch hier ist wieder festzustellen, daß man in 
einem ganz beschränkten Umfang bereit ist, auch 
den Zwang hinzunehmen, nämlich soweit man 
sicher ist, daß nicht viel dabei herauskommt. Da 
gibt man den Grundsatz an sich auf, daß man sich 
keinem Zwang unterwerfen will. Wenn man aber 
glaubt, daß die Sache eventuell etwas bringen 
oder auf der anderen Seite unangenehm werden 
könnte, wird der Grundsatz wieder vorgekehrt. 

Das Flüchtlingsiedlungsgesetz war ganz und gar 
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit aufgebaut. Aber 
die Erfolge, die damit erzielt worden sind — und 
die wir durchaus anerkennen wollen —, sind doch 
so gewesen, daß wir mit der Aufgabe — Erhal-
tung der bäuerlichen Substanz aus dem Osten  — 
völlig scheitern, wenn wir in demselben Tempo 
weitermachen. Wir stehen absolut vor der Notwen-
digkeit, jetzt ein anderes Tempo vorzulegen. Hier 
ist schon mehrfach das Programm gestreift wor-
den, daß wir für die nächsten fünf Jahre wenig-
stens 20 000 Bauern jährlich so oder so wieder 
ansetzen wollen. Wenn wir noch längere Zeit-
räume in Anspruch nehmen, ist unsere Aufgabe 
durch Zeitablauf, durch Tod und Alter erledigt. 
Wenn wir uns klarmachen, vor welcher Aufgabe 
wir stehen, müssen wir uns die Frage vorlegen, 
ob wir auf dem bisherigen Weg zur Lösung kom-
men oder nicht. Wer ehrlich antwortet, kann nur 
sagen, daß es so nicht weitergeht. Wir müssen also 
etwas mehr tun. Wir dürfen vor dieser Aufgabe 
nicht versagen. 

Ich habe gestern an Finnland erinnert. Der 
Herr Kollege Dr. Müller hat darauf geantwortet. 
Er hat dabei auch über die Finanzierung gespro-
chen, worauf ich nicht eingegangen war. Was Sie 
über die Finanzierung dort vorgetragen haben, 
ist richtig. Ich hatte aber die Landbeschaffung an-
gesprochen. Ich habe mir heute einmal die Zah-
len besorgt, um die es sich dabei handelt. Insge-
samt wurden für die Siedlung in Anspruch genom-
men vom Staat 656 000 ha, von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 81 000 ha — ich nenne nur 
runde Zahlen —, von Kirchengemeinden 72 000 ha, 
von Gesellschaften und Stiftungen 345 000 ha, von 



Deutscher Bundestag — 251. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 26. Februar 1953 	12047 
(Dr. Kather) 
Privatpersonen 717 000 ha, zusammen 1 873 000 ha. 
Das können wir nicht machen, das wollen wir auch 
nicht machen. Wir können das nicht mehr fertig-
bekommen --- ich möchte hier doch ein Wort von 
Herrn Kriedemann aufgreifen —, weil wir erst 
acht Jahre nach dem Zusammenbruch an die Auf-
gabe herangehen. Es fehlt der Elan des ersten 
Schocks. Man hat sich schon wieder allzusehr ge-
faßt, hat schon wieder allzu viele Einwendungen 
gefunden und will sich eben zu wirklichen Opfern 
nicht mehr bereit finden. 

(Abg. Matzner: Das haben wir schon oft 
gesagt!) 

Wir können das nicht in dem Umfang machen, wie 
es in Finnland gemacht wird, obwohl das Pro-
blem sehr viel größer ist. Aber was ich Ihnen, 
meine Damen und Herren, zeigen wollte, ist, daß 
man dort nicht etwa aus dem vollen geschöpft hat. 
Es heißt hier weiter — ich darf es mit Erlaubnis 
des Herrn Präsidenten wörtlich vorlesen —: 

Der Staat gab unter dem Druck der öffent-
lichen Meinung bis auf Muster- und Lehrgüter 
seinen gesamten in landwirtschaftlicher Kul-
tur befindlichen Besitz in den Ansiedlungs-
gebieten her. 

Das zeigt doch, daß man dort mit ganz rigorosen 
Maßnahmen vorgegangen ist. 
Nun bitte ich, damit einmal in Vergleich zu set-

zen, was die Ausschußfassung verlangt. Zunächst 
ist darin überhaupt keine Enteignung vorgesehen. 
Wir haben durch dieses Gesetz — ich habe es, 
glaube ich, im Laufe dieser Tage schon einmal 
gesagt — nicht eine einzige neue, wirkliche Enteig-
nung eingeführt oder gefordert, sondern, wie einer 
der Herren Vorredner schon richtig vorgetragen 
hat, ist die Möglichkeit eines Zwangspachtvertra-
ges auf 18 Jahre geschaffen worden. Die Antrag-
steller sind damit einverstanden, daß Gebäude für 
die Ausstattung von wüsten Höfen in Anspruch 
genommen werden können; sie wollen aber keiner-
lei Zwang in bezug auf eine Landabgabe ausüben. 
Land soll nach folgenden Gesichtspunkten in An-
spruch genommen werden. Es soll möglichst Land 
gewählt werden, das einer juristischen Person des 
öffentlichen oder privaten Rechts gehört oder einem 
Betrieb dient, dessen Inhaber mehrere Betriebe 
bewirtschaftet oder den Betrieb nicht selbst oder 
anhaltend schlecht bewirtschaftet. Schon dieser 
Katalog zeigt doch, woran hier gedacht ist. Es ist 
in keinem Falle daran gedacht, wahllos Land zu 
enteignen. Herr Kollege Trischler hat schon recht, 
wenn er sagt, daß die Möglichkeit, auch zwangs-
weise vorzugehen, da ist, daß wir uns aber im 
wesentlichen hiervon die Wirkung eines Damokles-
schwertes versprechen, die uns die Landbeschaf-
fung in hohem Maße erleichtert. 

Herr Kollege Frühwald hat nun gesagt: Weshalb 
geht ihr denn nicht bei anderen Wirtschaftszwei-
gen denselben Weg? Die Dinge liegen dort anders. 
Es ist in ganz anderem Ausmaße in der gewerb-
lichen Wirtschaft gelungen, die Vertriebenen ein-
zugliedern, wenn auch da noch nicht ailes vollendet 
ist. Wir haben ja alles getan, um Partnerschaften 
auch über den Lastenausgleich herbeizuführen. 
Dieser Weg läßt sich einfach nicht gehen. Ich kann 
einen Handwerksbetrieb oder einen Einzelhandels-
betrieb nicht aufteilen, und es fehlt ja auch dieser 
ungeheure Druck, den die 90 % unserer aus dem 
Osten gekommenen Bauern darstellen, die heute 
nach acht Jahren wieder absolut vis à vis du rien 
stehen. Das muß man doch sehen. 

Der Herr Kollege hat weiter gesagt, daß alle 
Instanzen in Anspruch genommen werden wür-
den. Meine Damen und Herren, man kann eine 
notwendige Maßnahme nicht deshalb unterlassen, 
weil jemand Rechtsbehelfe dagegen hat und sie 
anwendet. Weiter brauche ich dazu wohl kein 
Wort zu sagen. 
Dann hat der Herr Kollege von dem Burgfrie-

den gesprochen, der da gestört werden könnte. 
Nun, meinen Sie nicht, meine Herren, daß der 
Burgfriede auch von der anderen Seite, und zwar 
sehr viel nachhaltiger, gestört werden könnte? 
Wenn insbesondere die Herren von der Landwirt-
schaft hier nicht mehr Solidarität zeigen, als sie 
bisher gezeigt haben, dann sägen sie doch letzten 
Endes an dem Ast, auf dem sie sitzen. 

(Sehr richtig! rechts. — Zuruf rechts: Ach 
nee!) 

Das ist auch gerade in dem Bericht der finnischen 
Kommission, die hier war, zum Ausdruck gekom-
men. Darin wird gesagt, daß eine gesunde bäuer-
liche Siedlung geradezu die Grundlage jedes gesun-
den Staates ist. Wenn wir uns also der Situation 
bewußt sind, wenn wir erkennen, daß man eine 
außergewöhnliche Situation nur mit außergewöhn-
lichen Maßnahmen meistern kann, dann wissen 
wir, was wir zu tun haben. Wenn wir das nicht 
wissen, dann versagen wir vor dieser Aufgabe. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Trischler. 

Dr. Trischler (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bedauere es außer-
ordentlich, daß die Debatte um diesen Teil 
des Vertriebenengesetzes gestern und heute 
diese Formen angenommen hat. Es ist viel-
leicht richtig und wahr, was unser Freund 
Schütz vorhin dazwischengerufen hat. Er hat 
gesagt: In diesen zwei Tagen ist mehr zerstört 
worden, als in drei Jahren aufgebaut wurde. Man 
muß sich das vielleicht nicht ganz so kraß vorstel-
len; aber glauben Sie mir, daß bei den heimatver-
triebenen Bauern, wenn sie nachher an Hand der 
Protokolle diese Debatte verfolgen, tatsächlich in 
ihrem Innern sehr viel zerstört wird. 

(Zuruf rechts.) 
— Sie nehmen Rücksicht auf die Einheimischen; 
das haben Sie reichlich getan, können Sie auch 
weiterhin tun. 

(Zuruf rechts: Aber Sie leider nicht!) 
— Gestatten Sie mir, daß ich auch vom Standpunkt 
der Vertriebenen hier etwas sage. So bitterböse 
Worte wie „Schaffung von neuen Entrechteten da-
durch, daß der Landarbeiter nicht gleich zum Zuge 
kommt oder der zweite Sohn nicht gleich parallel 
mit den Heimatvertriebenen in vollem Umfang 
eingeschaltet wird" oder „dann schaffen wir aus 
Einheimischen Vertriebene und aus Vertriebenen 
Einheimische" darf und kann man hier nicht aus-
sprechen. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Ich empfinde das als unverantwortlich. Man kann 
in diesen Dingen nicht so leichtsinnig vorgehen. 

Herr Kollege Müller, Sie haben sich vorhin sehr 
geärgert, als die Auseinandersetzung zu dem § 57 
so harte Formen annahm, und haben die Konse-
quenz gezogen, trotz des in Ihrem Antrag unter-
nommenen Versuchs, wenigstens bei den wüsten 
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Höfen zu helfen, für die Streichung zu sprechen. 
Gott sei Dank ist — bei ganz knapper Mehrheit — 
die Streichung nicht durchgegangen. Ich glaube, 
wir sollen uns nicht soweit hinreißen lassen. Sie 
haben allerdings auch gleich gesagt, Sie würden in 
der dritten Lesung selber den Antrag stellen, den 
Paragraphen wiederherzustellen. Nun ist er so-
wieso geblieben. 

Ich will damit nur sagen, wir sollten uns hier 
wirklich ernsthaft Gedanken machen und ver-
suchen, uns in die Seele dieser Menschen hinein-
zuversetzen, die auf dieses Gesetz so sehnsüchtig 
warten. Für sie aber ist gerade dieser § 61 ein 
Angelpunkt. Hier kann man wirklich zeigen, ob 
man ernstlich helfen will. Worte haben wir genug 
gehört. Es hat keinen Redner gegeben, der nicht 
gesagt hätte: „Selbstverständlich sind wir für die 
Eingliederung und wollen dort helfen, wo es geht; 
wir wollen Lösungen suchen." Man hat Zeit ge-
nug gehabt, Lösungen zu suchen. In diesen acht 
Jahren hat man auch gesucht, aber diese Lösungs-
versuche haben zu einem sehr schlechten Ergebnis 
geführt. Ich habe gestern gesagt, daß es ungefähr 
10 % sind, die bis Ende des letzten Jahres ein-
gegliedert waren. Aber ich bin dafür: suchen wir 
weiter Lösungen, auch ohne Rücksicht auf dieses 
Gesetz! 

Manche haben mich gestern mißverstanden als 
ich sagte, jede Gemeinde hätte versuchen sollen, 
im Laufe der letzten Jahre im Durchschnitt zwei 
oder drei Höfe zur Verfügung zu stellen. Natürlich 
geht es nicht bei jeder Gemeinde; darüber bin auch 
ich mir im klaren. Aber bei gutem Willen, bei Zu-
sammenfassung aller Kräfte und geschickter Or-
ganisation in bezug auf die Menschen wäre man 
in den meisten Fällen in der Lage gewesen, diese 
zwei oder drei Höfe im Durchschnitt pro Gemeinde 
zu schaffen und unseren heimatvertriebenen 
Bauern zu geben. Dann brauchten wir dieses Ge-
setz nicht. Diese Möglichkeit besteht auch weiter-
hin. Ich fordere meine Kollegen von der Grünen 
Front auf: Setzen Sie sich dafür ein, daß auf frei-
williger Basis in Zusammenarbeit zwischen Ein-
heimischen und Vertriebenen durch gemeinsame 
Vereinbarungen diese 20 000 Höfe von Jahr zu Jahr 
geschaffen werden! Dann pfeifen wir auf den § 61, 
dann brauchen wir ihn nirgends mehr anzuwen-
den. Aber es kommt darauf an, daß Möglich-
keiten geschaffen werden, tatsächlich eine größere 
Anzahl von Vertriebenen von Jahr zu Jahr mit ein-
zuschalten. 

Die andere Frage: Wie regt man sich auf, daß 
man den Rechtsstaat in seinen Fundamenten quasi 
erschüttert, daß man zu Zwangsmaßnahmen und 
zu weiß Gott was kommt! Im Gesetz ist, das 
wollen wir noch einmal klipp und klar feststel-
len, an keiner Stelle von irgendeiner Enteignung 
die Rede. In diesen so turbulenten Zeiten sind 
10 Millionen Menschen von Haus und Hof ver-
trieben worden, und kein Teufel hat danach ge-
fragt: Geht es nach Recht oder nicht? 

(Beifall.) 

Es ist doch nur recht und billig, wenn diese dann 
verlangen, daß man so eine kleine Eingriffsmög-
lichkeit in das Privateigentum schafft, daß man 
vielleicht in Fällen, wo man es verantworten kann, 
auf 18 Jahre eine Art Zwangspacht schafft, wo-
bei das Eigentum dem anderen bleibt. Bitte, lesen 
Sie doch den Abs. 3. Die Heimatvertriebenen 
könnten sagen: Ja, wie könnt ihr überhaupt dem 

zustimmen, was in Abs. 3 steht? — Wir haben zu-
gestimmt. Da heißt es: 

Die Inanspruchnahme ist ausgeschlossen, wenn 
der Betrieb, dem die Gebäude oder Grund-
flächen dienen, unwirtschaftlich werden oder 
wenn die Inanspruchnahme aus einem an-
deren Grunde für den Eigentümer oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten eine unbillige 
Härte bedeuten würde. 

Also hier besteht doch ein sehr weitgehender 
Schutz. 

Ich muß hier wiederum auf das Vertrauen zu-
rückkommen. Haben Sie nicht das Vertrauen zu 
den Siedlungsbehörden und den Ministerien von 
Bund und Ländern, daß diese gar nicht daran 
denken, die kleineren und mittleren Existenzen 
hier irgendwie anzugreifen? Auch keiner der 
Herren der Grünen Front kann mir beweisen, daß 
es nicht zahlreiche Fälle gibt, in denen man ohne 
Gefährdung der anderen Existenz etwas Pachtland 
wegnehmen kann. Ich habe im Ausschuß die 
Statistik von Niedersachsen genau studiert und 
dabei festgestellt, daß es dort Bauernbetriebe gibt, 
die zu über 20 ha Eigentum 150 000 ha Pachtland 
haben. Kann mir oder einem heimatvertriebenen 
Bauern gegenüber jemand behaupten, daß er, wenn 
er selbst meinetwegen seine 30 ha Land und da-
zu 10 ha Pachtland hat und davon 5 ha abgeben 
soll, deswegen in seiner Existenz gefährdet ist? 
Aber die 5 ha können dazu dienen — wenn gleich-
zeitig ein wüster Hof da ist —, eine neue Existenz 
zu schaffen. Die beiden können friedlich neben-
einander leben. So ähnlich liegt eine ganze Reihe 
anderer Fälle. 
Ich weise ausdrücklich darauf hin: wir haben 

die Frage mit den Vertretern der Kirchen ein-
gehend besprochen. Sie haben zugestimmt. Diese 
Bedenken von Herrn Frühwald scheiden deswegen 
aus, weil wir ihnen ja das Auswahlrecht lassen. 
Das haben sie sich vorbehalten. Wir haben dem 
denn auch ohne weiteres zugestimmt. 

Ferner wollen wir auch unterstreichen, daß das, 
was im Gesetz steht, ja nur eine Kannbestimmung 
ist. Auch hier könnte man sagen: Ja, verdammt 
nochmal, hätten die Heimatvertriebenen nicht mit 
Rücksicht auf die Not, die vorhanden ist, das Recht 
und den Anspruch, hier Mußbestimmungen zu ver-
langen? Auch darauf haben wir verzichtet. Ich 
glaube also, der Vorwurf, den man uns immer 
wieder machen will, wir wären nicht entgegen-
kommend und wären maßlos in unseren Forde-
rungen, trifft nicht. Denn wir sind wirklich be-
strebt, nach Möglichkeiten zu suchen, gemeinsame 
Wege zu finden. 
Nun zu dem Katalog des Freundes Früh

-

wald , dessen Ausführungen ich ansonsten unter-
streiche. Ich habe volles Verständnis dafür, daß 
ein Einheimischer versucht, für seine Leute einzu-
treten. Aber das sind eben die Meinungsverschie-
denheiten, bei denen wir hart aufeinander kom-
men. Da müssen wir versuchen, einen Weg zu 
finden, den wir beide gehen können. Wir vertre-
ten unseren Standpunkt genau so hartnäckig wie 
er den seinen. Ich will dem Kollegen Frühwald 
gern zugeben, daß er bei den Verhandlungen im 
Unterausschuß doch derjenige war, der sehr oft da-
zu beigetragen hat, daß wir zu besseren Kompro-
missen gekommen sind. Aber er hat den Katalog 
angeführt und Beispiele erwähnt. Ich möchte hier 
ausdrücklich erklären: dieser Katalog interessiert 
uns an und für sich überhaupt nicht. Wenn von 



Deutscher Bundestag — 251. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 26. Februar 1953 	12049  
(Dr. Trischler)  
Ihnen von irgendeiner Seite der Antrag kommt,  
aus Abs. 2 den Katalog, nach dem bei bestimmten  
Kreisen in erster Linie Land in Anspruch genom-
men werden kann, zu streichen, so werden meine  
Freunde und ich zustimmen. Also daran soll das  
wirklich nicht scheitern.  

Ich will auf Einzelheiten gar nicht weiter ein-
gehen; es ist in diesen Tagen schon soviel pro und  
kontra geredet worden. Ich möchte nur nochmal  
ernstlich die Bitte aussprechen: es möge wirklich  
ein jeder einmal für sich versuchen, sich in die  
Lage zu versetzen, wie er in diesen Fragen denken  
würde, wenn er selbst sieben Jahre heimatvertrie-
bener Bauer wäre und darauf wartete, daß er sich  
und seiner Familie zu einer Existenz verhelfen  
kann!  

(Beifall in der Mitte.)  

Wenn einer das versucht und es wirklich ernst  
meint mit der Zusage, daß er auch selbst helfen  
will, dann, glaube ich, kann es gar nicht anders  
sein, als daß er diesen Änderungsantrag ab-
lehnen wird und daß er den § 61 in der Form an-
nehmen wird, wie er vom Ausschuß erarbeitet  
worden ist.  

(Beifall.)  

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der  
Abgeordnete Struve.  

Struve (CDU): Meine Damen und Herren! Die  
Diskussion über den § 61 hat zum Teil sehr weit-
läufige Formen angenommen. Ich glaube, es wäre  
sehr gut, wenn auf den Unterschied in der Be-
schlußfassung verwiesen würde, wie sie der Aus-
schußfassung des Vertriebenenausschusses zugrunde  
liegt, der, wie ich bemerken darf, die einstimmige  
Beschlußfassung des Ernährungsausschusses gegen-
übersteht.  

(Sehr richtig! rechts.)  
Das ist leider bislang verschwiegen worden,  

(Abg. Reitzner: Kein Argument!)  
und ich glaube, wenn man diese Tatsache voran-
stellt, dann darf man unterstellen, daß der eine  
Ausschuß vom Fachlichen her gesehen zu einer  
einmütigen Auffassung gekommen ist, während in  
einem anderen Ausschuß meinetwegen aus anderen  
Gründen auch ein anderes Ergebnis zustande kam.  
Wenn weiter gesagt werden muß, daß im Ernäh-

rungsausschuß vor dem Kompromiß, der heute als  
Änderungsvorschlag vorliegt, eine Mehrheit für die  
Streichung dieses Paragraphen gefunden war, so  
zeigt das dem Hohen Haus, daß sehr gründlich an  
diesem Problem gearbeitet worden ist. Der Herr  
Berichterstatter ist auf diese Dinge eingegangen und  

hat sie auch in einem Umfang erörtert, daß ich dar-
auf verzichten kann, noch einmal darüber zu  
sprechen, weil es eine Wiederholung wäre. Aber  
der erste große Unterschied ist eben der, daß man  
in § 61 neben die freiwillige Abgabe jetzt auf ein-
mal den Zwang setzt. Herr Kollege Kather, ich  
gebe gerne zu, daß in der Hitze des Gefechts viel

-

leicht vorhin schon  einmal  eine kleine persönliche 
Note hineinkam; das war von mir nicht böse ge-
meint. Aber sachlich muß ich leider wieder Ihren  
Ausführungen widersprechen. Sie berufen sich dar-
auf, daß drei Jahre nichts passiert ist und daß  
nun endlich etwas passieren muß, und Sie nannten  
in diesem Zusammenhang 20 000 Heimatvertriebene.  
Ich habe es in dieser Beziehung sehr bedauert, daß  
gerade die Sprecher des BHE, die Minister Kraft  
und auch Asbach, die Umsiedlung als etwas Zweit

-

rangiges hinstellten. Meine sehr verehrten Damen  
und Herren, in Schleswig-Holstein — Herr Präsi-
dent, ich bitte zu entschuldigen, daß ich hier wieder  
auf Beispiele eines Landes verweisen muß — sind  
auf Grund dieses Gesetzes 7 334 Heimatvertriebene  
in die Landwirtschaft eingegliedert worden. Herr  
Kollege Schütz, Ihr Zwischenruf mag also auf ein-
zelne Stellungnahmen passen, die wir genau so von  
unserer Seite scharf und deutlich vertreten wollen,  
wie wir Ihnen dasselbe Recht zugestehen. An diesen  
Tatsachen ist nicht vorbeizugehen, und, Herr Kol-
lege Schütz, wenn in anderen Ländern im Verhält-
nis zu diesen Zahlen wenig oder nichts passiert ist,  
dann liegt das vielleicht mit daran, daß das ganze  
Vertriebenenproblem dort bislang keine so große  
Rolle gespielt hat. Ich bin der Auffassung, daß dar-
auf in puncto Umsiedlung viel zu wenig geachtet  
wird. Die Möglichkeiten der Eingliederung in die  
Wirtschaft werden im Bundesgebiet auf dem gan-
zen Sektor Landwirtschaft viel zu wenig beachtet.  
Wir erleben es doch bis auf den heutigen Tag, daß  
in den sogenannten Flüchtlingsländern immer nur  
Kommissionen kommen, um zu prüfen, ob Arbeiter  
da sind, heute für den Bergbau, morgen für die  
Textilindustrie und übermorgen für andere Berufe.  
Ich meine, daß hier ein Ausgleich in der Landwirt-
schaft gefunden werden muß.  

Herr Kollege Dr. Kather, zu dieser Zahl 7300 ein  
weiteres Wort. Schleswig-Holstein liegt struktur-
mäßig ohne Zweifel über dem Durchschnitt, weil  
wir größere Betriebe haben. Die gestrige Debatte  
hat schon gezeigt, daß in den Gegenden mit klein-
bäuerlichen Betrieben, wo man ein paar Hektar  
hat, über den Weg der Neusiedlung nie etwas zu  
machen ist, sondern nur über den Weg der Pacht-
siedlung, der auslaufenden Höfe oder der wüsten  
Höfe. Wenn Sie diesen Zahlen nachgehen, dann  
müssen Sie zugrunde legen, daß Schleswig-Holstein  
etwa ein Zehntel der Fläche ausmacht. Wenn es also  
möglich gewesen wäre, in den zurückliegenden  
Jahren gut 70 000 einzugliedern, dann wäre schon  
die doppelte Anzahl derer untergebracht, die heute  
tatsächlich untergebracht sind.  

Ich glaube, man muß auch ganz klar zum Aus-
druck bringen, daß hier viele Faktoren zusammen-
wirken müssen, wenn ein Erfolg dauernd und in  
dem nur irgend möglichen Umfang sichergestellt  
werden soll. Ich glaube, für alle jene Freunde, die  
hinter unseren Anträgen stehen, sagen zu können  
— immerhin haben die Abstimmungen gezeigt, daß  
das Haus in dieser Beziehung etwa zur Hälfte zu  
diesen Dingen steht —, es darf nicht verkannt wer-
den, daß das bisherige gute Verhältnis zwischen  
Heimatvertriebenen und Einheimischen im Zusam-
menleben auch nicht durch eine zweitägige Debatte  
gestört werden kann, die — wenn in einzelnen  
Phasen meinetwegen auch mit Leidenschaft ge-
führt — mit der nötigen Gründlichkeit geführt  
werden muß, weil es hier um die Rechtsverhält-
nisse beider Teile geht; und die zu wahren und ge-
recht aufeinander abzustimmen, das ist und muß  
der Grund unserer Auseinandersetzungen bleiben.  

Ich bin also nicht der Meinung, Herr Kollege Dr.  
Kather, daß wir nach acht Jahren nur von einem  
Anfang reden können, sondern wir müssen von  
einer Fortsetzung der auf einzelnen Gebieten er-
folgreich und erfreulich geleisteten Vorarbeit  
sprechen.  

Herr Kollege Dr. Trischler, Sie sprachen von  
Eigentümern, die dazu noch Pachten haben. In  
einem anderen Zusammenhang habe ich darauf hin- 
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gewiesen, daß das bei über 1 Million Betrieben im 
Bundesgebiet zutrifft. Bei der Landwirtschaft ist es 
nun leider nicht so wie in irgendeinem Betrieb, wo 
man anfängt, ein Stück arbeitet, dann Arbeiter ent-
lassen kann und dann die Sache fortsetzt. In der 
Landwirtschaft ist es anders. Jeder Betrieb ist dort 
— wie der Kollege Dannemann sehr deutlich her-
ausgestellt hat — eine Einheit für sich. Wenn Sie 
nicht das richtige Verhältnis von Grünland und 
Ackerland und wenn Sie dann innerhalb des Acker-
landes auf den kargen Böden nicht das richtige 
Verhältnis haben, dann nützen Ihnen 2, 3 und 5 ha 
gar nichts. Denn, wenn wir die Leute ansiedeln --
davon müssen wir ausgehen —, dann müssen es zu-
friedene Siedler sein, dann müssen die Leute auch 
merken, daß sie vorankommen. Wenn die Leute nur 
so hingesetzt werden, daß sie vor Kummer nicht in 
den Schlaf kommen, ist das keine Siedlung. Nach 
unserem Dafürhalten werden nicht nur, wie das 
der Kollege Frühwald schon herausgestellt hat, 
vielfältige und unnötige Auseinandersetzungen ent-
stehen, sondern es wird dabei auch bei Nicht -Ein-
haltung des Rechtsweges praktisch nichts heraus-
kommen. Die guten und erfolgreichen Ansätze in 
den Dörfern und in ganzen Ländern werden wieder 
in Frage gestellt. Das Vertriebenengesetz, das ich 
nach seinem Hauptziel eigentlich Gesetz über Ein-
gliederungsmöglichkeiten in die Landwirtschaft 
heißen möchte, wird nur dann Bestand haben, 
wenn der Grundsatz der Freiwilligkeit in allen 
Fragen verankert wird. 

(Zuruf von der SPD: Dann müssen Sie 
warten bis zum Sankt -Nimmerleins -Tag!) 

— Wenn von der zwangsweisen Inanspruchnahme 
von Land geredet wird, kommen, wie ich merke. 
auch wieder Zwischenrufe von der Linken! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, sie ist nicht zu 
vertreten und auch mit Ihrem seitherigen Stand-
punkt, den Sie gegenüber dem Pächterstand einge-
nommen haben, nicht zu vereinbaren. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Es geht bei der zwangsweisen Inanspruchnahme 
darum, ob Sie dem einen Pächter etwas wegneh-
men, um es dem andern zu geben. Diese Ausein-
andersetzung wird sich nicht in Gegenden mit 
großen Gütern, sondern in den Bauerndörfern, in 
den am dichtesten besiedelten Gegenden ab-
spielen, wo Gott sei Dank jeder Quadrat-
meter Land richtig genutzt wird. Wenn wir 
Eingriffe ins Pachtrecht vornehmen wollen, dürfen 
wir sie nicht in dem Vertriebenengesetz verankern, 
sondern müssen sie in das Landpachtgesetz aufneh-
men. Das haben wir im vergangenen Jahr erörtert. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, aus diesen Grün-
den unserem Änderungsantrag zuzustimmen und 
von jeglicher zwangsweisen Inanspruchnahme von 
Land abzurücken. Wenn in dieser Hinsicht etwas 
geschehen soll, muß es in dem eigens dafür ge-
schaffenen Landpachtgesetz angestrebt werden. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen erfolgen nicht. Dann kommen wir zur Abstim-
mung. 

Wer für die Annahme des Änderungsantrags 
Umdruck Nr. 763 Ziffer 11 ist, den bitte ich, die 
Hand zu erheben. — Gegenprobe! — Letzteres ist 
die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Wer für die Annahme des § 61 in der Ausschuß

-

fassung ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — 

Gegenprobe! — Das erste war die Mehrheit. § 61 
ist in der Ausschußfassung angenommen. 

§ 62. Auch hierzu ist ein Änderungsantrag auf 
Umdruck Nr. 763 unter Ziffer 12 angekündigt. Wer 
begründet den Änderungsantrag, Herr Abgeordne-
ter Müller? — Niemand? — Soll ohne Begründung 
abgestimmt werden? 

(Abg. Dr. Dr. Müller (Bonn): Ja!) 

Wortmeldungen — liegen nicht vor. Ich lasse ab-
stimmen. Wer für den Änderungsantrag Umdruck 
Nr. 763 Ziffer 12 ist, den bitte ich, die Hand zu 
erheben. — Gegenprobe! — Dies ist die Mehrheit. 
Der Antrag ist abgelehnt. 
Wer für die §§ 62, — 63, — 64 — in der Aus-

schußfassung ist, den bitte ich, die Hand zu er-
heben. — Gegenprobe! — Angenommen. 
Zu § 65 ist auf Umdruck Nr. 763 unter Ziffer 13 

ein Änderungsantrag angekündigt. Wird er be-
gründet? — Das Wort hat der Abgeordnete Struve. 

Struve (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Zu § 65 haben wir einen Änderungsantrag 
eingebracht. Vorweg ist zu sagen, daß im § 3 Abs. 1 
Satz 2 des Reichssiedlungsgesetzes die sogenannte 
Kultureinrede fällt, d. h., daß hierbei Ö dländereien, 
darüber hinaus vor allen Dingen bei Ländereien, 
die unter § 40 fallen, die Enteignung ohne Ein-
spruchsmöglichkeit erfolgen kann. Nach früherem 
Recht war es möglich, diese Enteignung aufzuhal-
ten, wenn der Besitzer sich verpflichtete, in einer 
von ihm innezuhaltenden Frist das Land zu kulti-
vieren. Mit Rücksicht darauf, daß über die Kulti-
vierung von Moor- und Ödland große Möglich-
keiten bestehen, selbständige Existenzen zu schaf-
fen, sind im Ernährungsausschuß die Besprechun-
gen erfolgreich verlaufen, und wir haben unter ge-
wissen Einschränkungen hier dieser Tatsache Rech-
nung getragen. Diese Einschränkung ist aber sehr 
spärlich. In dem ersten Fall soll nach unserem 
Vorschlag der Einheimische, der Ödland besitzt und 
bislang nicht die Gelder zur Verfügung gestellt be-
kam, die jetzt in diesem Gesetz verankert sind, 
die Möglichkeit haben, seinen Besitz bis zur Fa-
milienwirtschaft aufzustocken, d. h. bis zu der-
selben Größe, wie sie zugunsten der Vertriebenen 
ausgelegt wird. Diese Größe wird im Emsland mit 
etwa 20 ha beziffert. 

Nach dem zweiten Absatz — also nach Absatz 3 
in der Fassung des Änderungsantrags Umdruck 
Nr. 763 Ziffer 13 — schlagen wir vor, daß die-
jenigen Bauern, die über große Flächen verfügen 
und bei denen es sich um kinderreiche Familien 
handelt, darüber hinaus das Recht haben, auch für 
einen zweiten Sohn eine Existenz zu gründen. 

Wir sind der Auffassung, daß diese unsere Vor-
schläge eigentlich sehr bescheidene Forderungen 
von seiten derjenigen sind, die ihr Eigentum auf-
geben sollen; wir bitten deshalb das Hohe Haus 
um Zustimmung zu unseren Änderungsanträgen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Kather. 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte, auch diesen Änderungs-
antrag abzulehnen. 

(Zuruf rechts: Natürlich!) 
Ich möchte an den Eingang meiner Ausführungen 
die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
gemeinnützigen ländlichen Siedlungsträger stellen, 
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die auch für die Herren von der Landwirtschaft 
von einer erheblichen Bedeutung sein muß, weil 
u. a. Herr Minister a. D. und Generalanwalt des 
Raiffeisenverbandes, Lübke, dabei mitgewirkt hat. 

(Zuruf rechts: § 60!) 
Hier heißt es: 

Entgegen anderen Bestrebungen muß die Auf

-

hebung der Kultivierungseinrede unter allen 
Umständen erfolgen. Seit Jahrzehnten ist an 
dieser Kultivierungseinrede die große nationale 
Aufgabe der Gewinnung neuen Kulturlandes 
für die Ernährung und für die Seßhaft

-

machung von Landbedürftigen gescheitert. 
Meine Damen und Herren, das ist also die Stellung

-

nahme eines doch gewiß unverdächtigen Gremiums. 
Nun ist also, wie Sie wissen, der Wunsch an uns 

herangetragen worden, daß der Landabgeber das 
Recht erhält — wenn er nicht die Größe einer 
Familienwirtschaft hat oder einer Ackernahrung, 
wie wir es genannt haben —, bei dieser Gelegen-
heit eine Aufstockung vorzunehmen. Wir haben 
diesen Wunsch als berechtigt anerkannt und in 
unsere Fassung eingebaut. Wir haben allerdings 
das Verfahren anders gestaltet ;  als es in dem jetzi-
gen Änderungsantrag vorgesehen ist, weil es ja 
Flächen gibt, bei denen die Kultivierung im ganzen 
vorgenommen werden muß. Wir haben uns nach 
dem Verfahren gerichtet, das auch hier von diesem 
Gremium vorgeschlagen ist, nämlich daß das not-
wendige Land dann in kultiviertem Zustand an 
den Abgeber zurückgegeben wird. 
Was uns trennt und wozu wir nicht ja sagen 

können, das ist die Forderung, daß nun außer der 
Aufstockung des eigenen Hofes auch noch eine 
zweite Fläche in Größe einer Familienwirtschaft 
für den zweiten Sohn gegeben wird. Unsere Sach-
verständigen haben uns gesagt, daß in wesentlichen 
Gebieten der Bundesrepublik die Besitzverteilung 
des in Betracht kommenden Landes so ist, daß 
durch diese Bestimmung die Sache für uns wesent-
lich uninteressant und unergiebig gemacht werden 
würde. Ich glaube, man muß sich bei diesen Dingen 
ständig wiederholen: Wenn Sie sich auf der einen 
Seite überlegen, daß bei den Vertriebenen der 
Bauer nichts hat, der erste Sohn nichts hat und der 
zweite Sohn nichts hat, dann ist es wohl nicht un-
gerechtfertigt, wenn wir sagen: Aufstockung — Ja! 
Aber noch eine volle Ackernahrung oder die Fläche 
für eine Familienwirtschaft für den zweiten Sohn, 
das ist der Notlage, vor der wir stehen. nicht ange-
messen. Deshalb, meine Damen und Herren, muß 
ich Sie bitten, auch diesen Änderungsantrag abzu-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dannemann. 

Dannemann (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der § 65 beschäftigt sich, wie Sie 
eben gehört haben, mit dem Begriff der sogenann-
ten Kultivierungseinrede. Bislang war es so, daß, 
wenn ein Landbesitzer irgendwo eine Fläche Öd-
land hatte und z. B. geltend machte, daß er einen 
minderjährigen Sohn oder Neffen hatte und im 
Laufe von Jahren eines guten Tages für ihn das 
Land in Kultur bringen wollte, er nach dieser so-
genannten Kultivierungseinrede das Land behalten 
konnte. Ich habe volles Verständnis dafür, daß wir 
es uns heute in Anbetracht der Tatsache, daß auf 
der einen Seite 260 000 vertriebene Bauern, auf der 
anderen Tausende von nachgeborenen Bauernsöh-
nen, Heuerleuten und Landarbeitern sind, einfach  

nicht erlauben können, Hunderttausende von Hek-
tar ungenutzt liegen zu lassen, 

(Abg. Dr. Kather: Sehr richtig!) 

besonders auch schon deshalb nicht, weil das 
hat die Geschichte aller Völker gezeigt — noch nie-
mals durch einen Friedensvertrag oder durch Para-
graphen ein Land gehalten worden ist oder ge-
wonnen werden kann, sondern immer nur durch 
Menschen, und weil wir, wenn wir eines guten 
Tages den Osten einmal wieder besiedeln wollen, 
Menschen haben müssen, die dieses Land dann 
wieder bebauen wollen. Insofern also sind auch 
wir der Meinung, daß die unbeschränkte Kultivie-
rungseinrede unter den eben von mir dargestellten 
Verhältnissen nicht mehr zu vertreten ist. 

Auf der anderen Seite möchte ich aber darauf 
hinweisen, daß die Landwirtschaft in all den Ge-
bieten, in denen wir heute noch große Flächen von 
Od- und Moorland haben, nicht etwa rückständig 
ist. Ich erinnere nur an das große Gebiet des Ems

-

landes. Warum liegen hier noch die großen Flächen 
von Öd- und Moorland? Doch deswegen, weil das 
ganze Gebiet bislang nicht aufgeschlossen war, ja, 
weil man selbst höheren Orts bis noch vor kurzem 
auch der Auffassung war, daß aus strategischen 
oder sonstigen Gründen dieses Land auch gar nicht 
in Kultur gebracht werden sollte. Heute sind wir, 
und zwar mit Unterstützung des Bundestages, 
Gott sei Dank in der Lage, in einem Zehnjahres-
plan im Laufe dieser zehn Jahre wenigstens hun-
derttausend Hektar Ödland nicht nur in Kultur zu 
bringen, sondern eine große Zahl von neuen Sied-
lerstellen und damit neuen Existenzen zu schaffen. 
Und nun werden Sie Verständnis dafür haben, daß 
wir im Zuge dieser wirklich begrüßenswerten Auf-
gabe darum kämpfen, daß von der großen Zahl — 
es  handelt sich um einige tausend anfallende Be-
triebe — auch etwas für die nachgeborenen Kinder, 
für die Heuerleute und Landarbeiter übrig bleibt. 
Meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen sage  — 
es  wurde hier, glaube ich, schon einmal zum Aus-
druck gebracht —, daß wir im Emsland — um bei 
diesem Beispiel zu bleiben — im Durchschnitt 
heute noch je Familie sechs Kinder haben — seien 
wir froh darüber! —, und wenn wir auf der an-
deren Seite die Tatsache zu verzeichnen haben, 
daß 800 000 Menschen — ich muß das noch einmal 
erwähnen! — vom Lande weggelaufen sind, so ist 
das doch nicht von ungefähr gekommen, sondern 
deswegen, weil sie keine Existenzmöglichkeit mehr 
gesehen haben. Wir sollten daher zum mindesten 
doch eine kleine Möglichkeit auch der Ansetzung 
dieser nachgeborenen Kinder vorsehen. Daher auch 
unser Wunsch, den wir Ihnen unterbreitet haben 
in den zwei Punkten, daß einmal dort dem Be-
treffenden soviel Land an Ödland verbleiben sollte 
— meinetwegen eine Begrenzung der festgesetzten 
Kultivierungszeit —, daß er erstens die ungenü-
gende Ackernahrung, die er jetzt hat, auf die Größe 
eines Familienbetriebs bringt, und zweitens, da 
nun mehrere Kinder da sind, darüber hinaus 
bis zur Größe eines Familienbetriebs auch für die 

 zweiten und dritten Kinder, wenigstens für eins 
der nachgeborenen Kinder, eine Siedlungsmöglich-
keit verbleibt. Wir wollen das etwa nur für die 
nächsten fünf Jahre; wir sind durchaus mit einer 
begrenzten Zeit einverstanden. Auch wir sind der 
Meinung, wer es in dieser Zeit nicht fertiggebracht 
hat, den Boden in Kultur zu bringen, sollte nicht 
mehr von der Kultivierungseinrede Gebrauch 
machen dürfen. Ich bitte Sie daher, diese doch 
wirklich nicht übertriebene Forderung zu berück- 
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sichtigen und den Antrag infolgedessen zu befür-
worten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen? — Das Wort hat Herr Abgeordneter Merten. 

Merten (SPD): Meine Damen und Herren! Die 
Regelung in der Ausschußvorlage ist für den Zweck, 
die Anliegerbetriebe bis zur Größe einer Acker-
nahrung aufzustocken, besser als die Regelung, die 
in dem Änderungsantrag Dr. Müller und Genossen 
vorgesehen ist. Man kann nicht im Abs. 1 des § 65 
die Kultivierungseinrede aufheben und sie dann in . 

fast vollem Umfang in Absatz 2 und 3 wieder ein-
führen. Das hat gar keinen Sinn. Man kann auch 
Ödland nicht kultivieren, wenn man dauernd da-
zwischen Parzellen aussparen muß. Sie wissen ge-
nau, daß bei der Ödlandkultivierung Großgeräte 
eingesetzt werden, und mit diesen Großgeräten 
kann ich nicht auf dem Quadratmeter herum

-

zirkeln. Es muß infolgedessen dafür gesorgt wer-
den, daß das Öd land  als Ganzes erfaßt und kulti-
viert wird, dann läßt sich darüber reden, ob man 
von dem kultivierten Land dem ursprünglichen 
Besitzer etwas wiedergibt. Dann wird es wirklich 
kultiviert, und er hat etwas davon. Das ist in der 
Ausschußvorlage vorgesehen. Das ist billiger, ein-
facher und führt zum Ziel, während Ihre Möglich-
keit, die Kultivierungseinrede doch wieder zu 
schaffen, wenn man also selbst kultivieren will, zu 
denselben Mißständen führt, über die auch nach 
dem ersten Weltkrieg bereits geklagt worden ist. 
Und ich frage Sie, wenn Sie die Möglichkeit be-
fürworten, eine Kultivierungseinrede wieder ein-
zuführen und eine bestimmte Frist zu setzen: Ja, 
was macht der heimatvertriebene Landwirt wäh-
rend der Zeit? Er geht stempeln. Er bezieht Unter-
haltshilfe und Schadenrente. Und wenn Sie diese 
Beträge, die Sie aus öffentlichen Mitteln ausgeben 
müssen, zwei, drei Jahre zusammenzählen, dann 
werden sie glatt ausreichen, um die ganze Kulti-
vierung des betreffenden Landes und die Aus-
rüstung mit totem und lebendem Inventar zu be-
zahlen. Dieser Möglichkeit begeben Sie sich dadurch 
auch. Ich bin also aus rein praktischen Gründen 
dagegen, daß die Kultivierungseinrede, die hier 
aufgehoben werden soll, durch die Hintertür wie-
der eingeführt wird und infolgedessen die Kultivie-
rung großer Flächen dadurch in Frage gestellt ist. 

Das, was Sie in Absatz 3 verlangen, würde in 
dem Falle, in dem kleinere Flächen zu kultivieren 
sind, dazu führen, daß nach der Kultivierung klei-
nerer Flächen, nach der Ausstattung der Anlieger 
und der Zurückstellung des Landes für die nach-
geborenen Söhne für den eigentlichen Zweck 
unseres Gesetzes, nämlich für die Vertriebenen, 
gar nichts mehr übrigbleibt. Wir haben in zahl-
reichen Gemeinden Flächen von zehn, zwanzig, 
fünfzig Hektar Ödland.  Wenn Sie alles das, was 
Sie in dem Gesetz vorgesehen haben, befriedigt ha-
ben, was soll dann der Vertriebene noch bekom-
men? Es ist gar nicht mehr möglich, mit dem Rest 
noch einen wirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. 
Außerdem ist ja auch die Versorgung der nach-
geborenen Söhne mit Mitteln und Land in dem 
Gesetz über die Förderung der landwirtschaftlichen 
Siedlung, das wir im gleichen Atemzug behandeln, 
so geregelt, damit sie nicht zu kurz kommen. Es 
ist doch alles unter dem Gesichtspunkt hier zu-
sammengefaßt, daß sowohl die Vertriebenen als 
auch die Einheimischen, die ein Recht darauf ha-

ben, zum Zuge kommen sollen. Aber Sie können 
nicht erst die Einheimischen zum Zug kommen las-
sen und in dem anderen Gesetz noch einmal. Das 
entspricht nicht dem Sinn, den es hatte, diese bei-
den Gesetze miteinander zu verbinden. Und, 
Herr Kollege Dannemann, was sind 100 000 ha, 
die in zig Jahren im Emsland einmal kultiviert 
werden? Die Schätzungen darüber, wieviel kulti-
vierfähiges Odland wir haben, gehen sehr aus-
einander. Die einen sagen: eine Million Hektar, die 
anderen sagen: zwei Millionen Hektar. Soviel ich 
weiß, streiten sich die Gelehrten schon seit 30 
Jahren darum, wieviel es in Wirklichkeit sind. Aber 
wenn wir die 125 000 vertriebenen Siedlungs-
bewerber eingliedern wollen, müssen wir nun schon 
zu einer etwas umfassenderen Lösung kommen, 
und es ist nicht gut, diese umfassendere Lösung, 
die nur nach Aufhebung der Kultivierungseinrede 
möglich ist, dadurch wieder zunichte zu machen, 
daß Sie durch die Hintertür die Kultivierungs-
einrede wieder in das Gesetz hineinbringen. 

Aus diesen Gründen glaube ich dazu raten zu 
müssen, den Änderungsantrag des Herrn Dr. Müller 
abzulehnen und der Ausschußvorlage zuzustimmen 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Dann kommen wir zur Ab-
stimmung. 
Ich lasse abstimmen über den Änderungsantrag 

Dr. Müller, Umdruck Nr. 763 Ziffer 13. Wer für die 
Annahme ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. 
— Gegenprobe! — 

(Zurufe.) 
— Um Gewißheit zu verschaffen, meine Damen und 
Herren, bitte ich, die Abstimmung zu wieder-
holen, und zwar durch Erheben von den Sitzen. 
Wer dafür ist, den bitte ich, sich von seinem Sitz 
zu erheben. — Danke. Ich bitte um die Gegen-
probe. — Letzteres ist unzweifelhaft die Mehr-
heit; der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nun ab über die §§ 65, 66 und 67 in 
der Ausschußfassung. Wer für die Annahme ist, 
den bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! 
— Ersteres war die Mehrheit; die Bestimmungen 
sind angenommen. 

Wir kommen nun zum Dritten Teil, Zulassung 
zur Berufs- und Gewerbeausübung. Zu § 68 liegt 
ein Änderungsantrag der Föderalistischen Union 
vor auf Umdruck Nr. 766 Ziffern 10 und 11. 
Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 

Dr. Decker. 

Dr. Decker (FU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Abs. 3 des § 68, der die Zulassung 
zur Berufs- und Gewerbeausübung regelt, soll nach 
unserer Auffassung in folgender Weise geändert 
werden: 

Dies gilt so lange, bis das Verhältnis erreicht 
ist, in dem die Zahl der Vertriebenen und 
Sowjetzonenflüchtlinge eines Berufes zur Ge-
samtzahl der Mitglieder des gleichen Berufes 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes steht. 

In der Gesamtheit der Flüchtlinge besteht eine ge-
wisse Schichtung in den Berufen, die aus den wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnissen ihrer ur-
sprünglichen Heimat entstanden ist. Diese Schich-
tung ist wahrscheinlich nicht die gleiche wie die 
der Berufsstände innerhalb der einheimischen Be-
völkerung der Bundesrepublik. Durch die Aus- 
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schußfassung von § 68 würde aber eine Umschich-
tung der ursprünglichen Berufsverteilung bei den 
Flüchtlingen bedingt werden. Ob diese nun zu-
gunsten der Flüchtlinge oder der Einheimischen 
erfolgt, weiß ich nicht. Das steht aber auch gar 
nicht zur Diskussion und steht auch nicht im Zu-
sammenhang mit dem Sinn dieses Änderungsantrags. 
Der Antrag will vielmehr vermeiden, daß eine 
neuerliche Berufsveränderung der Flüchtlinge über 
das schon notwendige Maß hinaus erfolgen muß. 

Außerdem sollen nach unserem Vorschlag die 
Verhältniszahlen nicht auf die Länder, sondern auf 
das Bundesgebiet als Gesamtheit bezogen werden. 
Im ersteren Fall würden nämlich die Länder mit 
großem Flüchtlingsanteil benachteiligt werden, und 
in gewissen Berufen könnten sogar Engpaßschwie-
rigkeiten auftreten. Besonders die Länder, die 
stärker der Agrarwirtschaft verhaftet sind — und 
das sind ja gerade die Länder mit dem größten 
Flüchtlingsanteil —, werden besondere Schwierig-
keiten haben. 

(Vizepräsident Dr. S c h ä f er übernimmt 
den Vorsitz.) 

Ein Beispiel: der Bundesdurchschnitt des Flücht-
lingsanteils liegt ungefähr bei 16,8 %. Ein Land 
mit einem Flüchtlingsanteil von 22 % müßte also 
in allen Berufen 22 % Flüchtlinge unterbringen. Es 
liegt doch auf der Hand, daß das zu Unzuträglich-
keiten in einzelnen Berufszweigen führen würde. 
Außerdem würden diese Länder dafür, daß der 
Bund den Flüchtlingsausgleich nicht in dem Maße 
vorwärtsgetrieben hat, wie es seine Aufgabe ge-
wesen wäre, in besondere Schwierigkeiten kom-
men. Gerade im Hinblick auf den von uns schon 
1949 mit allem Nachdruck geforderten Flüchtlings-
ausgleich, den die Flüchtlinge zunächst als gegen 
sich gerichtet angesehen und von dem sie erst 
später erkannt haben, daß er in ihrem eigenen 
Interesse liegt, muß eine auf Bundesebene gleich-
mäßige Regelung gesucht werden. 

Die Änderung zu § 69 Abs. 5, die nun kommt, 
verfolgt den gleichen Zweck. Ich möchte das Haus 
bitten, diese Begründung auch hierfür gleich gelten 
zu lassen. 

In § 68 Abs. 1 möchten wir das Wort „bevorzugt" 
ersetzt haben durch den Satz „in dem Maße, wie 
es ihrer besonderen Notlage entspricht". Diese Fas-
sung kommt einerseits den Erfordernissen der 
Flüchtlinge entgegen, läßt aber auch den Einheimi-
schen, insbesondere der Jugend, noch einige Mög-
lichkeiten, in Berufen unterzukommen. Das Flücht-
lingsgesetz soll doch eine Eingliederung bewirken, 
d. h. die Flüchtlinge und die Einheimischen sollen 
auf den gleichen Startstrich gebracht werden. Durch 
die Fassung „bevorzugt" wird aber eine Vorgabe 
geleistet, die eine offensichtliche Benachteiligung 
der Einheimischen mit sich bringt. Den Flücht-
lingen und den Einheimischen sollen beim Eintritt 
in einen Beruf in finanzieller Hinsicht die gleichen 
Anfangsbedingungen gegeben werden. Von da an 
muß aber der freie Wettbewerb gewährleistet sein 
Es wäre eine Härte, die durch keine Hilfsmaß-
nahme gerechtfertigt wird, die einheimische Jugend, 
also auch die Kinder von Bombengeschädigten und 
anderen Kriegsgeschädigten auf Jahrgänge hinaus 
von gewissen Berufen auszuschließen. 

Dieselbe Änderung, die wir bezüglich des Wortes 
„bevorzugt" in § 68 Abs. 1 haben möchten, schlagen 
wir ebenfalls für § 77 vor. Auch hierfür soll meine 
Begründung gelten. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der Ab-
geordnete Mücke. 

Dr. Mücke (SPD): Die Regelung des § 68 ent-
spricht der Regelung der bisherigen Landesflücht-
lingsgesetze und hat sich bestens bewährt. Ein Be-
zug des Verhältnisses der Vertriebenen zur Ge-
samtbevölkerung, auf das Bundesgebiet würde in 
der Durchführung zu Schwierigkeiten führen, da 
bekanntlich die Länder das Flüchtlingsgesetz durch-
zuführen haben. Aus diesen Gründen bitte ich, den 
Antrag der Föderalistischen Union abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst über den 
Änderungsantrag der Föderalistischen Union Um-
druck Nr. 766 Ziffern 10 und 11. Ich bitte diejeni-
gen, die für diesen Änderungsantrag sind, die Hand 
zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 
Ich bitte diejenigen, die dem § 68 in der Fassung 

der Ausschußvorlage zustimmen, die Hand zu 
heben. Das ist die Mehrheit; der § 68 ist ange-
nommen. 

Ich rufe § 69 auf. Dazu liegt ein Änderungsantrag 
der Föderalistischen Union Umdruck Nr. 766 Zif-
fer 12 vor. Zur Begründung wird das Wort nicht 
gewünscht, zur Aussprache auch nicht. Ich lasse ab-
stimmen. Ich bitte diejenigen, die für den Ände-
rungsantrag sind, die Hand zu heben. — Gegen-
probe! — Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist 
abgelehnt. 
Ich bitte diejenigen, die dem § 69 in der Fassung 

der Vorlage zustimmen, die Hand zu heben. — Das 
ist die Mehrheit; angenommen. 
Ich rufe § 70 auf. Dazu liegt weder ein Ände-

rungsantrag noch eine Wortmeldung vor. Ich bitte 
diejenigen, die zustimmen, die Hand zu heben. — 
Das ist die Mehrheit; angenommen. 
Zu § 71 liegt ein Antrag der KPD Umdruck 

Nr. 760 Ziffer 19 vor. Keine Wortmeldungen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die 
dem Änderungsantrag zustimmen, die Hand zu 
heben. — Gegenprobe! — Der Antrag ist gegen 
wenige Stimmen der Antragsteller abgelehnt. 
Wir stimmen nun über § 71 in der Fassung der 

Vorlage ab. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Das ist die Mehrheit; ange-
nommen. 
Ich rufe die §§ 72 bis 75 auf. Da keine Ände-

rungsanträge und keine Wortmeldungen vorliegen, 
können wir über die §§ 72 bis 75 zusammenhängend 
abstimmen. Ich bitte diejenigen, die den aufge-
rufenen Paragraphen in der Fassung der Vorlage 
zustimmen, die Hand zu heben. — Das ist die Mehr-
heit; angenommen. 
Nun rufe ich § 76 auf. Dazu liegt ein Änderungs-

antrag Dr. Atzenroth Umdruck Nr. 768 vor. Das 
Wort hat der Abgeordnete Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Der § 76 sieht vor, daß die 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung dahin wirken soll, daß bei der 
Einstellung von Arbeitskräften die Flüchtlinge und 
Ostzonenflüchtlinge in dem gleichen Rahmen wie 
die Einheimischen berücksichtigt werden. Diesem 
Ziel, dem Abs. 1 dient, stimmen wir, soweit ich 
übersehen kann, alle einmütig zu. In den folgen-
den Absätzen 2, 3 und 4 sind nun einengende und 
technische Vorschriften enthalten, die zu Schwierig- 
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keiten führen können und müssen. Sie sind mit 
dem Ausschuß für Arbeit und auch mit der Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung nicht abgestimmt worden. Die Rege-
lung solcher verschiedenen Möglichkeiten der Ein-
stellung hat sich bei unseren Arbeitsämtern schon 
zu einem sehr komplizierten System ausgewirkt. 
Die Maßnahmen, die dazu ergriffen werden müssen, 
können wir nicht selber festlegen. Es handelt sich 
dabei um Schwerbeschädigte, um Heimkehrer, um 
ältere Angestellte und andere Gruppen, die irgend-
eine bevorzugte Förderung genießen. Wir sollten 
die Dinge also nicht in dem Gesetz genau festlegen, 
besonders deshalb nicht, weil wir auch in die Ge-
fahr kommen können, daß wir die anderen Grup-
pen benachteiligen. Es gibt z. B. auch langfristig 
erwerbslose Einheimische, die seit dem 1. Januar 
1949 nicht zwei Jahre in Arbeit gestanden haben. 
Diesen Personen müssen natürlich die gleichen 
Vergünstigungen zugute kommen, die man hier be-
rechtigterweise den Flüchtlingen gewähren will. 
Wir schlagen deswegen vor, die Absätze 2, 3 und 

4 zu streichen und es bei dem Abs. 1 zu belassen, 
der den Grundsatz aufstellt und dann die Durch-
führung der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung, der berufenen Ver-
treterin, überläßt. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Mücke. 

Dr. Mücke (SPD): Ich bitte, auch diesen Ände-
rungsantrag abzulehnen. Die Vorschriften der Ab-
sätze 2 bis 4 sind sehr wichtige Bestimmungen für 
die Durchführung des Abs. 1 von § 76. Sie sind ge-
rechtfertigt, solange das jetzige Mißverhältnis zwi-
schen Vertriebenen und Einheimischen in der Be-
schäftigung besteht. Es ist Vorsorge getroffen, daß 
diese Maßnahmen zeitlich begrenzt sind. Die Be-
stimmung lautet dahin, daß diese Maßnahmen nur 
zu ergreifen sind, solange die Parität zwischen Ver-
triebenen und Einheimischen nicht hergestellt ist. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Kuntscher. 

Kuntscher (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte Sie bitten, den Antrag auf 
Streichung des Abs. 2 von § 76 mit den Unterab-
sätzen abzulehnen; denn gerade das, was gestrichen 
werden soll, beinhaltet mehr oder weniger einen 
Auftrag an die Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung, das Mißverhält-
nis, das heute am Arbeitsmarkt zwischen Alteinge-
sessenen und Vertriebenen besteht, zu mildern. Es 
handelt sich nicht um eine Muß-Bestimmung, son-
dern lediglich um Richtlinien an die Bundesanstalt, 
die Landesarbeitsämter zu bewegen, dieses Mißver-
hältnis nach Möglichkeit abzustellen und der Not-
wendigkeit, Heimatvertriebene im gerechten Ver-
hältnis zu vermitteln, Rechnung zu tragen. Ich bitte 
also, diesen Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Keller. 

Dr. Keiler (Fraktionslos): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bin dankbar, daß gegen den 
vorliegenden Änderungsantrag, der auf die Strei-
chung der Absätze 2, 3 und 4 hinzielt, bereits ge-
sprochen worden ist. Es handelt sich hier um ein 
sehr wichtiges materielles, aber auch außerordent-
lich bedeutsames psychologisches Problem. Ich 
glaube, daß man nicht mehr näher auszuführen 
braucht, was im Ausschuß schon hinreichend er-

örtert worden ist, daß der Anteil der Heimatvertrie-
benen und Flüchtlinge an der Arbeitslosigkeit ganz 
erschreckend groß ist. Die Ursache aller Unruhe, 
aller Versuche, die wir immer wieder beobachten, 
aus diesen Bevölkerungsgruppen Leute zu den 
Radikalismen herüberzuziehen, ist gerade in dem 
Fehlen einer geregelten Arbeit, die den Lebens-
inhalt des Menschen darstellt, zu suchen. 

Nun wird im Bundesvertriebenengesetz der Ver-
such unternommen, diesen anerkannt schweren 
Übelstand zu beseitigen. Aber es ist doch wohl zu 
platonisch, was hier gesagt wird, und es hat für 
mich mehr den Charakter einer Entschließung als 
einer gesetzlichen Bestimmung, weil die Arbeits-
ämter und die ganze Organisation des Arbeits-
wesens nach der geänderten arbeitsrechtlichen Lage 
gar nicht die Möglichkeit haben, diese Dinge not-
falls wirklich durchzusetzen. Alles, was an Schwie-
rigkeiten auf dem landwirtschaftlichen Sektor hier 
bereits geschildert worden ist, trifft in ähnlich star-
ker Weise auch in dieser Beziehung zu. Wir werden 
die größten Schwierigkeiten erleben, wenn es nicht 
gelingt, diesem Gesetz wirklich Nachdruck zu ver-
leihen. Ich glaube, das müßte eine Aufgabe des 

 Bundestages sein. Das ganze Gesetz würde in 
seinem Wert und in seinem Ansehen, in der Praxis 
seiner Ausführung so erheblich herabgesetzt wer-
den, daß wir uns alle damit einen schlechten Dienst 
erwiesen, wenn wir allen denjenigen, bei denen 
wir jetzt Hoffnungen erwecken daß sie endlich in 
den Arbeitsprozeß eingegliedert werden, nach 
einiger Zeit die Enttäuschung bereiten müßten, daß 
sich das doch nicht durchführen läßt. Ich möchte da-
her meinen, daß wir doch Verpflichtungen einfüh-
ren und es einem besonderen Bundesgesetz über-
lassen sollten, alle Einzelheiten zu regeln. Wir be-
antragen daher — ich darf den Antrag dem Herrn 
Präsidenten überreichen —, daß hinter Abs. 2 Zif-
fer 2 eine neue Ziffer 3 mit folgendem Wortlaut 
eingefügt wird: 

Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtun-
gen der privaten Arbeitgeber gemäß Ziffer 1 
werden in einem besonderen Bundesgesetz ge-
regelt. 

Ich darf Sie bitten, diesem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Jaffé. 

Jaffé (DP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich kann eigentlich nicht finden, daß die 
Dinge hier nur platonisch ausgedrückt und ge-
regelt werden. Ich muß vielmehr feststellen, daß 
die Bundesanstalt eine klar umrissene Aufgabe zu

-

gewiesen erhalten hat, nämlich Vertriebene und 
Zonenflüchtlinge in gleichem Umfang in Beschäfti-
gung zu bringen wie Einheimische und außerdem 
diese Menschen aus etwaiger berufsfremder Be-
schäftigung wieder in ihre eigentlichen Berufe zu-
rückzuführen. Diese klar umrissene Aufgaben-
stellung scheint mir durchaus zu genügen. Ich muß 
im Anschluß an das, was mein Kollege Dr. Atzen-
roth zur Begründung unseres Änderungsantrags 
gesagt hat, doch einmal betonen, daß mir die unter 
Abs. 2 ff. aufgeführten Einzelbestimmungen über die 
Durchführung dieser Maßnahmen bis zur Er-
reichung der Parität nicht erforderlich erscheinen. 
Im Gegenteil, es erscheint meinen Freunden und 
mir als ein Rückschritt in der Freizügigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt, wenn hier weitergehende Vor-
schriften erlassen werden, und zwar nicht nur, was 
den Arbeitgeber, sondern vor allen Dingen, was 
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die Arbeitnehmer selbst angeht. Mir scheint hier 
die Gleichberechtigung gefährdet zu sein. Eine Be-
vorzugung der Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlinge etwa gegenüber den Schwerbeschädig-
ten, den Evakuierten und den Heimkehrern ist für 
uns schon aus diesem Grunde nicht tragbar. Ins-
besondere sehen wir die Einstellung der älteren 
Angestellten gefährdet, die in vielen Ländern 
schon erfolgreich in Angriff genommen worden 
ist und uns allen sehr am Herzen liegt. Wir 
glauben, daß nur die individuelle Behandlung 
eines jeden Falles zum Ziele führt, nicht aber eine 
generelle Bevorzugung in der in § 76 der Aus-
schußfassung vorgesehenen Form. Denn meiner 
und meiner Freunde Ansicht nach sollte hier ein 
Zwang vermieden werden. Man wird auf dem 
Wege der Freiwilligkeit auch hier weiterkommen. 

Ich bitte Sie daher nochmals, unserem Ände-
rungsantrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat noch-
mals Herr Abgeordneter Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Wir haben alle dasselbe Ziel im Auge. Wir wollen 
die Vertriebenen und die Sowjetzonenflüchtlinge 
in den Arbeitsprozeß eingliedern. Wir wollen auch 
nach Möglichkeit diese „Parität" erstreben. Das 
Wort ist ja auf Grund des Gesetzestextes nicht 
klar definiert. Was heißt „Parität"? Der Begriff 
müßte doch in einem Gesetz umrissen sein. Wir 
wollen mit Ihnen dasselbe Ziel verfolgen, daß die 
Gleichmäßigkeit hergestellt wird, und dazu der 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung, die allein die Organisation 
in Händen hat, den Auftrag erteilen. Mit dem 
Gesetz haben wir sie verpflichtet, diese Aufgabe 
durchzuführen. 

Alles andere, was dahinter als Einzelvorschriften 
gebracht wird, ist geeignet, dieses Ziel mehr zu 
gefährden als es zu fördern. Die Schwierigkeiten 
sind hier aufgezeigt worden. Es ist unmöglich, in 
diesem Gesetz Bestimmungen zu treffen, die nicht 
mit den Bestimmungen über den Einstellungs-
zwang von anderen Gruppen koordiniert ist. Das 
alles muß doch in irgendeiner Form zusammen-
geführt werden. So etwas kann man nicht in 
einem Gesetz festlegen, ohne — ich wiederhole — 
den  Ausschuß für Arbeit überhaupt zu hören. Ich 
kann Ihnen im voraus sagen, daß sich die Be-
stimmung in dieser Form in der Praxis als un-
durchführbar erweisen und letzten Endes zum 
Nachteil der Kreise ausschlagen wird, die wir alle 
eigentlich begünstigen wollen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Dr. Atzenroth, Umdruck Nr. 768. Ich 
bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu 
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letztere ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zu dem eben überreichten 
Antrag Dr. Keller. Ich werde ihn noch einmal ver-
lesen. Hinter § 76 Abs. 2 Ziffer 2 will der An-
tragsteller als Ziffer 3 eingefügt haben: 

Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtun-
gen der privaten Arbeitgeber gemäß Ziffer 1 
werden in einem besonderen Bundesgesetz ge-
regelt. 

Ich bitte diejenigen, die dem zustimmen, die Hand 
zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt. 
Ich bitte dann diejenigen, die § 76 in der Aus-

schußfassung zustimmen, die Hand zu heben. — 
Das ist die Mehrheit; angenommen. 

Ich rufe auf § 77. Dazu liegen vor ein Antrag der 
Föderalistischen Union auf Umdruck Nr. 766 
Ziffer 13 und ein Antrag der KPD auf Umdruck 
Nr. 760 Ziffer 20. Das Wort zur Begründung ist 
nicht gewünscht. Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Dann ist die Aussprache geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst über 
den Antrag der KPD auf Umdruck Nr. 760 
Ziffer 20. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
Gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt. 

Wir stimmen dann ab über den Antrag der 
Föderalistischen Union Umdruck Nr. 766 Ziffer 13. 
Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu 
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte diejenigen, die dem § 77 in der Aus-
schußfassung zustimmen, die Hand zu heben. — 
Das ist die Mehrheit; also angenommen. 

§ 78. Keinerlei Änderungsanträge und keine 
Wortmeldungen. Ich bitte diejenigen, die dem § 78 
in der Ausschußfassung zustimmen, die Hand zu 
heben. — Das ist die Mehrheit; angenommen. 

Zu § 79 liegt ein Änderungsantrag der KPD auf 
Umdruck Nr. 760 Ziffer 21 vor. 

(Zuruf des Abg. Dr. Keller.) 

— Das tut mir leid, jetzt ist abgestimmt. — Es ist 
j a nun schon abgestimmt und angenommen. 

(Abg. Dr. Keller: Nach § 78!) 

— Wir sind ja jetzt bei § 79. Zu § 78 kann nicht 
mehr gesprochen werden. Ich kann mich nur nach 
der Vorlage richten. Wenn Sie also schon einen 
Antrag zur Ergänzung von § 78 stellen wollten, 
mußte er zu § 78 gestellt werden. Nachdem ich § 79 
aufgerufen habe, kann ich nichts mehr annehmen, 
was dazwischen kommt. Ich empfehle, die dritte 
Beratung zu benutzen. 

(Zuruf von der Mitte: Kann zur dritten 
Lesung wiederkommen! —Abg. Dr. Keller: 
Nein, das ist nicht möglich, da dann Frak

-

tionsstärke verlangt wird!) 

— Das tut mir leid. Dann kann ich auch nicht 
helfen. Ich kann jetzt keine Wortmeldung mehr 
zu § 78 annehmen, nachdem dieser Paragraph an-
genommen ist. Sie haben die geschäftsordnungs-
mäßige Gelegenheit versäumt. Ich kann jetzt nicht 
Ihretwegen in eine falsche Reihenfolge eintreten. 

(Zurufe von der Mitte: Weitermachen!) 

Also, meine Damen und Herren, wir sind bei 
§ 79. Dazu liegt der Änderungsantrag vor, auf den 
ich hingewiesen habe. Wortmeldungen zu § 79? — 
Das Wort hat Herr Abgeordneter K ohl. 

Kohl (Stuttgart) (KPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir haben auch hier wieder 
wie bereits bei einer anderen Gelegenheit eine 
konkrete Summe verlangt, die für die Wohnraum-
versorgung eingesetzt werden soll. In der Form, 
in der dieser Paragraph zur Abstimmung vorliegt, 
ist er eine rein platonische Erklärung ohne irgend-
welchen praktischen Wert. Sie wissen genau so 
gut wie wir, daß von einem Ankurbeln des sozialen 
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Wohnungsbaus bei den Ausgaben für sogenannte 
Verteidigungslasten praktisch nicht mehr geredet 
werden kann. 

(Abg. Kuntscher: Sind wir wieder so weit?) 

— Richtig, wir sind so weit! — Wir sind der Auf-
fassung, daß Sie hier Gelegenheit haben — gerade 
Sie als Flüchtlingsabgeordneter sollten das er-
kennen! —, Ihre Bereitschaft, den Ausgewiesenen 
und Flüchtlingen zu helfen, unter Beweis zu stellen. 
Mit platonischen Erklärungen helfen Sie diesen 
Kreisen nicht. Seien Sie versichert: Wenn Sie mit 
diesem Gesetz herauskommen, werden Sie die ent-
sprechende Antwort erfahren. Ich darf Ihnen ein 
Beispiel sagen, wie die Dinge in der Praxis aus-
sehen. 

(Zuruf von der Mitte.) 

— Ob sie Ihnen passen oder nicht! Aber ich sage 
Ihnen das Beispiel. Allein in Rheinland-Pfalz ist 
folgendes festzustellen. Dieses Land erhält vom 
Bund 25 Millionen DM Zuschuß zum sozialen 
Wohnungsbau. Die Amerikaner bauen sich dort eine 
Siedlung, die allein 65 Millionen kostet. Sie bauen 
sich ein Lazarett, das ungefähr 12 Millionen DM 
kostet. Meine Herren, stellen Sie das gegenüber, 
dann sind Sie, glaube ich, auch der Auffassung, 
daß der Einsatz von einer Milliarde DM für diesen 
Zweck gerechtfertigt ist. Reden Sie nicht soviel, 
lassen Sie die Tat folgen! Stimmen Sie diesem 
Antrag zu! 

(Zuruf von der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst über 
Ziffer 21 des Änderungsantrags der KPD Umdruck 
Nr. 760. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, eine 
Hand zu heben. — Gegenprobe! — Gegen die 
Stimmen der Antragsteller abgelehnt. Ich bitte 
dann diejenigen, die § 79 in der Fassung des Aus-
schusses zustimmen, die Hand zu heben. — Das 
ist die Mehrheit; angenommen. 

Für die §§ 80 bis 88 sind keinerlei Änderungs-
anträge gestellt und liegen keine Wortmeldungen 
vor. Wir können daher wohl über alle diese Para-
graphen abstimmen. Ich bitte diejenigen, die §§ 80 
bis 88 anzunehmen gewillt sind, die Hand zu 
heben. — Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ich rufe nun § 89 auf. Dazu liegt ein Antrag der 
KPD auf Umdruck Nr. 760 Ziffer 22 vor. — Keine 
Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung, 
und zwar zunächst über den genannten Änderungs-
antrag. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Gegenprobe! — Das letztere ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. Ich bitte 
dann diejenigen, die § 89 in der Fassung des Aus-
schusses zustimmen, die Hand zu heben. — Das 
ist die Mehrheit; angenommen. 
Ich rufe nun die §§ 90 bis 98 auf. Dazu liegen 

ebenfalls keine Änderungsanträge und auch keine 
Wortmeldungen vor. Wir stimmen über die aufge-
rufenen §§ 90 bis 98 zusammen ab. Ich bitte die-
jenigen, die zustimmen, die Hand zu heben. — Das 
ist die Mehrheit; angenommen. 

Ich rufe nun § 99 auf. Dazu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
FDP auf Umdruck Nr. 762 vor. Das Wort zur Be-
gründung ist nicht gewünscht, zur Aussprache 
ebenfalls nicht. Ich lasse zunächst über diesen 
Änderungsantrag abstimmen. Ich bitte diejenigen, 
die zustimmen, die Hand zu heben. — Das ist die 
Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Ich bitte dann diejenigen, die § 99 mit der so-
eben beschlossenen Änderung zustimmen, die Hand 
zu heben. — Das ist die Mehrheit; angenommen. 
Ich rufe die §§ 100 bis 107 auf, dann Einleitung 

und Überschrift. Wir stimmen ab über die §§ 100 
bis 107. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Das ist die Mehrheit; diese 
Paragraphen sind angenommen. 

Nun liegt ein Antrag der Deutschen Partei Um-
druck Nr. 769 auf eine Präambel vor. Wird das 
Wort zur Begründung gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Ich lasse dann, da keinerlei Wortmeldun-
gen vorliegen, abstimmen. Ich bitte diejenigen, die 
dieser Präambel zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Ich muß die Ab-
stimmung noch einmal wiederholen. Ich bitte die-
jenigen, die dieser Präambel zustimmen, sich von 
den Plätzen zu erheben. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Das letztere ist die überwiegende 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 
Ich rufe nun Einleitung und Überschrift auf und 

bitte diejenigen, die der Einleitung und Über-
schrift zustimmen, die Hand zu heben. — Das ist 
die Mehrheit; angenommen. 
Meine Damen und Herren, damit sind wir am 

Ende der zweiten Beratung des Vertriebenengeset-
zes. Nach der Tagesordnung ist die dritte Beratung 
vorgesehen. Es muß natürlich erst die Zusammen-
stellung der Beschlüsse erfolgen. Ich glaube, dem 
Hause empfehlen zu können, daß wir von der 
dritten Beratung heute absehen. 

(Zurufe: Richtig! — Nein! — Abg. Matzner: 
Wir wollen die dritte Beratung! — Unruhe.) 

— Sie wollen die dritte Beratung? Dann muß ich 
darüber abstimmen lassen. 

(Abg. Tobaben: Ich widerspreche der dritten 
Lesung! — Abg. Matzner: Einer genügt 

nicht, es müssen zehn Mann sein!) 

Wer widerspricht also der dritten Lesung? — Diese 
Zahl ist ausreichend, um die dritte Beratung aus-
zusetzen. 

Wir kommen dann zu Punkt 3 b der Tagesord-
nung des gestrigen Tages: 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Dr. Frey, Merten, Frühwald und 
Genossen eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Förderung der landwirtschaft-
lichen Siedlung (Nr. 4022 der Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (19. 
Ausschuß) (Nr. 4087 der Drucksachen). 
(Erste Beratung: 248. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abge-
ordnete Revenstorff. 

Revenstorff (FDP), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Bei dem vorlie-
genden Gesetz Drucksachen Nrn. 4022 und 4087 
handelt es sich um ein Initiativgesetz, das im Zu-
sammenhang mit den Beratungen über die §§ 38 
und 43 des Bundesvertriebenengesetzes von Abge-
ordneten aller im Ernährungsausschuß vertretenen 
Parteien eingebracht wurde. Durch das Gesetz soll 
die Siedlung zugunsten der einheimischen Sied-
lungsbewerber in Ergänzung des Bundesvertriebe-
nengesetzes gefördert werden. 

Der Entwurf bezweckt im einzelnen die Förde-
rung der Neusiedlung, die Förderung der Anlieger-
siedlung und die Förderung der Landgewinnung, 
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wie schon gesagt, für einheimische Siedlungsbe-
werber. 

Die Finanzierung der Siedlung und Landbeschaf-
fung durch Haushaltsmittel ist im § 2 festgelegt, 
der in engem Zusammenhang mit § 46 Abs. 1 Nr. 1 
des Bundesvertriebenengesetzes steht. Wenn also 
nach dem Bundesvertriebenengesetz für die Jahre 
1953 bis 1957 jährlich 100 Millionen DM aus Bun-
deshaushaltsmitteln für die Flüchtlingssiedlung be-
reitgestellt werden, so wären für die Durchführung 
des vorliegenden Gesetzes für die gleiche Dauer 
jährlich 50 Millionen DM zur Verfügung zu stellen. 

Damit der Rückfluß dieser Mittel auch der Sied-
lung erhalten bleibt, sieht § 4 des Entwurfs vor, 
daß die für die landwirtschaftliche Siedlung zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel dem Zweck-
vermögen der Deutschen Siedlungsbank zufließen. 
Der Ernährungsausschuß folgte nicht der Anre-
gung des Vertreters des Bundesfinanzministeri-
ums, die Hälfte der Mittel der Deutschen Sied-
lungsbank und die andere Hälfte der Landesren-
tenbank zur Verfügung zu stellen, da der Aus-
sch uß  wie auch das  Rundesernährungsministe-

rium — der Ansicht ist, daß die Deutsche Sied-
lungsbank als Zwischenfinanzierungsinstitut und 
die Landesrentenbank als Dauerfinanzierungs-
institut tätig sein sollen. Da Bundeshaushaltsmit-
tel, selbst wenn sie in Höhe von 50 Millionen DM 
bereitgestellt werden sollten, nicht ausreichen, um 
den tatsächlichen Bedarf der Siedlungsfinanzie-
rung zu decken, soll versucht werden, auch den pri-
vaten Kapitalmarkt heranzuziehen. Zu diesem 
Zweck wird die Bundesregierung ermächtigt, Bun-
desbürgschaften und, wie es der Haushaltsausschuß 
vorgeschlagen hat, Rückbürgschaften zu überneh-
men. 
§ 5 ändert § 4 des Gesetzes über die Landesren-

tenbank vom 7. Dezember 1939. Dieser Paragraph 
stand bisher im Bundesvertriebenengesetz und ist, 
da er in dieses Gesetz besser paßt, wörtlich über-
nommen worden. Es handelt sich hier lediglich um 
eine Angleichung an die durch das Grundgesetz 
geschaffene Rechtslage, so daß jetzt für die An-
sprüche der Inhaber von Schuldverschreibungen 

 gegenüber dem Bund der ordentliche Rechtsweg 
 zulässig ist. 

Zu den Änderungswünschen des mitbeteiligten 
Haushaltsausschusses, die aus der vorliegenden 
Gesetzesgegenüberstellung hervorgehen, möchte 
ich unter Hinweis auf den Antrag Umdruck 
Nr. 757, den der Ernährungsausschuß in seiner 
gestrigen Sitzung annahm, noch folgendes bemer-
ken. In § 1 Abs. 2 wird der Nachsatz „soweit die-
ser Betrag haushaltsmäßig gedeckt werden kann" 
gestrichen und dem § 2 angefügt. In diesem Zu-
sammenhang stellte der Ausschuß nochmals aus-
drücklich fest, daß in Übereinstimmung mit der 
Erklärung eines Vertreters des Bundesfinanzmini-
steriums zwischen § 2 dieses Gesetzes und § 46 des  
Bundesvertriebenengesetzes ein Junktim besteht, 
d. h. daß bei Bereitstellung von Mitteln für Ver-
triebenensiedlungen damit automatisch Mittel ent-
sprechend diesem Gesetz zur Verfügung gestellt 
werden. 

Im § 2 sind die Worte „§ 45 Abs. 1 Nr. 1" zu än-
dern in „§ 46 Abs. 1 Nr. 1".  
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Das Zweckvermögen bei der Deutschen Sied-
lungsbank unterliegt der Prüfung durch den 
Bundesrechnungshof. 

Namens des Ernährungsausschusses habe ich 1 
den Auftrag, Sie zu bitten, dem Gesetz in der vor-
liegenden Fassung unter Berücksichtigung des Um-
drucks Nr. 757 zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 
Wir treten in die Beratung ein. Ich rufe § 1 auf. 

 Dazu liegen Wortmeldungen und Änderungs-
anträge nicht vor. Ich bitte diejenigen, die dem 
§ 1 in der Ausschußfassung in Verbindung mit 
dem Nachtrag zum Mündlichen Bericht des Aus-
schusses Umdruck Nr. 757 Ziffer 1 zustimmen, die 
Hand zu heben. — Das ist die Mehrheit. An-
genommen. 
Ich rufe § 2 auf. Dazu liegt der Änderungsantrag 

auf dem Nachtrag Umdruck Nr. 757 unter Ziffer 2 
vor. — Das Wort ist auch dazu nicht gewünscht. 
Ich bitte diejenigen, die dem § 2 in der Fassung 
des Nachtrags Umdruck Nr. 757 Ziffer 2 zustim-
men, die Hand zu heben. — Das ist ebenfalls die 
Mehrheit. Angenommen. 
Ich rufe § 3 auf. Ich bitte diejenigen, die zu

-stimmen 

 . die Hand zu heben — Das ist die Mehr

-

heit. Angenommen.  
Ich rufe § 4 auf. Dazu hat Frau Abgeordnete  

Dr. Probst ums Wort gebeten.  

Frau Dr. Probst (CDU): Herr Präsident! Meine  
sehr geehrten Herren und Damen! Der § 4 sieht  
in der vorliegenden Fassung nur die Deutsche  
Siedlungsbank als das Finanzinstitut vor, bei dem  
das Zweckvermögen zu bilden ist. Demgegenüber  
muß aber gesagt werden, daß neben der Deutschen  
Siedlungsbank als ein Zwischenkreditinstitut doch  
die Deutsche Landesrentenbank, das bundeseigene  
Institut für die Dauerfinanzierung der ländlichen  
Siedlung und die Verwendung des Zweckver-
mögens, wie sie in diesem Gesetz vorgeschlagen ist,  
in Frage kommt. Das, was wir mit diesem Gesetz-
entwurf wollen, fällt zum wesentlichen Teil in die  
Kompetenz der Deutschen Landesrentenbank, so  
z. B. die Finanzierung der Siedlung vom Hofe, der  
Kulturamtssiedlung, teilweise auch der Anlieger-
siedlung. Auch die Deckung der Kosten der Geld-
beschaffung ist normalerweise eine Aufgabe der  
Deutschen Landesrentenbank. Wir sehen ja aus  
dem Gesetz selbst, wie hoch die Kosten für diese  
Beschaffung sind. Im Gesetz ist gesagt, daß die  
Emissionen der Deutschen Landesrentenbank bis  
zu 500 Millionen DM vom Bund garantiert wer-
den. Im Wege der Richtlinien wird dann zu be-
stimmen sein, inwieweit die Deutsche Landes-
rentenbank an dem Zweckvermögen zu beteiligen  
ist und in welchem Ausmaße sie die Mittel, soweit  
sie sie nicht unmittelbar benötigt, der Deutschen  
Siedlungsbank darlehensweise im Zwischenkredit

-

verfahren überläßt.  
Bei dieser Regelung werden alle auf Grund  

dieses Gesetzes bereitgestellten Mittel von Anfang  
an voll für die Zwecke des Gesetzes eingesetzt, so  
daß der Siedlung weder volumenmäßig noch in der  
zeitlichen Abwicklung etwas verloren geht Gleich

-

zeitig wird aber erreicht, daß nicht nur die 
Deutsche Siedlungsbank, sondern auch die Deutsche 
Landesrentenbank als das öffentliche Realkredit-
institut für die Dauerfinanzierung der ländlichen  
Siedlung eine Verbesserung des finanziellen Sta-
tus enthält und in den Stand gesetzt wird, die 
Kosten, die mit einer Emission verbunden sind, aus 
eigenen Mitteln zu bestreiten. Damit wird die länd-
liche Siedlung von der Finanzierungsseite her 
wesentlich gestärkt. 
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Ich bitte daher, dem Änderungsantrag zuzustim-

men, in § 4 Abs. 1 Satz 1 nach den Worten „bei der 
Deutschen Siedlungsbank" einzufügen: „und bei 
der Deutschen Landesrentenbank". In § 4 Abs. 3 
ist dann hinter den Worten „Deutschen Siedlungs-
bank" zu setzen „und bei der Deutschen Landes-
rentenbank". 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Darf ich um den Än

-

derungsantrag bitten! Ich muß ja einen Text haben. 
Das Wort hat Herr Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bitte für das Bundesfinanzministerium 
und zugleich für das Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, dem Antrag 
der Frau Abgeordneten Dr. Probst nicht zu ent-
sprechen, sondern es bei der Fassung zu belassen, 
die der Ausschuß hier festgelegt hat und die im 
Einvernehmen mit den beiden zuständigen Res-
sorts so formuliert worden ist. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Frey. 

Dr. Frey (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, man braucht an sich den 
Worten des Herrn Staatssekretärs nicht mehr viel 
hinzuzufügen. Wir haben uns bei der Regelung 
dieser Frage, daß also diese Mittel zunächst nur 
der Deutschen Siedlungsbank als Zweckvermögen 
zugewiesen werden sollen, ja nur gedacht, daß tat-
sächlich primär das Geld nun auch der Förderung 
der Siedlung dienen soll. Was die laufenden Til-
gungsbeträge usw. später angeht, sollte man an 
zweiter Stelle berücksichtigen. Wir sind auch der 
Meinung, daß wir es bei dieser Formulierung lassen 
sollten, wie auch soeben von den beiden Ministe-
rien beantragt worden ist. Ich bitte also, diesem 
Änderungsantrag nicht zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Schmidt. 

Dr. Schmidt (Niedersachsen) (SPD): Meine Herren, 
mir ist ganz unbegreiflich, wie der Herr Staats-
sekretär diesen Standpunkt einnehmen kann. Denn 
er müßte an sich ja wissen, daß § 5 nur dann wirk-
sam werden kann, wenn er der Landesrentenbank 
eine höhere Deckungsunterlage gibt, und zwar über 
dieses Gesetz, oder er muß Haushaltsmittel aus 
seinem Etat zuschießen. Ich glaube, der erste Weg 
ist der einfachere und bessere. Wenn wir überhaupt 
wollen, daß die Siedlung funktioniert, daß das 
ganze Gesetz funktioniert, dann müssen Sie einfach 
dem Änderungsantrag der Frau Probst zustimmen. 
Das andere kommt mir so vor, als wenn Sie ein 
Gespann haben und nur dem einen Pferde Hafer 
geben, das andere aber verhungern lassen. So unge-
fähr ist es, wenn man so verfährt, wie der Herr 
Staatssekretär das wollte. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Damit ist die Aussprache ge-
schlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag 
von Frau Dr. Probst und anderen Mitgliedern des 
Hauses zu § 4 abstimmen und bitte diejenigen, die 
diesem Änderungsantrag zustimmen, die Hand zu 
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das Er-
gebnis ist zweifelhaft. Ich bitte diejenigen, die dem 
Antrag zustimmen, aufzustehen. — Ich bitte um  

die Gegenprobe. — Meine Damen und Herren, die 
Dinge sind so zweifelhaft, daß wir auszählen 
müssen. Ich darf bitten, den Saal zu schnell wie 
möglich zu räumen, und darf die Herren Schrift-
führer bitten, sich an den Türen aufzustellen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, mit der Auszählung zu beginnen. ---
Meine Damen und Herren, zögern Sie nicht mit der 
Entscheidung! 

(Heiterkeit. — Wiedereintritt und Zählung 
der Abgeordneten.) 

Die Abstimmung ist beendet; ich bitte, die Türen 
zu schließen. 

Meine Damen und Herren! Die Abstimmung hat 
ergeben: Mit Ja haben gestimmt 130, mit Nein 137; 
Enthaltungen keine. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nun zu § 4 in der Fassung der 
Ausschußvorlage mit Ergänzung durch den Aus-
schuß auf Umdruck Nr. 757 Ziffer. 3. Ich bitte die-
jenigen, die zustimmen, die Hand zu heben. — 
Meine Damen und Herren, ich bitte doch, dem Ab-
stimmungsgeschäft einige Aufmerksamkeit zuzu-
wenden und die Plätze einzunehmen. Also ich bitte 
nochmals diejenigen, die dem § 4 in der ange-
gebenen Fassung zustimmen, die Hand zu heben. 
— Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ich rufe nun auf §§ 5, 5a und 6, Einleitung und 
Überschrift. Dazu liegen weder Änderungsanträge 
noch Wortmeldungen vor. Ich bitte diejenigen, die 
zustimmen, die Hand zu heben. -- Das ist die 
Mehrheit. Damit ist das Gesetz in zweiter Be-
ratung verabschiedet. 

Ich rufe auf zur 
dritten Beratung. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Kather. 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wie der Abgeordnete Revenstorff vor-
hin schon erwähnt hat, besteht ein Junktim 
zwischen diesem Gesetz und dem Bundesvertrie-
benengesetz. Es ist j a erst aus Anlaß des Bundes-
vertriebenengesetzes im Ernährungsausschuß ange-
regt worden. Es ist damals vereinbart worden, 
beide Gesetze nacheinander zu verabschieden. Nach-
dem es sich nun so ergeben hat, daß das Bundes-
vertriebenengesetz heute nicht in dritter Lesung 
verabschiedet wird, halte ich es nicht für möglich, 
das Gesetz zur Förderung der landwirtschaftlichen 
Siedlung in dritter Lesung zu verabschieden, und 
beantrage, die dritte Lesung auszusetzen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren, Sie haben den Antrag gehört. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dannemann. 

Dannemann (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Es trifft zu, daß zwischen den 
beiden Gesetzen ein Junktim besteht. Das hindert 
aber nicht, dieses Gesetz in dritter Lesung zu ver-
abschieden. Denn sollte tatsächlich das Vertrie-
benengesetz für den Zweck der Siedlung kein Geld 
zur Verfügung stellen, wäre automatisch auch hier-
für kein Geld zur Verfügung. Das zweite Gesetz 
kann daher ohne weiteres verabschiedet werden. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren! Ein geschäftsordnungsmäßiger Grund zur 
Vertagung der dritten Beratung ist nicht gegeben, 
weil vorhin keine Änderungsanträge eingegangen 
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und angenommen worden sind. Ich glaube, es 
bleibt mir nichts anderes übrig, als abstimmen zu 
lassen. 
Ich bitte diejenigen, die für Vertagung der 

dritten Beratung entsprechend dem Antrag von 
Herrn Dr. Kather sind, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das letzte ist die 
Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir treten 
also in die dritte Beratung ein. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache der 

dritten Beratung. Ich schlage dazu eine Gesamt-
redezeit von 60 Minuten vor. Ursprünglich war 
für die dritte Beratung aller drei Gesetze eine 
Redezeit von 120 Minuten vorgesehen. Ich nehme 
die Zustimmung des Hauses an. 
Ich rufe auf zur allgemeinen Ausprache. —

Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aussprache 
ist geschlossen. 
Dann treten wir gleich in die Einzelberatung ein: 

§§ 1 bis 6, Einleitung und Überschrift. Das Wort 
wird nicht gewünscht, die Aussprache ist ge-
schlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte die-

jenigen, die den aufgerufenen Paragraphen, der 
Einleitung und Überschrift zustimmen, die Hand 
zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei einigen Enthaltungen ange-
nommen. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Ich bitte 

diejenigen, die dem Gesetz als ganzem ihre Zu-
stimmung geben, sich von den Plätzen zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Bei wenigen Enthaltungen gegen eine Stimme 
angenommen. 
Ich rufe nun auf den Punkt 3 c der gestrigen 

Tagesordnung: 
Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, 
DP/ DPB, FU (BP-Z) eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Einkommensteuergesetzes (Nr. 3806 der 
Drucksachen); Mündlicher Bericht des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen (11. 
Ausschuß) (Nr. 3910 der Drucksachen; Än-
derungsantrag Umdruck Nr. 725). 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abgeord-
nete Seuffert. 

Seuffert (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Dieses Gesetz enthält 
steuerliche Begünstigungen für Vertriebene und 
für politisch Verfolgte, die ursprünglich, wenigstens 
die Begünstigungen für Vertriebene, im Zusam-
menhang mit dem Vertriebenengesetz gebracht 
werden sollten. Der Finanz- und Steuerausschuß 
hat sich seinerzeit dafür ausgesprochen, sie nicht 
im Vertriebenengesetz zu bringen, sondern in 
einem Änderungsgesetz zum Einkommensteuerge-
setz. Da das normale Gesetzgebungsverfahren da-
mals nicht für schnell genug erachtet wurde, um 
bis zur Verabschiedung des Vertriebenengesetzes 
auch noch mit diesem Gesetz zurechtzukommen, 
sind die entsprechenden Bestimmungen mit einem 
Initiativantrag der Fraktionen vorgelegt worden, 
wie Sie es aus der Drucksache ersehen. 
Inhaltlich handelt es sich darum, daß die Be-

wertungsfreiheit des § 7 a für Ersatzanschaffungen 
sowie des § 7 e für Fabrikgebäude, Lagerhäuser 
und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit 
Vertriebene und politisch Verfolgte in Frage 
kommen, weitergewährt wird, und zwar bis zum  

31. Dezember 1956. Das Gesetz enthält das, was 
bisher schon unter diesen Begünstigungen vorge-
sehen war. Nur in einem Punkt ist von dem bisher 
Üblichen abgewichen worden, indem nämlich 
außerdem — ich habe das zu erwähnen vergessen 
— die Steuerbegünstigung des nicht entnommenen 
Gewinns für diese Kategorien weiter fortgeführt 
worden ist, jedoch nicht unter Beschränkung, wie 
das bisher üblich war, auf eine Prozentzahl 
des Einkommens, sondern unter Beschränkung auf 
eine fixe Summe von 20 000 DM pro Steuerfall. 
Der Ausschuß hat das trotz einiger Bedenken der 
Finanzverwaltung vorgesehen in dem Bewußtsein, 
daß diese Bestimmung, im Gegensatz zu einer pro-
zentualen Grenze, die kleinen und mittleren Be-
triebe besserstellt, wenn sie auch für große Be-
triebe eine Schlechterstellung bedeuten kann. 

Ebenso hat der Ausschuß gegen einige Be-
denken der Finanzverwaltung vorgesehen, daß die 
Berwertungsfreiheit für Fabrikgebäude und La-
gerhäuser und die Steuerbegünstigung des nicht 
entnommenen Gewinns bereits für den Veranla-
gungszeitraum 1952 gelten sollen, um den Anschluß 
an die bisherigen Begünstigungen herzustellen. 

Der Ausschußbericht stellt nur einige Druck- und 
Schreibfehler richtig und empfieht Ihnen im 
übrigen die unveränderte Annahme des Antrags 
Drucksache Nr. 3806. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Da es sich hierbei um ein Initiativgesetz 
handelt, das nicht im ersten Durchgang durch den 
Bundesrat gegangen ist, hält sich das Bundesfinanz-
ministerium für verpflichtet, das Hohe Haus über 
die Aufnahme zu unterrichten, die nach den Be-
sprechungen der Finanzminister der Länder dieses 
Gesetzes im Bundesrat wahrscheinlich finden wird. 
Die Finanzminister der Länder haben zum Aus-

druck gebracht, daß sie dem § 7 a wahrscheinlich 
zustimmen könnten, wenn seine Geltungsdauer bis 
zum 31. Dezember 1954 begrenzt wird. Diese Be-
grenzung auf Ende 1954 entspricht den Begrenzun-
gen für die §§ 7 c, 7 d usw., die in dem Entwurf des 
Bundesfinanzministeriums, der das Hohe Haus in 
der nächsten Woche zum ersten Mal beschäftigen 
wird, für das Auslaufen der jetzigen Vergünstigun-
gen allgemein vorgesehen sind. Sie entspricht auch 
der Grenze, die kürzlich in dem Gesetz zu Art. 107 
des Grundgesetzes für die Neugestaltung der ge-
samten Finanzbeziehungen des Bundes zu den 
Ländern vorgesehen worden ist. 

Ganz starke Bedenken sind von den Finanzmini-
stern aber gegen die §§ 7 e und 10 a erhoben wor-
den, weil es sich dabei um eine Wiedereinführung 
von speziellen Steuervergünstigungen, also um eine 
Maßnahme handelt, die im Gegensatz zu der Ge-
samttendenz des Gesetzentwurfs der Regierung zur 

Vergünstigungen nach und nach abbauen und auf-
geben will und statt dessen eine allgemeine Tarif-
senkung vorschlägt. 

Die Finanzminister sind der Ansicht, daß man 
nicht ungefähr in demselben Augenblick sozusagen 
zwei gegenläufige Maßnahmen beschließen kann. 
Sie haben insbesondere starke Bedenken gegen die 
Rückwirkung, die bei diesen Vorschriften für das 
Kalenderjahr 1952 vorgesehen ist. 
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Ich wollte mir erlauben, das Hohe Haus hierüber 

zu unterrichten. Es ist ja bekannt, daß es sich um 
ein Zustimmungsgesetz handelt. Es würde also nicht 
nur bei Anrufung des Vermittlungsausschusses eine 
Verzögerung eintreten, sondern es könnte auch der 
Fall eintreten, daß der Bundesrat dem Gesetz nicht 
zustimmt. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Mellies. 

Mellies (SPD): Meine Damen und Herren! Das 
Verfahren, das hier vom Bundesfinanzministerium 
beliebt wird, ist doch völlig ungewöhnlich; und ich 
glaube, das Hohe Haus sollte das nicht ohne Protest 
hinnehmen. 

(Lebhafter Beifall beim Zentrum.) 

Herr Staatssekretär, wenn das Hohe Haus von 
seinem Initiativrecht Gebrauch macht, dann gehen 
die beschlossenen Gesetze anschließend zum Bun-
desrat. Der Bundesrat hat die Möglichkeit, dazu 
Stellung zu nehmen und seinen Einspruch beim 
Vermittlungsausschuß geltend zu machen. 

Im übrigen darf ich Sie wohl darauf hinweisen, 
daß die Finanzminister keineswegs der Bundesrat 
sind, sondern daß im Bundesrat nach den Be-
schlüssen der einzelnen Länderkabinette abge-
stimmt wird. 
Ich möchte doch dringend bitten, nicht zu ver-

suchen, das Haus hier in seiner ihm verfassungs-
mäßig garantierten Befugnis, aus eigener Initiative 
Gesetze zu erlassen, in dieser Form unter Druck zu 
setzen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Die Dinge werden schon ihren Lauf nehmen, und 
man wird sich unter Umständen im Vermittlungs-
ausschuß darüber zu unterhalten und eventuell eine 
Einigung zu versuchen haben. 

(Beifall bei der SPD und beim Zentrum.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Unterrichtung, die ich mir eben zu 
geben erlaubt habe, diente dem Zweck, daß dieses 
Gesetz in dem Rahmen, der den Finanzministern 
der Länder möglich erscheint, so schnell und so 
reibungslos wie möglich durch den Bundesrat geht. 
Daher hat sich das Bundesfinanzministerium ver-
pflichtet gefühlt, hierauf hinzuweisen, damit ihm 
später nicht der Vorwurf gemacht wird, es hätte in 
Kenntnis der Bedenken der Länderfinanzminister 
diese Bedenken hier verschwiegen. 

(Sehr gut! rechts.) 

Ich glaube nicht, daß damit eine unzulässige Beein-
flussung des Hohen Hauses beabsichtigt war, son-
dern es war nur eine Verkürzung, eine Erleichte-
rung des Geschäftsgangs beabsichtigt. 

(Abg. Dr. Miessner: Sehr gut!) 

Es steht völlig in der souveränen Beschlußfassung 
des Hohen Hauses, ob es auf das, was ich zur 
Unterrichtung gesagt habe, irgendwie Rücksicht 
nehmen will oder nicht. Ich habe auch ausdrücklich 
betont, daß gar kein Beschluß des Bundesrates vor-
liegen kann, sondern daß nur ein Beschluß der Län-
derfinanzminister vorliegt. Es steht ja dahin, inwie-
weit die Länderfinanzminister im Rahmen des Bun-
desrates ihre Ansicht durchdrücken werden. Ich 

habe hier nur von den Finanzministern der Länder 
gesprochen. 

(Abg. Mellies: Sind sonst nie so eifrig!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kather. 

Dr. Kather (CDU): Meine Damen und Herren! Ich 
bitte, den hier vorgebrachten Bedenken keine Folge 
zu geben. Der Bundesfinanzminister hat sich auf 
Befragen ausdrücklich einverstanden erklärt. Ich 
habe es sogar schriftlich von ihm, daß diese Steuer-
vergünstigungen durch die anderslaufende Tendenz 
seiner Steuerreform nicht berührt werden. Es be-
steht also auch von dieser Seite her gar kein Grund. 
Ob im Bundesrat Schwierigkeiten kommen, müssen 
wir abwarten. Wenn wir unsere Entscheidungen 
auf solche Befürchtungen abstellten, hätten wir 
vieles unterlassen, was nachher Gesetz geworden 
ist. 

(Abg. Mellies: Das Bundesfinanzministe

-

rium hätte auch manches unterlassen 
müssen!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Nöll von der Nahmer. 

Dr. Dr. Nöll von der Nahmer (FDP): Meine Da-
men und Herren! Ich kann als Mitglied einer 
Regierungspartei doch nicht mein etwas sehr 
peinliches Erstaunen verbergen, daß wir hier von 
dem Vertreter des Kabinetts eine solche Erklä-
rung entgegennehmen müssen, ohne daß den 
Fraktionen vorher von dieser Tatsache Kenntnis 
gegeben worden ist. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Ich bedaure, daß ich mich als Mitglied einer Re-
gierungspartei verpflichtet fühle, hier diese Kri-
tik auszusprechen. Ich bedaure, daß ich dem, was 
Herr Kollege Mellies hier in grundsätzlicher Be-
ziehung gesagt hat, nicht widersprechen kann. So 
kann eine verantwortungsvolle Politik auch von 
uns, den Abgeordneten der Koalition, auf die 
Dauer nicht geführt werden. Ich wäre dankbar, 
wenn hier eine Änderung in dem Verfahren er-
folgte. 
Die Erklärung selbst ist sehr interessant. Sie 

berührt nämlich die Frage, nach welchen Prinzi-
pien denn nun eigentlich die Länderkabinette, die 
nachher im Bundesrat ihre Stimme abgeben, ar-
beiten. Es ist nach meinem Empfinden einfach 
das Ende jeder Demokratie, wenn sich auf der 
einen Seite alle Fraktionen, auch die Opposition, 
zu einem aus hochpolitischen Gründen für drin-
gend notwendig gehaltenen Gesetz zusammenfin-
den und nachher unsere Parteifreunde, die Län-
derminister sind, anscheinend einen ganz ande-
ren Kurs steuern wollen, ohne daß vorher inner-
halb der Parteien und innerhalb der Fraktionen 
eine Klärung solcher Differenzen erfolgt. So kön-
nen wir nicht zu einer wirklich produktiven Ar-
beit kommen. 
Ich sehe keine Veranlassung, daß wir uns hier 

durch die Erklärung der Regierung irgendwie da-
von abhalten lassen, diese dringend notwendige, 
leider erst sehr verspätet kommende Vorlage 
möglichst heute noch in zweiter und dritter Le-
sung anzunehmen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren, die Aussprache hat den Charakter einer 
Generaldebatte angenommen. Ich darf darauf auf- 
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merksam machen, daß wir eine zweite Beratung 
haben, daß wir uns also bei der Besprechung des 
§ 1 befinden. Ich möchte doch bitten, dazu zurück-
zukehren. 

(Abg. Mellies: Das Verhalten des Staats

-

sekretärs gab doch Anlaß zu dieser Aus

-

sprache! — Abg. Dr. Dr. Nöll von der Nah

-

mer: Sehr richtig!) 

— Ich habe das ja nicht beanstandet, sondern ich 
sage nur, daß wir uns mit § 1 beschäftigen müs-
sen.  

(Abg. Mellies: Wir müssen doch die Mög

-

lichkeit haben, die Arroganz des Bundes-

-

finanzministeriums zurückzuweisen!) 

Das Wort hat der Herr Bundesminister für Ver-
triebene. 

Dr. Lukaschek, Bundesminister für Vertriebene; 
Meine Damen und Herren! Wenn Herr Staats-
sekretär Hartmann diese Unterrichtung abgegeben 
hat, so hat er sie nicht für mich als Vertriebenen-
minister abgegeben. 

Dr. Dr. Nöll von der Nahmer : Bravo!)  

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat zur Be-
gründung seines Änderungsantrags der Abgeord-
nete Dr. Reismann.  

Dr. Reismann (FU): Herr Präsident! Meine Damen  
und Herren! Die Föderalistische Union legt Ihnen  
den Änderungsantrag Umdruck Nr. 725 zu § 1 vor.  
Wir beantragen darin, die Kriegsgeschädigten — 
Kriegssachgeschädigte, Evakuierte und Heimkeh-
rer — den in der Vorlage begünstigten Kreisen  
gleichzustellen, da sich jener Kreise ein Gefühl  
großer Verlassenheit bemächtigt hat. Man muß  
sich darüber klar sein, daß die einheimischen  
Totalgeschädigten — es handelt sich ja nur um  
solche, die ihre frühere Existenzgrundlage verlo-
ren haben — bisher schon den Nichtgeschädigten  
in der Konkurrenz unterlegen waren, da sie gezwun-
gen waren, sich bei teuren Preisen wieder einzu-
richten, während die anderen dort fortfahren konn-
ten, wo sie vor dem oder im Kriege aufgehört hat-
ten. Jetzt sollen sie auch noch gegenüber den Ver-
triebenen und den politisch Geschädigten zurück-
gesetzt werden, die den Vorzug genießen sollen,  
welchen dieses Gesetz vorsieht. Unter diesen Um-
ständen kann man es gerechter- und billigerweise  
den einheimischen Kriegsgeschädigten, den Kriegs

-

sachgeschädigten, Evakuierten und Heimkehrern,  
nicht versagen, die Selbsthilfe ebenfalls in An-
spruch zu nehmen, die man anderen Kreisen ge-
währt. Es dreht sich nur darum, daß sie auch die  
Selbsthilfemöglichkeit haben sollen, die man den  
anderen gibt; eine weitere staatliche Hilfe ver-
langen sie nicht. Das ist besonders wichtig, da sie  
sich mit einigem Grund bisher in etwa als die  
Stiefkinder unserer Sorge betrachten müssen, ins-
besondere als die Stiefkinder der Sorge der Re-
gierung. Es ist in weiten Kreisen bekanntgewor-
den, daß, ais im Innenministerium ein Referat zur  
Betreuung der Kriegssachgeschädigten eingerichtet 
wurde, namentlich von dem Kollegen Kather, aber 
auch von Herrn von Brentano ein Protestschrei-
ben gegen die Gleichberechtigung dieser Kreise 
einging. Die Angelegenheit hat deswegen eine 
große politische Bedeutung, weil in diesem Schrei-
ben mit keinem Wort von Recht und Gerechtigkeit, 
sondern nur von dem Politikum der großen Masse 
und dem Gewicht der großen Zahl die Rede gewe-
sen ist. Das hat sich herumgesprochen. Wir haben  

hier also nicht bloß Recht und Gerechtigkeit im 
Interesse der Geschädigten, für die ich hier 
spreche, zu beachten, sondern wir haben auch dar-
auf zu achten, daß wir selber nicht in den Ruf ge-
raten, nur nach der großen Zahl und nicht nach 
der Idee von Recht und Gerechtigkeit zu verfah-
ren. Ich bitte Sie deswegen, dem Ergänzungsantrag 
meiner Fraktion, der Föderalistischen Union, zuzu-
stimmen und in § 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 folgen-
des einzufügen: 

c) oder Kriegsgeschädigte (Kriegssachgeschä-
digte, Evakuierte, Heimkehrer). 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Gülich. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben den Antrag, den Herrn 
Kollege Reismann eben vorgetragen hat, im Aus-
schuß für Finanzen und Steuern bereits eingehend 
beraten. Es handelt sich aber hier und heute um 
das Problem, den Vertriebenen zu helfen. Wir 

 haben im Ausschuß erörtert, daß wir in das vor-
liegende Gesetz die Wunsche, die der Kollege 
Bertram dort vorgebracht hat, nicht einbauen 
können. Damit sagen wir kein Wort gegen die An-
sprüche der Bombengeschädigten und Evakuierten. 
Wir sagen nur das, was wir nach gründlicher Be-
ratung festgestellt haben, daß wir uns in diesem 
Gesetz mit dieser Frage nicht beschäftigen können. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Föderali-
stischen Union abzulehnen. 

Dasselbe gilt für das, was Herr Staatssekretär 
Hartmann hier vorgetragen hat. Auch hiermit 
haben wir uns im Finanzausschuß befaßt, so daß 
ich über das Vorbringen der Regierungsbank er-
staunt bin.  

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Bertram. 

Dr. Bertram (Soest) (FU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn es sich bei dem Gesetz 
um einen Teil des Vertriebenengesetzes handelte, 
könnte man die Ausführungen von Herrn Kollegen 
Gülich vielleicht verstehen. Aber im Finanzaus-
schuß ist eingehend darüber beraten worden, ob 
diese steuerlichen Bestimmungen als Teil des Ver-
triebenengesetzes oder als selbständiges Gesetz 
vorgelegt werden müssen. Wir sind uns eigentlich 
ganz einstimmig darüber klar geworden, daß es 
sich hier um eine Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes handelt, die in Form einer solchen Novelle 
vorgelegt werden muß. Wenn wir jetzt also eine 
besondere Regelung für die Vertriebenen und — 
wohlgemerkt — für die politisch Verfolgten schaf-
fen, müssen wir alle diejenigen Fälle, die innerlich 
den gleichen Sachverhalt betreffen, einheitlich 
regeln. Wann sollen wir dies tun? Wir können diese 
innerliche Verwandtschaft doch nicht leugnen. 
Wenn ein Hausbesitzer in Breslau seine Existenz 
verloren anderer Hausbesitzer seine 
Existenz in Aachen dadurch verloren hat, daß alles 
ausgebombt worden ist und nur noch das Trümmer-
grundstück dort liegt, ist der wirtschaftliche Sach-
verhalt ganz ähnlich. Ich vermag nicht einzusehen, 
warum wir in dem einen Fall eine Erleichterung 
zur Selbsthilfe vornehmen und in dem andern Fall 
von einer solchen Begünstigung absehen sollen. Die 
allgemeine Richtung unserer gesamten Steuerpoli-
tik zielt allerdings auf Beseitigung von allgemeinen 
Vergünstigungen. Wir sind namens der Föderalisti- 
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schen Union immer dafür gewesen, diese allgemei-
nen Vergünstigungen zugunsten einer Tarifsen-
kung abzubauen. Das hindert aber nicht, die beson-
deren Fälle, wie sie bei den Vertriebenen, den poli-
tisch Verfolgten, den Spätheimkehrern und den 
total Bombengeschädigten vorliegen, zu berücksich-
tigen im Unterschied zur breiten Masse der Steuer-
pflichtigen, bei denen diese besonderen Verhält-
nisse nicht vorliegen. Es liegt, angesichts des Grund-
satzes der Gleichheit vor dem Gesetz, des Grund-
satzes der gleichen Behandlung gleicher Fälle durch 
das Gesetz, in Ihrem Interesse und im Interesse des 
gesamten Volkes, daß wir diese Fälle hier einheit-
lich entscheiden. Ich bitte daher, unserem Antrag 
zuzustimmen. 

(Beifall bei der FU.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Reismann. 

Dr. Reismann (FU): Meine Damen und Herren! 
Lassen Sie mich nur noch kurz das Folgende er-
gänzen. Wenn soeben Herr Professor Gülich darauf 
verwiesen hat, daß das hier im Zusammenhang mit 
dem Vertriebenengesetz besprochen werde, so 
widerspricht dem der Wortlaut des § 7 a Abs. 1 
Buchstabe b, wo ausdrücklich auch auf die politisch 
Verfolgten Bezug genommen worden ist. 

Gestatten Sie mir bitte, Herr Präsident, daß ich 
hier einen Beschluß des Deutschen Bundestages in 
seiner 239. Sitzung vom 27. November 1952 verlese. 
Der Antrag, der damals vom Ausschuß für Sozial-
politik empfohlen wurde, lautete: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Um der Aufsplitterung des Volkes in verschie-
denartig bevorrechtigte Gruppen zu steuern, 
wird die Bundesregierung ersucht, bei Gesetz-
entwürfen und Regierungsmaßnahmen betref-
fend die Fragen der Heimatvertriebenen, der 
Kriegssachgeschädigten, der Evakuierten und 
der Heimkehrer grundsätzlich von der Gleich-
berechtigung dieser Gruppen auszugehen. 

Dieser Antrag des Ausschusses ist seinerzeit mit 
überwältigender Mehrheit angenommen worden. 
Wir können nun nicht ohne irgendeinen Grund 
gegen diesen Beschluß verstoßen, ohne daß wir der 
ohnehin schon weit verbreiteten Verbitterung der 
Geschädigtenkreise noch mehr Nahrung geben. Es 
ist eine Forderung der Gerechtigkeit, für die wir 
eintreten, und ich bitte Sie, ihr zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In meiner Eigenschaft als Vor-
sitzender des Finanz- und Steuerausschusses möchte 
ich nicht nur meine Kollegen, sondern das ganze 
Haus daran erinnern, daß wir uns außerordentliche 
Mühe gegeben haben. diesen Teil des Gesetzes, der 
j a nicht ganz unwichtig ist, in eine ordentliche Form 
zu bringen. Die Diskussion darüber, ob hierzu ein 
eigenes Gesetz erlassen oder ob diese Vorschrift 
in das Vertriebenengesetz hineingearbeitet werden 
sollen, möchte ich nicht wieder aufgreifen. 

Es hat nun eine Diskussion stattgefunden, zu der 
sich der Herr Staatssekretär Hartmann geäu-
ßert hat. Ich habe nicht den Auftrag und wohl auch 
nicht das Recht, mich für ihn einzusetzen. Ich bitte 
Sie aber, zu bedenken, daß es sich um einen Initia-
tivantrag der Parteien handelt und man der Bun-

desregierung nicht das Recht nehmen kann, auf  
Bedenken hinsichtlich des Bundesrates usw. hin-
zuweisen. 

Zur Sache selbst möchte ich Ihnen sagen, daß 
natürlich durch das inzwischen von der Regierung 
eingebrachte Gesetz über die Einkommensteuer-
reform hinsichtlich der Fristen — 1956 — eine pre-
käre Situation entstanden ist. Wenn ich aber einen 
Vorschlag machen darf — mit dem ich dem weite-
ren Verlauf der zweiten Lesung nicht vorgreifen 
will —, möchte ich Ihnen sagen: Bringen wir heute 
die zweite Lesung in Ordnung, beschließen wir 
aber, einerlei, ob Änderungsanträge angenommen 
werden oder nicht, durch interfraktionelle Verein-
barung die dritte Lesung abzusetzen, und bemühen 
wir uns, auf dem Wege, auf dem wir bis jetzt ganz 
gute Erfolge gehabt haben, Herr Kather, darüber 
noch einmal interfraktionell zu sprechen, was wir 
auf Grund einer etwa eingetretenen neuen Situa-
tion ändern müssen oder können. Ich für meine 
Person sehe eine Notwendigkeit zur Änderung im 
Augenblick nicht. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren, um die Debatte über die Frage einer drit-
ten Beratung zu vermeiden, darf ich darauf auf-
merksam machen, daß in diesem Entwurf auf das 
Flüchtlingsgesetz Bezug genommen ist, dessen 
dritte Beratung wir vorhin ausgesetzt haben. Wir 
können ja dann nicht gut in die dritte Beratung 
über ein Gesetz eintreten, dessen Bezugsgesetz 
noch nicht verabschiedet ist. 

(Abg. Dr. Wellhausen: Um so besser! — 
Abg. Dr. Dresbach: Aber es ist eine echte 
Novelle zum Einkommensteuergesetz!) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, damit ist 
diese Frage erledigt. — Jetzt hat zunächst das 
Wort Herr Abgeordneter Dr. Kather. 

Dr. Kather (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte kurz auf die Ausführun-
gen von Herrn Bertram antworten. Wir haben 
diese Bestimmungen aus dem Vertriebenengesetz, 
in dem sie ursprünglich drin waren, nur aus tech-
nischen Gründen herausgenommen. Wir waren uns 
aber darüber klar, daß sie ihrem Wesen nach zum 
Vertriebenengesetz gehören. Sie sollten, um den 
Beamten künftig bei der Arbeit eine Erleichterung 
zu geben, in einem besonderen Gesetz unter-
gebracht werden. 
Dann ist hier von Herrn Abgeordneten Reismann 

der Beschluß des Bundestags erwähnt worden, den 
wir vor einigen Wochen gefaßt haben. Ich habe 
die Verwendung dieses Beschlusses erwartet und 
sie kommen sehen. Dieser Antrag ist damals auch 
dem Heimatvertriebenenausschuß zugegangen; 
dieser hat ihn gegen die Stimme des einen Antrag-
stellers abgelehnt. 

(Abg. Dr. Reismann: Das ist aber eine 
dolle Sache!) 

Wir haben uns damals gesagt: Wenn der Antrag 
die Schaffung einer schematischen Gleichstellung 
beinhalten soll, dann ist er nicht gerechtfertigt. 
Man kann nur Gleiches gleich behandeln. Wenn 
man aber Ungleiches gleich behandeln will, dann 
ist das eben das Gegenteil von Gleichberechtigung. 
Wenn es aber bedeuten soll, daß man so, wie es im 
Grundgesetz verankert ist, die Gruppen je nach 
der Lage, in der sie sich befinden, gleichmäßig be-
handeln soll, dann ist der Antrag überflüssig; er 
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entspricht dem Grundgesetz. Seitens des feder-
führenden Ausschusses — wir haben nachher auf 
einen Widerspruch im Plenum verzichtet; ich weiß 
nicht, ob der Herr Kollege Richter hier ist — ist 
uns ausdrücklich bestätigt worden, daß der Be-
schluß, der dort gefaßt worden ist, nur diesen Sinn 
haben soll, also nur den Sinn, der im Grundgesetz 
ohnehin schon verankert ist: Gleichheit aller vor 
dem Gesetz, was aber nicht ausschließt, daß man 
besondere Notlagen auch besonders berücksichtigt. 

Nun noch ein Letztes. Ich gebe ohne weiteres 
zu, daß es unter den Bombengeschädigten Fälle 
gibt und geben kann, Einzelfälle, in denen die 
Situation schlechter ist als bei manchen Vertrie-
benen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Aber man muß ja die Gesamtheit sehen. Man muß 
die Gesamttatbestände sehen. Da ist es doch etwas 
anderes, ob man ein Haus in Aachen verloren hat 
oder ob man alles verloren hat, vor allem auch den 
Zusammenhang mit der Heimat, Beziehungen, 
Namen, Unterstützung und sonst alles. Das ist 
schon ein kleiner Unterschied, und dem wollen wir 
hier Rechnung tr agen 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Reismann. 

Dr. Reismann (FU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir wollen nichts anderes, als daß 
gleiche Sachverhalte gleich behandelt werden. Da 
bin ich doch einigermaßen verwundert, wenn Herr 
Dr. Kather bestreiten will, daß es sich hier um 
gleiche Sachverhalte handelt. Es heißt im Gesetz 
ganz klar: „Wer seine Existenzgrundlage verloren 
hat", andere nicht; dabei kann es gleichgültig sein, 
wo er sie verloren hat. Es ist nicht richtig, daß 
das Gesetz nur einen Komplex aus dem Flücht-
lingsgesetz betrifft. Es betrifft außerdem auch die 
rassisch und politisch Verfolgten, also einen In-
begriff von Personen, der nicht zu den Flücht-
lingen gehört. Ich bin einigermaßen verwundert 
darüber, daß sich Herr Kather gegen die Gleich-
berechtigung dieser ganzen Gruppe wendet. Er 
kann doch zufrieden sein, wenn ihm die Ein-
heimischen seine Rechte für die von ihm ver-
tretene Gruppe zubilligen. Ich habe wirklich kein 
Verständnis dafür, daß er den Einheimischen be-
streitet, daß der gleiche Sachverhalt, soweit er bei 
ihnen zutrifft, entsprechend der von ihm vertre-
tenen Gruppe behandelt wird. Die Gleichstellung, 
die wir hier verlangen, ist beileibe keine schema-
tische. Gerade im Gegenteil, es ist eine gewogene 
Gleichstellung. Nicht jeder Bombenschaden, son-
dern nur der Bombenschaden soll berücksichtigt 
werden, der die Existenzgrundlage vernichtet hat. 
Nicht jeder Evakuierte soll wie ein Flüchtling be-
rücksichtigt werden, sondern nur derjenige, der 
dem Flüchtling wirklich gleichgestellt worden ist, 
weil auch er seine Heimat und Existenz verloren 
hat. Ich frage Sie, wo liegt denn der Unterschied, 
wenn der Westfale nach Bayern verschlagen und 
Wenn dei Böhme nach Bayern verschlagen ist und 
beide nicht mehr in ihre Heimat zurückkönnen? 
Dasselbe gilt für die Konkurrenzfrage. Stellen 

Sie sich vor, ein Mann hat seinen kleinen 
Fabrikbetrieb oder seinen Handwerksbetrieb ver-
loren. Er muß ihn völlig von Grund auf errichten, 
wobei es ziemlich gleichgültig ist, ob er ein hypo-
thekenbelastetes Grundstück neu an der alten 
Stelle aufbauen muß oder ob er, nachdem er 
200 km vertrieben ist, diesseits unserer jetzigen 

Grenzen den Betrieb wieder neu aufrichtet. In 
allen Fällen ist es so, daß derjenige, der seinen 
alten Betrieb fortsetzen kann, gegenüber der Kon-
kurrenz derer, die neu anfangen müssen, einen 
Riesenvorsprung hat. Die einheimischen Geschädig-
ten werden jetzt nicht nur noch zusätzlich gegen-
über diesen alten Konkurrenten benachteiligt, son-
dern auch noch gegenüber den Vertriebenen, die 
durch diese Vorlage begünstigt werden sollen. Das 
Volk hat kein Verständnis für diese unterschied-
liche Behandlung, und Herr Kather, Sie tun im 
Interesse der Kreise, die Sie vertreten, gut, wenn 
Sie den Unterschied zwischen einheimischen Ge-
schädigten und den anderen nicht dauernd be-
tonen! 

(Lebhafter Beifall in der Mitte, rechts 
und bei der FU.) 

Ich bin der Ansicht, wir können es gar nicht ver-
treten, die Einheimischen gegenüber den Vertrie-
benen zurückzustellen, auch nicht vertreten im In-
teresse der Geschädigten selbst, die Herr Kather 
vertritt. 

(Abg. Seuffert: Hätten Sie den Antrag 
nicht unterzeichnet!) 

— Das will ich Ihnen sagen, Herr Kollege, ich 
habe sofort, als wir den Antrag unterzeichnet 
haben, darauf hingewiesen, daß ich diesen Zusatz-
antrag bringen würde. Aber es war mir nicht 
möglich, sofort damit durchzudringen. Dann war 
es immer noch besser, die Grundlage dafür zu 
haben. Denn ich habe allerdings nicht erwartet, daß 
mir im Hause jemand entgegentreten und sagen 
würde: „Für die Vertriebenen verlangen wir mehr 
als für die Einheimischen!" 

(Beifall bei der FU. — Abg. Dr. Kather: Das 
habe ich nicht gesagt!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Hier bedarf, glaube ich, einiges der 
Richtigstellung. Ich bin erstaunt darüber, daß vom 
Finanzministerium auf Schwierigkeiten hingewie-
sen wird, die diesem Gesetz gegenüberstehen soll-
ten auf Grund abweichender Fristen, die in den 
neuen Steueränderungsgesetzen für Vergünstigun-
gen aus §§ 7 c und 7 d usw. vorgesehen sind. Die 
Vergünstigungen aus §§ 7 c und 7 d sind im Inter-
esse der Darlehnsnehmer geschaffen; die Vergün-
stigungen aus §§ 7 a und 7 e, die hier vorliegen, 
sind im Interesse der Steuerpflichtigen, die Ver-
günstigungen in Anspruch nehmen, geschaffen. Die 
Fristen für die einen und die anderen haben syste-
matisch weiß Gott doch nichts miteinander zu tun. 
Die Herren Kollegen Bertram und Reismann 

möchte ich doch noch einmal daran erinnern, daß 
sie genau so wie wir diesen Antrag unterschrieben 
haben, und zwar in voller Kenntnis der Tatsache, 
daß er sich für Vertriebene und politisch Verfolgte 
einsetzte. Ich glaube, sie sind genau so wie wir an 
diesen Antrag gebunden. Gegen das Verfahren, 
immer nachträglich — je kleiner die Fraktion ist, 
mit um so größeren Reden — zu kommen und noch 
Zusatzanträge zu stellen, werden wir uns in Zu-
kunft ausdrücklich wehren. 

(Abg. Dr. Reismann: Das ist unser gutes 
Recht!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Neuburger. 



12064 	Deutscher Bundestag — 251. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 26. Februar 1953 

Neuburger (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich bitte, die ge-
stellten Anträge abzulehnen. Es ist sicher einmalig, 
daß ein Antrag, der von beinahe alle Fraktionen 
des Hauses eingebracht wird, der den betreffenden 
Ausschuß passiert hat, der kaum Änderungen er-
fahren hat, zu solchen Debatten Anlaß gibt. Der 
Grund ist einzig und allein der, daß hier eine Ma-
terie hineingetragen werden soll, die in den Rah-
men dieses Gesetzes nicht hineinpaßt. Das bedeu-
tet nicht, daß man sich mit der Materie nicht wie-
der befassen kann oder befassen soll. Ich muß aber 
doch nochmals in aller Deutlichkeit hervorheben, 
daß das, was hier in diesen Anträgen vereinigt ist, 
Bestandteil des Entwurfes des Vertriebenengeset-
zes war. 

(Zuruf rechts: Das wissen wir!) 

Nur aus rein technischen Gründen entschlossen 
wir uns, diese Fragen, die wir im Zusammenhang 
mit dem Vertriebenengesetz zu beraten hatten, in 
ein eigenes Gesetz hineinzunehmen. Es konnte nie-
mand den Standpunkt vertreten, daß wir im Rah

-

men des Vertriebenengesetzes plötzlich eine andere 
Materie mitbehandeln sollten oder wollten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Reismann.) 

Deshalb müssen wir auch hier darauf bestehen 
bzw. den Antrag stellen, diese Änderungsanträge 
zurückzuweisen. 

Es wird hier dargelegt, es seien auch diejenigen 
mit aufgenommen, die aus Gründen der Rasse, der 
Religion usw. während des „Dritten Reiches" ver-
folgt worden seien. Ich verweise hier auf § 1 des 
Vertriebenengesetzes, in dem ausdrücklich steht: 
Vertriebener ist nach Abs. 1 der und der. Nach 
Abs. 2 gilt als Vertriebener, wer aus Gründen der 
Rasse, der Religion usw. die in Abs. 1 genannten 
Gebiete verlassen hat. Es ist also beiderseits im 
wesentlichen ein und dieselbe Personengruppe. 

Weil es sich also um eine Materie handelt, die 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vertrie-
benen Gesetz steht, bitte ich, andere Anträge, die 
nichts damit zu tun haben, abzulehnen. 

(Abg. Huth: Zur Geschäftsordnung!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Huth. 

Huth (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich beantrage Schluß der Debatte zu die-
sem Punkt. 

(Abg. Dr. Reismann: Ich beantrage nament

-

liche Abstimmung!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren, es ist der Antrag auf Schluß der Debatte 
gestellt; er bedarf der Unterstützung von 30 Mit-
gliedern des Hauses, um zur Abstimmung zu kom-
men. Ich bitte diejenigen, die ihn unterstützen, die 
Hand zu heben. — Das sind mehr als 30 Mitglie-
der des Hauses. Ich bitte diejenigen, die dem An-
trag auf Schluß der Debatte zustimmen, die Hand 
zu heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
überwiegender Mehrheit angenommen. Damit ist 
die Diskussion über den § 1 beendet. 
Wir kommen zur Abstimmung. 

(Abg. Dr. Reismann: Ich beantrage nament

-

liche Abstimmung!) 
Meine Damen und Herren, es ist namentliche Ab

-

stimmung beantragt. Ich möchte zunächst einmal 

darauf aufmerksam machen, daß der Antrag auf  
namentliche Abstimmung nur von 50 Mitgliedern 
oder im Namen von 50 Mitgliedern gestellt werden 
kann. Ich werde aber jetzt noch einmal die Frage 
stellen, ob er genügend unterstützt wird. Ich bitte 
diejenigen, die den Antrag auf namentliche Ab-
stimmung unterstützen, die Hand zu heben. — Das 
reicht sicher nicht; es sind höchstens 20. Der An-
trag ist nicht genügend unterstützt. Ich möchte 
für die Zukunft darauf aufmerksam machen, daß 
ein solcher Antrag klar ersichtlich unterstützt sein 
muß und daß er nicht von einem einzelnen Mit-
glied gestellt werden kann. 

(Unruhe.) 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den 
Antrag der Föderalistischen Union auf Umdruck 
Nr. 725. Er bezieht sich auf drei Ziffern dessel-
ben Paragraphen; es kann also im ganzen über 
ihn abgestimmt werden. Infolgedessen können wir 
nur einmal darüber abstimmen. Ich bitte diejeni-
gen, die diesem Antrag der Föderalistischen Union 
zustimmen, die Hand zu heben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Dann bitte ich diejenigen, die dem § 1 in der 
Fassung der Vorlage zustimmen, die Hand zu 
heben. — Das ist zweifellos die Mehrheit. Ist an-
genommen. 

Ich rufe auf §§ 2, — 3, — 4, — 5, — Einleitung 
und Überschrift. — Dazu liegen weder Änderungs-
anträge noch Wortmeldungen vor. Ich kann gleich 
zur Abstimmung übergehen. Ich bitte diejenigen, 
die zuzustimmen gewillt sind, die Hand zu heben. 
— Das ist die Mehrheit. Damit ist das Gesetz in 
zweiter Beratung angenommen. 
Ich rufe nun zur 

dritten Beratung 
auf. 

Das Wort hat der Abgeordnete Neuburger. 

Neuburger (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben bereits darauf hingewie-
sen, daß dieses Gesetz in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Bundesvertriebenengesetz steht. 
Da dessen dritte Lesung ausgesetzt ist, bitte ich, 
auch die dritte Lesung dieses Gesetzes aussetzen 
zu wollen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren, ich bin an sich der Auffassung, daß es 
geschäftsordnungsmäßig notwendig ist, von der 
dritten Beratung abzusehen, weil ja das Gesetz, 
auf das Bezug genommen ist, nicht in der dritten 
Beratung behandelt werden konnte. Ich nehme an, 
daß das Haus damit einverstanden ist, die dritte 
Beratung auszusetzen. 

Ich rufe den Punkt 3 d auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Heimatvertriebene (22. Aus-
schuß) über den Antrag der Fraktion der 
Deutschen Partei betreffend Fahrpreis-
ermäßigung für „Flüchtlinge B" (Nrn. 3915, 
1112 der Drucksachen). 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abgeord-
nete Dr. Kather. 

Dr. Kather (CDU), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der Antrag be-
zweckt die Gewährung einer fünfzigprozentigen 
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Fahrpreisermäßigung auf den Strecken der Bundes-
bahn und Bundespost an hilfsbedürftige „Flücht-
linge B" gegen Vorlage einer Bescheinigung des 
Kreisflüchtlingsamtes. Er wurde in der 88. Sitzung 
des Bundestags dem Ausschuß für Heimatvertrie-
bene, der federführend ist, und dem Ausschuß für 
Verkehrswesen und dem Ausschuß für das Post-
und Fernmeldewesen überwiesen. Der letztere hat 
den Antrag mit Schreiben vom 3. Oktober 1950 ab-
gelehnt. Dasselbe hat der Verkehrsausschuß mit 
Schreiben vom 4. Oktober des gleichen Jahres ge-
tan. Der Ausschuß für Heimatvertriebene hat am 
30. November 1950 beschlossen, den Antrag im Zu-
sammenhang mit dem Bundesvertriebenengesetz 
zu behandeln. 

Die beteiligten Ausschüsse haben dann am 
4. Januar 1952 und am 9. Juni 1952 den Antrag 
unter Hinweis auf die finanzielle Lage von Bun-
desbahn und Bundespost erneut abgelehnt. 

Der Ausschuß für Heimatvertriebene hat an-
läßlich der letzten Beratung des Bundesver-
triebenengesetzes am 20. November vergange-
nen Jahres dem Antrag zugestimmt. Eine Ab-
lehnung würde der im Gesetz anerkannten 
grundsätzlichen Gleichstellung mit den Sowjet-
zonenflüchtlingen zuwiderlaufen. Der Personen-
kreis ist klein. Voraussetzung ist die Anerkennung 
als Flüchtling, die Erteilung des Ausweises B und 
Hilfsbedürftigkeit. Zu gewähren wäre im Jahre 
1953 — das wäre also praktisch das Fazit — noch 
eine Freifahrt. 

Ich bitte namens des Ausschusses, unserem Be-
schluß zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir treten in die Aussprache ein. — Keine 
Wortmeldungen? — Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejeni-
gen, die dem Antrag des Ausschusses auf Druck-
sache Nr. 3915 zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen! — 
Gegen wenige Stimmen bei einigen Enthaltungen 
angenommen. 

Damit ist der Punkt 3 der gestrigen Tagesord-
nung erledigt. 

Punkt 4 ist abgesetzt. Der Punkt 5 ist gestern 
erledigt worden. 	 • 

Ich rufe nun Punkt 6 der gestrigen Tagesord-
nung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Vereinbarung zur 
Ergänzung des Allgemeinen Abkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich über die Soziale Sicherheit 
vom 10. Juli 1950 und das Zusatzprotokoll 
zur Vierten Zusatzvereinbarung zum All-
gemeinen Abkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Frankreich über 
die Soziale Sicherheit vom 10. Juli 1950 
(Nr. 3843 der Drucksachen). 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (21. Ausschuß) (Nr. 4051 der 
Drucksachen). 

Das Wort zur Berichterstattung hat Herr Ab-
geordneter Willenberg. 

Willenberg (FU), Berichterstatter: Herr Präsi

-

dent! Meine Damen und Herren! Das Hohe Haus 
hat in seiner 239. Sitzung den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung Drucksache Nr. 3843 dem Sozial-
politischen Ausschuß zur weiteren Beratung über-
wiesen. 
Am 3. April 1952 unterzeichnete die Bundes-

regierung eine Vereinbarung zur Ergänzung des 
Allgemeinen Abkommens mit Frankreich über die 
soziale Sicherheit vom 10. Juli 1950. In den bis-
herigen Bestimmungen der Vereinbarungen waren 
die Ansprüche der Bezugsberechtigten geregelt. Es 
hat sich ergeben, daß dennoch Schwierigkeiten 
eintreten, besonders dann, wenn Hinterbliebene 
von deutschen Arbeitskräften, die in Frankreich 
beschäftigt waren, sich in einem dritten Lande auf-
halten. Diese Schwierigkeiten will der Gesetz-
entwurf beseitigen. 
In seiner Sitzung vom 29. Januar 1953 hat der 

Sozialpolitische Ausschuß einstimmig folgenden 
Beschluß gefaßt: 

Der Bundestag wolle beschließen, 
dem Gesetzentwurf unverändert nach der Vor-
lage zuzustimmen. 

Ich bitte das Hohe Haus, ebenfalls so zu beschließen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. Wir treten in die 

zweite Beratung 
ein. Ich rufe auf Art. 1, — 2, — 3, — Einleitung 
und Überschrift. — Keine Wortmeldungen. Die 
Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Ich bitte diejenigen, die den aufge-
rufenen Artikeln, der Einleitung und Überschrift 
zustimmen, die Hand zu heben. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 
Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
ist nicht gewünscht. Die Aussprache ist geschlossen. 
Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf Art. 
1, — 2, — 3,— Einleitung und Überschrift. — Keine 
Wortmeldungen. Die Aussprache ist geschlossen. Ich 
bitte diejenigen, die den aufgerufenen Artikeln, 
der Einleitung und Überschrift zustimmen, die 
Hand zu heben. — Das ist die Mehrheit. Damit ist 
das Gesetz in dritter Beratung verabschiedet, da 
bei diesem Gesetz nach der Geschäftsordnung eine 
Schlußabstimmung nicht stattfindet. 

Ich rufe auf Punkt 7 der Tagesordnung des 
gestrigen Tages: 

Beratung des interfraktionellen Antrags be-
treffend Überweisung von Anträgen an die 
Ausschüsse (Umdruck Nr. 754). 

Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu 
heben. — Das ist die Mehrheit. Es ist also so be-
schlossen. 

Ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung der heu-
tigen Sitzung: 

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Mißbilligung von Äußerungen des 
Bundesministers der Justiz (Nr. 3897 der 
Drucksachen). 
Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Mißbilligung von Äußerungen des 
Bundesministers der Justiz Dr. Dehler über 
das Bundesverfassungsgericht (Nr. 3974 der 
Drucksachen). 
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(Vizepräsident Dr. Schäfer) 
Meine Damen und Herren! Der Herr Bundes-

justizminister war heute nachmittag anwesend. Ich 
weiß nicht, ob sich durch den ungewöhnlichen Ver-
lauf jetzt im Augenblick seine Abwesenheit er-
geben hat. Sind Sie damit einverstanden, daß ich 
zunächst den nächsten Punkt aufrufe? — Das ist 
der Fall. Ich bitte dann aber, den Herrn Minister 
zu benachrichtigen. 

Ich rufe auf Punkt 2 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Leistungen zur Unterbringung von 
Deutschen aus der sowjetischen Besatzungs-
zone oder dem sowjetisch besetzten Sektor 
von Berlin (Flüchtlings-Notleistungsgesetz) 
(Nr. 4095 der Drucksachen). 

Im Ältestenrat ist vorgesehen, in diesem Falle 
auf Begründung und Aussprache zu verzichten und 
unmittelbar eine Überweisung an den Ausschuß für 
gesamtdeutsche Fragen und an den Ausschuß für 
Angelegenheiten der inneren Verwaltung vorzu-
nehmen. 

(Abg. Strauß: Einverstanden!) 

Es wird nicht widersprochen. Ich nehme die Zu-
stimmung des Hauses an. 

Ich rufe dann auf Punkt 3 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP, DP eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Ergänzung des Ersten Ge-
setzes zur Förderung des Kapitalmarkts (Nr. 
4056 der Drucksachen). 

Hier schlägt der Ältestenrat eine Begründungs-
zeit von fünf und eine Aussprachezeit von 40 Mi-
nuten vor. Wer begründet? 

(Abg. Strauß: Überweisung an den Aus

-

schuß für Geld und Kredit!) 

Die Antragsteller verzichten anscheinend auf eine 
Begründung. Wird ebenso das Wort zur Aussprache 
nicht gewünscht? — Dann darf ich vielleicht dem 
Hause vorschlagen, den Entwurf an den Ausschuß 
für Geld und Kredit zu überweisen. — Das Wort 
hat Herr Abgeordneter Dr. Wellhausen. Zur Be-
gründung? 

(Abg. Dr. Wellhausen: Nein!) 

— Zur Aussprache? 
(Abg. Dr. Wellhausen: Zur Überweisung!) 

Dr. Wellhausen (FDP): Meine Damen und Herren! 
Ich war auf diesen Antrag nicht vorbereitet. Ich 
habe schon einmal darauf hingewiesen, daß das 
Gesetz ausschließlich in einer Änderung der Be-
stimmungen des Einkommensteuergesetzes besteht. 
Ich beantrage infolgedessen Überweisung feder-
führend an den Ausschuß für Finanz- und Steuer-
fragen und mitberatend an den Ausschuß für Geld 
und Kredit. 

(Abg. Strauß: Einverstanden!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren! Sie haben diesen Antrag gehört. Es ist 
nicht widersprochen worden. Ich nehme an, daß 
die Zustimmung des Hauses dazu vorliegt. 

Dann rufe ich auf Punkt 4 der Tagesordnung: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verlängerung der Gel-
tungsdauer und zur Änderung des Gesetzes 
zur Erhebung einer Abgabe „Notopfer Ber-
lin" (Nr. 4004 der Drucksachen); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (11. Ausschuß) 
(Nr. 4060 der Drucksachen). 
(Erste Beratung: 247., 248. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat Herr Abgeord-
neter Dr. Königswarter. 

(Abg. Mellies: Der Bericht liegt schriftlich 
vor!) 

— Der Bericht liegt schriftlich vor.*) Eine Aus-
sprache ist ebenfalls nicht gewünscht. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Wir treten in die 
zweite Beratung 

ein. Auf die Berichterstattung ist verzichtet. Dann 
rufe ich zunächst Art. 1 auf. Das Wort dazu hat 
Herr Abgeordneter Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben zu diesem Gesetz einen 
Änderungsantrag eingereicht, der dahin zielt, den 
Jahresausgleich, der für die Lohnsteuer ja bereits 
seit einigen Jahren eingeführt ist, auch für das 
„Notopfer Berlin" einzuführen. Jedes Jahr häufen 
sich die Klagen über die Benachteiligung der Ar-
beitnehmer und Lohnsteuerpflichtigen, die darin 
liegt, daß ihnen sehr hohe Notopferbeträge, z. B. 
wenn sie Weihnachtsgratifikationen steuerpflichtig 
erhalten oder wenn sie in irgendeinem Monat mehr 
verdient haben als in einem anderen, abgezogen 
werden, ohne daß sie — wie bei der Lohnsteuer 
im Lohnsteuer-Jahresausgleich oder auch wie die 
Veranlagten beim Notopfer — sich dafür einen 
Ausgleich innerhalb des Jahres schaffen können. 
Der Antrag ist im Ausschuß, wenn auch flüchtig, 

diskutiert worden. Es ist ihm eigentlich nichts ent-
gegenzusetzen gewesen als der Hinweis darauf, das 
Notopfer dauere ja nur noch zwei Jahre und werde 
dann nicht mehr verlängert werden. Erstens haben 
wir das schon oft gehört, und zweitens schien uns 
das kein Gegengrund zu sein gegen das, was wir 
hier beantragt haben. 
Wir bitten Sie deshalb, unserem Antrag stattzu-

geben. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Staatssekretär Hartmann. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der von Herrn Abgeordneten Seuffert ge-
stellte Antrag entspricht der Regelung, die be-
kanntlich aus sozialen Gründen bei der Einkom-
mensteuer und Lohnsteuer schon vor langen Jah-
ren seinerzeit in Frankfurt in weitgehendem Ein-
vernehmen der Fraktionen getroffen worden ist. 
Wenn ich hier mir erlaube, ein Wort dazu zu 
sagen, so ist es der Hinweis auf die bereits von 
dem Herrn Abgeordneten erwähnte sehr starke 
Arbeitsbelastung der Finanzämter. Es wird sich 
wahrscheinlich um Millionen von Antragstellern 
handeln, die höchstwahrscheinlich nur sehr geringe 
Erstattungsbeträge zum Jahresausgleich anmelden 
werden, vielleicht Beträge von drei bis vier Mark. 
Darin liegt schon, daß nicht fiskalische Gründe für 
uns maßgebend sind — die Beträge spielen keine 
nennenswerte Rolle —, sondern die Belastung der 
Finanzämter. 
Ich könnte aber einen Weg darin sehen, daß das 

Bundesfinanzministerium sich bereit erklärt, in 

*) Siehe Anlage Seite 12082 
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Fällen, in denen es sich um erhebliche Beträge han-
delt, auf Grund des § 131 der Abgabenordnung im  
Einzelfall zu helfen. Da das Notopfer Berlin in  'die  
Bundeskasse fließt, haben das Bundesfinanzmini-
sterium und die ihm unterstellten Organe hier  — 
abweichend von der Lohnsteuer und der Einkom-
mensteuer —  die Möglichkeit, den Billigkeitserlaß  
zu geben. 

Ich darf auch noch betonen, daß hier die Veran-
lagten in keiner Weise besser, sondern etwas 
schlechter gestellt sind als die Lohnsteuerpflichti-
gen. Denn bei den Veranlagten werden außeror-
dentliche Belastungen nach § 33 des Einkommen-
steuergesetzes und Freibeträge nach § 33 a beim 
„Notopfer Berlin" nicht berücksichtigt. Hier ist es 
also nicht so wie bei der Einkommensteuer, daß 
der Lohnsteuerpflichtige den Jahresausgleich des-
halb benötigt, weil sonst immer der Veranlagte 
besser gestellt ist. Ich möchte also bitten, zu prü-
fen, ob nicht mit der Zusage, in besonderen Härte-
fällen nach § 131 zu erlassen, eine ziemlich erheb-
liche Menge von Verwaltungsbelastung in vielen 
kleinen Fällen vielleicht sich erledigen könnte. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Harig. 

Harig (KPD): Meine Damen und Herren! Wir 
haben zu der zweiten Lesung dieses Gesetzes 
einige Änderungs- oder Streichungsanträge ge-
stellt. Ich will gleich zu allen diesen Änderungs-
oder Streichungsanträgen die Begründung geben. 
Ursprünglich hat die Regierung ja beabsichtigt, 
diese komische Marke, die es da auf den Briefen 
und Karten jetzt gibt, zu beseitigen. Aber der 
Ausschuß hat sich dagegen ausgesprochen, und 
zwar — wie ich hier eben noch in dem Ausschuß-
bericht, der schriftlich vorliegt, sehe — mit einer 
sehr komischen Begründung. Es heißt da an einer 
Stelle: „obwohl die Meinungen über die psycholo-
gische Wirkung dieser Maßnahme im Ausschuß ge-
teilt waren". Also die psychologische Wirkung die-
ser komischen Briefmarke oder Zusatzmarke oder 
Reklamemarke, wie sie heißt, spielte wohl eine 
wesentliche Rolle bei der Entscheidung des Aus-
schusses. 
Die Regierung hat, wie ich eben schon anführte, 

auf dem Standpunkt gestanden, daß diese Marke 
nicht mehr erhoben werden sollte. In der Stel-
lungnahme der Bundesregierung heißt es: 

Für den Wegfall der Abgabe auf Postsendun-
gen spricht die Tatsache, daß die Abgabe auf 
Postsendungen von weitesten Kreisen der Be-
völkerung als lästig empfunden wird und des-
halb eine Verlängerung der Erhebung der Ab-
gabe auf Postsendungen der Bevölkerung nicht 
zugemutet werden sollte. 

Also die Regierung hat schon gemerkt, daß es 
lästig ist für die Millionen, die Briefe oder Karten 
verschicken, diese Marke aufzukleben. Und es ist 
hier nicht unbekannt geblieben, daß die Leute dort 
unten räsonieren, daß die schimpfen und nicht 
wollen, daß diese Marke auf die Briefe geklebt 
wird. Aber, so wie man, als die Debatte um das 
Betriebsverfassungsgesetz damals war, dem Willen 
der Mehrheit derjenigen, die es anging, nicht Rech-
nung getragen hat, so wird man auch jetzt wieder 
dem Willen der Mehrheit des Volkes, das diese 
komische Marke nicht will, nicht entsprechen. Die 
Regierung ist auch von ihrem Standpunkt abge-
gangen. Das ist aus ihrer Stellungnahme zu erse-
hen; sie sagt: 

Obwohl gewisse Gründe für den Wegfall der 
Abgabe „Notopfer Berlin" auf Postsendungen 
sprechen, werden gegen den Beschluß des 
Bundesrates, die Abgabe auf Postsendungen 
weiter zu erheben, keine Bedenken erhoben. 

Ja, wie sollte sie denn auch, wenn die sozialdemo-
kratische Mehrheit im Bundesrat ja sagt zu der 
Einnahme von 50 Millionen DM pro Jahr! Wie 
sollte die Regierung dann einen anderen Stand-
punkt einnehmen? Jedenfalls ist festzustellen, daß 
diese 50 Millionen DM, die da durch diese komi-
sche Marke einkommen, immerhin so 2 1/2 Milliarden 
Postsendungen in Bewegung setzen. 

(Abg. Schoettle: Immer noch besser als Ihre 
Pieck-Bilder!) 

Das heißt also, 2 1/2 Milliarden mal ärgert man sich 
im Jahre. 

Die Sozialdemokraten sind aber päpstlicher als 
der Papst, wie ich eben angeführt habe, und 
sagen: Ja, aus Reklamegründen oder aus psycholo-
gischen Gründen muß man die Marke noch weiter 
erheben. Man kann da nur sagen: Macht nur so 
weiter, und Volk wird schon sehen, wer wirk

-

lich auf seine Wünsche Rücksicht nimmt. Aus der  
Begründung, die der Bundesrat gegeben hat, kann  
man ja außerdem sehen, wie sich die sozialdemo-
kratische Mehrheit im Bundesrat für Schäffers  
Kriegshaushalt verantwortlich fühlt.  

(Lachen bei der SPD.)  

Jetzt zu dem nächsten Antrag, den wir gestellt  
haben.  

(Zurufe. — Abg. Strauß: Ist doch  
hoffnungslos!)  

— Nun lassen Sie mich doch wenigstens die An-
träge begründen. Das ist doch meine Meinung.  

(Heiterkeit.)  

Ihre Meinung kann anders sein. Sie können Ihre  
Meinung doch auch vortragen. Was ist das 'ne ko-
mische Demokratie hier bei Ihnen.  

(Große Heiterkeit.)  

Lassen Sie mich zu dem zweiten Antrag auch  
einiges sagen. Ich bitte da um Entschuldigung. In  
dem Umdruck Nr. 772 Ziffer 2, wo irrtümlich Art. II  
genannt ist, muß eine Änderung vorgenommen  
werden; es muß da heißen: Art. I Ziffer 2. In die-
sem unserem Antrag verlangen wir die Streichung  
des Passus über die Verlängerung dieses komischen  
Gesetzes, das die Mehrheit der Bevölkerung längst  
leid ist. Das Gesetz sollte ursprünglich bis zum  
31. Dezember 1955 verlängert werden. Nun ja, der  
Ausschuß hat sich dann entschieden, die Verlänge-
rung nur bis zum 31. Dezember 1954 vorzuschlagen.  
Ich muß von dieser Stelle aus besonders darauf  
hinweisen, daß es Tausende von Beschlüssen aus  
der Bevölkerung gibt, die in Versammlungen der  
verschiedensten Art, in der Hauptsache aber in  
Versammlungen der Gewerkschaften und in Be-
legschaftsversammlungen gefaßt worden sind in  
denen die Beseitigung dieses Gesetzes und damit  
dieses Notopfers Berlin gefordert wird. Tausende,  
Millionen von Arbeitern warten darauf. Sie sehen  
die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes gar nicht  
ein; denn erstens ist dieses Notopfer unsozial, weil  
es dem Reichen gar nichts ausmacht, die paar Pfen-
nige aus der Westentasche zu bezahlen, während  
es umgekehrt dem andern, der unter dem Existenz-
minimum verdient, sehr viel Sorgen macht. Zwei-
tens ist es auch eine unnötige Steuer, die da er- 
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) hoben wird, eine unnötige Steuer deshalb, weil, 
wenn man den guten Willen hätte, die Lage Ber-
lins viel besser sein könnte; man brauchte nur auf 
die diesbezüglichen Angebote einzugehen. 

(Zurufe von der Mitte und rechts.) 
Dann will ich noch zu dem nächsten Streichungs-

antrag, den wir gestellt haben, etwas sagen. Wir 
haben beantragt, den Art. III zu streichen. Wenn 
man schon Mitleid mit den armen Berlinern hat 

(Abg. Dr. Bucerius: Haben Sie keins?) 
und das hier zum Ausdruck bringt, dann sollte man 
die Berliner, zumindest die Berliner Arbeiter, mit 
dieser Abgabe verschonen. Ein guter Teil der Ber-
liner Arbeiter steht im Moment gerade in einem 
großen Lohnkampf, in einem Kampf um die Ver-
besserung des Einkommens, und jetzt kommen Sie 
und sagen: Na gut, wenn ihr auch schlecht lebt, 
bezahlen müßt ihr doch; und ihr bezahlt nicht 
weniger als diejenigen, die in pompösen Wagen 
über den Kurfürstendamm fahren! Wir sind der 
Meinung, wenn man schon die Berliner besteuert, 
sollte man diejenigen besteuern, die das zahlen 
können, die etwas haben. Wir stehen auf dem 
Standpunkt, wer hat, der soll geben. Die Berliner 
Arbeiter sollen zahlen für eine Bankrottpolitik, für 
eine bankrotte Berlin-Politik. Dafür sollen die 
Berliner jetzt auch noch zahlen! 
Wir sind der Meinung, daß diese Artikel ge-

strichen werden müssen, und wir bitten um Ihre 
Zustimmung. 

(Beifall bei der KPD. — Zurufe von der 
Mitte. — Zuruf rechts: Das war aber haarig!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zu den Ausführungen des  Herrn 
Staatssekretärs Hartmann darf ich bemerken, 
daß in unserem Antrag bereits vorgesehen ist, 
Bagatellfälle auch in der Rechtsverordnung aus-
schließen zu können. Daß es mehr Mühe machen 
soll, die Angelegenheit durch eine Rechtsverord-
nung als durch eine Anordnung nach § 131 der 
Abgabenordnung zu regeln, kann ich in diesem 
Falle wirklich nicht einsehen. Aber die Rechts-
verordnung bietet eine klarere und sichere Grund-
lage. Ich glaube sogar, daß für eine Anordnung 
nach § 131 der Abgabenordnung die Rechtsgrund-
lage fehlen könnte. 
Benachteiligungen der Veranlagten, Herr Staats-

sekretär Hartmann, kann ich in diesem Notopfer-
gesetz nicht erkennen. Selbstverständlich haben 
die Veranlagten, die ja nach dem Jahresergebnis 
veranlagt werden, die Möglichkeit, Schwankungen 
in ihrem Monatseinkommen auszugleichen. Daß 
Freibeträge nach § 33 a usw. hier nicht berück-
sichtigt werden, trifft ja die Lohnsteuerpflichtigen 
genau so wie die Veranlagten. Wir bitten Sie des-
wegen, unserem Antrag stattzugeben. 
An den Anträgen der kommunistischen Fraktion 

ist immerhin erfreulich, daß sie sich auf die Ein-
beziehung Berlins und auf die Berlinmarke be-
schränken. Offenbar hat die kommunistische Frak-
tion sich im wesentlichen damit abgefunden. Wir 
bitten Sie, diese Anträge abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meine Freunde stehen auf dem 

Standpunkt, daß es ganz gut ist, wenn das Volk 
sehr häufig sieht, welchen „komischen" Leuten wir 
es verdanken, daß eine Notopfermarke geklebt 
werden muß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir sind infolgedessen der Auffassung, daß die 
Anträge der KPD abzulehnen sind. 

(Abg. Strauß: Wir hätten sie beinahe 
angenommen! — Heiterkeit.) 

— Sie hätten sie beinahe angenommen? Das habe 
ich mir gedacht! 

Ich bitte Sie aber auch, den Antrag des Herrn 
Seuffert abzulehnen, weil wir nicht glauben — und 
das ist die Meinung der Koalitionsparteien, die ich 
hier vortragen darf —, daß der Aufwand, der mit 
dem Ausgleich verbunden ist, in einem richtigen 
Verhältnis zu dem steht, was erzielt werden soll, 
insbesondere nach dem, was der Herr Staatssekre-
tär über Erleichterungen gesagt hat. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Dann ist die Aussprache ge-
schlossen. Wir kommen zur Abstimmung über 
Art. I. Dazu liegt der Änderungsantrag der SPD 
auf Umdruck Nr. 771 vor. Ich bitte diejenigen, die 
diesem Antrag zustimmen, die Hand zu heben. - 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Es ist unbestimmt. 
Ich bitte diejenigen, die dafür sind, sich von den 
Plätzen zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Es ist hier keine übereinstimmende Auf-
fassung herbeizuführen, wir müssen eine Auszäh-
lung durch Hammelsprung vornehmen. Ich bitte 
Sie, so schnell wie möglich den Saal zu verlassen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, mit der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Die Auszählung ist beendet. Ich bitte, die Türen 
zu schließen. 

Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt. 
Mit Ja haben gestimmt 115, mit Nein 158, eine Ent-
haltung. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Antrag der KPD auf Umdruck Nr. 772 Ziffer 1. 
Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu 
heben. — Gegenprobe! — Gegen die Stimmen der 
Antragsteller abgelehnt. 

Ich rufe auf Art. II. — Keine Wortmeldungen. 
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
KPD Umdruck Nr. 772 Ziffer 2. Ich bitte diejeni-
gen, die zustimmen, die Hand zu heben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Das ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte nun diejenigen, die Art. I — ich habe 
das vorhin versäumt — und Art. II in der Fassung 
der Vorlage zustimmen, die Hand zu heben. — Das 
ist die Mehrheit; angenommen. 

Ich rufe auf Art. III. Dazu liegt ein Änderungs-
antrag der KPD Umdruck Nr. 772 Ziffer 3 vor. — 
Das Wort ist nicht gewünscht. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Änderungs-
antrag der KPD zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das letzte ist die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr diejenigen, die Art. III in der 
Fassung der Vorlage zustimmen, die Hand zu 
heben. — Das ist die Mehrheit; angenommen. 
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Ich rufe auf Art. IV mit dem Änderungsantrag 

der KPD Umdruck Nr. 772 Ziffer 4. — Das Wort 
ist nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung. 
Ich bitte diejenigen, die dem Antrag der KPD zu-
stimmen, die Hand zu heben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr diejenigen, die Art. IV in der 
Fassung der Vorlage zustimmen, die Hand zu 
heben. — Das ist die Mehrheit; angenommen. 

Ich rufe nun auf Art. V, Einleitung und Über-
schrift. Dazu liegen weder Änderungsanträge noch 
Wortmeldungen vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Das ist die Mehrheit; angenom-
men. Damit ist die zweite Beratung beendet. 

Ich rufe nun auf zur 
dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
hat der Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es war niemals die Absicht, durch die 
Erstreckung auf Berlin vorzuschreiben, daß nun-
mehr auch auf Postsendungen aus Berlin die Not-
opfermarken geklebt werden müssen. Die infolge 
der Änderung — die der Bundesrat vorgeschlagen 
hat und der der Ausschuß und auch dieses Haus 
gefolgt sind — notwendige Ergänzung des Art. I II 

 ist im Ausschußbericht versehentlich nicht enthal-
ten. Ich beantrage deshalb, im Art. III des Gesetzes 
als Satz 2 einzufügen: 

Ausgenommen sind jedoch die Bestimmungen 
der §§ 2 Ziffer 3, 14, 15, 16 Ziffer 4, 17 Ziffer 4, 
18 Abs. 2, 19 Abs. 2 und 24 Abs. 1 Ziffer 4. 

Damit wird der bisherige Satz 2 Satz 3. Ich darf 
dem Herrn Präsidenten den Antrag* übergeben. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Dann ist die allgemeine Aus-
sprache geschlossen. 

Ich rufe zunächst auf Art. I und II. Dazu liegen 
Änderungsanträge nicht vor. 

Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand 
zu heben. — Das ist zweifellos die Mehrheit; ange-
nommen. 

Nun Art. III. Dazu liegt der soeben von Herrn 
Abgeordneten Seuffert vorgetragene Änderungs-
antrag vor. Ich brauche ihn wohl nicht noch einmal 
zu verlesen. — Das Wort wird nicht weiter ge-
wünscht. 
Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejeni-

gen, die dem Änderungsantrag zustimmen wollen, 
die Hand zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Der Änderungsantrag ist ein-
stimmig angenommen. 

Ich bitte dann diejenigen, die Art. III mit der 
soeben beschlossenen Änderung annehmen wollen, 
die Hand zu heben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Gegen einige Stimmen angenommen. 

Ich rufe nun auf Art.-  IV und V, Einleitung und 
Überschrift. Auch dazu liegen Änderungsanträge 
nicht vor. 
Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu 

heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Gegen die Stimmen der KPD angenom-
men. 

*) Umdruck Nr. 775 

Ich bitte dann diejenigen, die dem Gesetz als 
Ganzem zustimmen, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das Ge-
setz ist gegen die Stimmen der KPD angenommen. 
Damit ist der Punkt der Tagesordnung erledigt. 
Meine Damen und Herren, wir hatten vorhin 

den Punkt 1, 
a) Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 

betreffend Mißbilligung von Äußerungen des 
Bundesministers der Justiz (Nr. 3897 der 
Drucksachen), 

b) Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Mißbilligung von Äußerungen des 
Bundesministers der Justiz Dr. Dehler über 
das Bundesverfassungsgericht (Nr. 3974 der 
Drucksachen), 

zurückgestellt. Ich habe veranlaßt, daß der Herr 
Bundesjustizminister benachrichtigt wurde. Mir ist 
mitgeteilt worden, daß er nicht erreichbar ist. 

(Lachen links. — Abg. Dr. Menzel: Er 
drückt sich wohl?! Der hat Angst gekriegt!) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Minister hat eine große 
Zahl von Stunden hier gewartet, 

(Abg. Dr. Laforet: Sehr richtig!) 
um den Ablauf des ersten Punktes der heutigen 
Tagesordnung zu erleben. Er pflegt sich solchen 
Erlebnissen nicht zu entziehen. Ich könnte eher in 
vorgerückter Stunde darüber philosophieren, ob 
er sich vielleicht gelegentlich dem Umgekehrten 
aussetzt. Ich bin in der unangenehmen Lage, das 
bestätigen zu müssen, was der Herr Präsident schon 
gesagt hat, daß nämlich der Herr Minister heute 
abend einer seit langem vorgesehenen Verpflich-
tung außerhalb Bonns gefolgt ist. Ich bitte daher, 
diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen 

(Abg. Dr. Menzel: Der französische Kom

-

missar wichtiger als der Deutsche Bundes

-
tag!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Mellies. 

Meines (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, der heutige Tag zeigt so recht, wohin un-
sere parlamentarische Demokratie allmählich 
kommt. 

(Oho-Rufe rechts und in der Mitte.) 

Wir haben hier erst das arrogante Auftreten des 
Vertreters des Bundesfinanzministeriums gehabt, 

(lebhafte Zurufe von den Regierungs

-

parteien) 

jetzt wird uns mitgeteilt, daß der Bundesjustiz-
minister nicht zur Stelle ist. Der Bundesjustiz-
minister  hatte ja wohl die Möglichkeit, sich über 
die Geschäftslage des Hauses zeitig genug zu unter-
richten. Oder sollte er vielleicht nicht in der Lage 
gewesen sein, festzustellen, daß wir heule zu-
nächst das Vertriebenengesetz noch weiter zu be-
handeln hatten?! Er ist dann offenbar aus dem 
Hause gegangen, ohne dem Präsidenten mitzutei-
len, daß er das Haus verlassen wird. Wahrschein-
lich ist ihm eine gesellschaftliche Veranstaltung 
heute abend wichtiger als die Arbeit hier im Par-
lament. 

(Sehr richtig! bei der SPD. — Zurufe rechts: 
Eine Unterstellung!) 
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(Mellies) 

— Sie wissen ja ganz genau, wo der Herr Bundes-
justizminister ist; ich weiß es auch. 

(Zuruf von der SPD: Bei den Franzosen!) 

Wenn er eine wirklich dringende Verpflichtung ge-
habt hätte, wäre es wohl auch seine Pflicht gewesen, 
sich an den Präsidenten zu wenden und ihn zu 
bitten, dem Hause mitzuteilen, welche Veranstal-
tung ihn abhielt. Wir werden selbstverständlich 
bei der Debatte in der nächsten Woche darauf zu-
rückkommen. 

Es bedurfte des Antrags von Herrn Wellhausen 
nicht, den Punkt von der Tagesordnung abzu-
setzen. Es ist selbstverständlich, daß über einen 
solchen Antrag nicht verhandelt werden kann, 
wenn der zuständige Minister nicht im Hause ist. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Menzel: 
Angst hat er!) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Strauß. 

Strauß (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe nur wenig dazu zu sagen. 
Kollege Mellies, wenn Sie Ihre Anträge betreffend 
Mißbilligung der Äußerungen und des Verhaltens 
des Herrn Bundesjustizministers als parlamenta-
rische Arbeit bezeichnen, dann haben Sie eine 
reichlich anspruchsvolle Meinung über Ihre eigenen 
Anträge. 

(Beifall in der Mitte und rechts. — Zurufe 
von der SPD: Unverschämt! — Frechheit! — 
Weitere Zurufe links. — Erneuter Beifall in 
der Mitte und rechts. — Abg. Schröter 
[Berlin]:  Sie sind ein schöner Parlamen

-

tarier! — Abg. Renner: Ist das Geschäfts

-

ordnungsdebatte? — Weitere Zurufe.) 

— Ich kann warten. 

(Abg. Dr. Menzel: Es ist wie bei Hitler! — 
Abg. Renner: Was der Strauß darunter ver

-steht, das ist Demokratie!) 

Ich glaube, Herr Kollege Mellies, wir können 
nicht ohne weiteres unterstellen, wie Sie es getan 
haben, daß der Herr Bundesjustizminister Dr. 
Dehler offensichtlich eine gesellschaftliche Ver-
anstaltung der Arbeit hier im Parlamente vor-
gezogen habe. 

(Abg. Renner: Wo ist er denn? — Zuruf 
von der SPD: Wo ist er denn? Das gehört 
dazu! — Weitere lebhafte Zurufe links.) 

Wir haben selbst heute erlebt, daß die Erledigung 
der Tagesordnung von gestern, während deren Be-
handlung der Herr Bundesjustizminister anwesend 
war, den ganzen Tag in Anspruch genommen hat. 
Die Anträge sind so lange nicht behandelt worden 
— auf Grund einer Übereinstimmung im Ältesten-
rat —, sie sind einmal hier im Plenum abgesetzt 
worden, so daß wir in Gottes Namen auch die 
nächste Woche abwarten können, um sie hier zu 
behandeln. 

Ich darf aber hier im Namen der Fraktion der 
CDU/CSU — ich glaube, auch im Namen der Frak-
tionen der FDP und der DP — erklären, daß wir 
die Äußerungen des Kollegen Mellies, die eine 
Zurechtweisung des Herrn Staatssekretärs Hart-
mann wegen angeblich arroganten Benehmens 
bedeuten, mit aller Energie zurückweisen müssen. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien. — Zuruf von der SPD: Das müssen 

Sie Dehler sagen! — Abg. Mellies: Sie wissen 
ja, was Herr Lukaschek vorher gesagt hat!) 

Ich glaube, wenn Sie auf der einen Seite diese Vor-
würfe gegen Herrn Minister Dehler erheben, dann 
sollten Sie auf der anderen Seite um so korrekter 
in Ihren Äußerungen über Mitglieder der Regie-
rung sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
Es ist ja nicht so, daß wir vielleicht ein anderes 
Sauberkeits- oder Korrektheitsempfinden als Sie 
haben, Herr Kollege Mellies. 

(Abg. Mellies: Beweisen Sie es doch! — 
Weitere lebhafte Zurufe von der SPD 

und der KPD.) 
Wenn Herr Staatssekretär Hartmann oder ein an-
derer Staatssekretär oder ein Regierungsmitglied 
den auch für ein Kabinettsmitglied in diesem 
Hause angemessenen Ton nicht einhielte, würden 
auch wir uns zur Wehr setzen. 

(Zurufe von der SPD: Au, au! — 
Weitere Zurufe links.) 

Aber Ihre Äußerungen, Herr Kollege Mellies, 
standen auf schlechten Füßen, weil sie auf Ärger 
und Zorn aufgebaut waren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Meine Damen und 
Herren, damit ist diese Geschäftsordnungsdebatte 
beendet. Da die Möglichkeit nicht besteht, den 
Herrn Bundesjustizminister zu benachrichtigen, daß 
dieser Punkt wider Erwarten noch drangekommen 
ist, kann man wohl zunächst von seiner Behand-
lung absehen. 

Ich rufe unter diesen Umständen den Punkt 5 
der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über das Abkommen vom 
19. Juli 1952 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die Wiederherstellung 
gewerblicher Schutzrechte (Nr. 3982 der 
Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Pa

-

tentrecht und gewerblichen Rechtsschutz 
(16. Ausschuß) (Nr. 4075 der Drucksachen). 

(Erste Beratung: 246. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat Herr Abge-
ordneter Hoogen. 

Hoogen (CDU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Schweizerische Eid-
genossenschaft hatte im Februar 1945 im Zuge der 
Vereinbarung von Zahlungsabkommen das deut-
sche Vermögen in der Schweiz einer Sperre unter-
worfen. Im Mai 1946 verpflichtete die Schweiz sich 
durch das sogenannte Washingtoner Abkommen, das 
deutsche Vermögen in der Schweiz zu liquidieren. Als 
deutsches Vermögen im Sinne dieses Abkommens 
galten auch die gewerblichen Schutzrechte, die 
Patentrechte, der Gebrauchsmusterschutz, das Wa-
renzeichenrecht, die Fabrikmarken und ähnliches. 
Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr 

Verhandlungen mit der Schweiz aufgenommen, um 
das Washingtoner Abkommen abzulösen. Das Er-
gebnis dieser Verhandlungen waren die drei Ab-
kommen zwischen der Bundesrepublik und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, die bereits am 
4. Februar dieses Jahres die Zustimmung des 
Hohen Hauses gefunden haben. 
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(Hoogen)  
In engem Zusammenhang mit dem ersten dieser  

drei Abkommen steht das am 19. Juli des ver-
gangenen Jahres zwischen der Bundesrepublik und  
der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlos-
sene Abkommen über die Wiederherstellung ge-
werblicher Schutzrechte, zu dem gemäß dem vor-
liegenden Gesetzentwurf Ihre Zustimmung erbeten  
wird.  

Durch das Abkommen vom 26. August des ver-
gangenen Jahres war bereits der Fortbestand sol-
cher deutschen Schutzrechte und Schutzrechtsan-
meldungen geregelt, die noch in Wirksamkeit sind.  
Diese werden mit dem Inkrafttreten des Ab-
kommens vom August des vergangenen Jahres von  
der Sperre befreit, der sie durch den Beschluß des  
Schweizerischen Bundesrats im Februar 1945 unter-
worfen waren. Dagegen ist in dem Abkommen vom  
26. August des vergangenen Jahres keine Regelung  
über die Wiederherstellung bereits erloschener  
Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen ge-
troffen. Mit dem Ihnen jetzt vorliegenden Ab-
kommen sollen auch diese nachteiligen Rechtsfolgen  
soweit als möglich beseitigt werden, damit die  
letzten Kriegs- und Nachkriegsfolgen auf dem Ge

-

biet des gewerblichen Rechtsschutzes zwischen der 
Bundesrepublik und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft beseitigt werden und wieder völlig 
normale Verhältnisse hergestellt werden. 

Zum ersten Male seit dem zweiten Weltkrieg 
wird damit in einem neutralen Staat eine voll-
kommene Restitution deutscher Schutzrechte be-
wirkt. Eine Regelung der erloschenen Schutzrechte 
und Schutzrechtsanmeldungen war notwendig; denn 
in der Zeit von 1945 bis 1948 konnten die Inhaber 
von gewerblichen Schutzrechten in der Schweiz 
diese in der Regel nicht aufrechterhalten, weil die 
erforderlichen Zahlungen und sonstigen Handlun-
gen, die zur Aufrechterhaltung notwendig waren, 
nicht vorgenommen werden konnten. Die Möglich-
keit, Zahlungen an das Ausland zu leisten, war näm-
lich erst im Lauf des Jahres 1948 auf Grund der 
Normalisierung des deutschen Wirtschaftslebens 
und des Wiederaufbaues des deutschen gewerb-
lichen Rechtsschutzes wieder gegeben. In dieser 
Zeit waren jedoch die Fristen zur Wieder-
herstellung erloschener Schutzrechte und zurück-
gewiesener Schutzrechtsanmeldungen, die durch 
die schweizerische Gesetzgebung aus Anlaß des 
Krieges gesetzt worden waren, bereits abgelaufen. 
Infolgedessen konnten die deutschen Rechtsinhaber 
von diesen Vergünstigungen keinen Gebrauch mehr 
machen. Außerdem aber bestand so lange kein In-
teresse an den Rechten, als die Rechtsinhaber auf 
Grund des Fortbestands des Washingtoner Ab-
kommens befürchten mußten, daß ihre wiederher-
gestellten Rechte auf Grund des Abkommens von  
Washington zugunsten der Alliierten liquidiert 
würden. Infolgedessen sind die meisten der in der 
Schweiz vorhanden gewesenen deutschen Schutz-
rechte erloschen. Bestehengeblieben sind lediglich 
die deutschen Schutzrechte in den verhältnismäßig 
seltenen Fällen, in denen die Zahlungen durch ei-
waige Lizenznehmer in der Zwischenzeit geleistet 
worden waren. 

Erst mit der Ablösung des Washingtoner Ab-
kommens und der Aufhebung der Sperre der 
deutschen Vermögen in der Schweiz sind die Vor-
aussetzungen geschaffen, um die deutschen Rechts-
inhaber wieder in ihre Rechtsstellung einzusetzen. 
Diese Einsetzung soll nun durch das vorliegende 
Abkommen verwirklicht werden. Damit beseitigt  

das Ihnen vorliegende Abkommen alle Kriegs- und 
Nachkriegsfolgen auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes im Verhältnis zwischen der Bundes-
republik und der Schweiz und normalisiert in 
vollem Umfang die Beziehungen der beiden Staaten 
auf diesem Gebiet. 

Abschließend darf ich feststellen, daß das Ab-
kommen mit der Bundesrepublik sehr vorteilhaft 
ist und daß die Schweiz durch den Abschluß dieses 
Abkommens in dankenswerter und verständnis-
voller Weise der deutschen Lage Rechnung getragen 
hat. Der Ausschuß schlägt Ihnen daher die An-
nahme des Zustimmungsgesetzes zu diesem Ab-
kommen vor. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. Eine Aussprache ist nicht vorge-
sehen. Ich rufe auf Art. I bis IV, Einleitung und 
Überschrift und bitte die, die zustimmen, die Hand 
zu heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

(Abg Gundelach Enthaltungen!)  

— Sie müssen schneller reagieren, damit ich das  
sehe.  

(Abg. Gundelach: Ich habe mich sofort ge

-

meldet; Sie hatten noch nicht ausgesprochen!)  

Damit ist die zweite Beratung beendet.  

Ich rufe auf zur  
dritten Beratung.  

Eine allgemeine Aussprache ist nicht gewünscht  
Ich rufe auf die Artikel I bis IV, Einleitung und  
Überschrift und bitte diejenigen, die zustimmen,  
die Hand zu heben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Bei einigen Enthaltungen mit überwiegen-
der Mehrheit angenommen. Damit ist das Gesetz  
in dritter Beratung verabschiedet.  

Ich rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf:  

Erste Beratung des von den Abgeordneten  
Wirths, Dr. Schäfer und Fraktion der FDP  
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur  
Ordnung des Architektenberufes (Architek-
tengesetz) (Nr. 4044 der Drucksachen).  

Das Wort zur Begründung ist nicht gewünscht.  
Ich darf dem Hause die Überweisung des Entwurfs  
an den Ausschuß für Wiederaufbau und Woh-
nungswesen vorschlagen.  

(Abg. Dr. Laforet: Rechtsausschuß!)  

— Das Gesetz wird auch an den Rechtsausschuß  
überwiesen. Federführend soll der Ausschuß für  
Wiederaufbau und Wohnungswesen sein, mitbetei-
ligt der Rechtsausschuß. Ich nehme die Zustim-
mung des Hauses an.  

Ich rufe dann Punkt 7 der Tagesordnung auf:  

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD  
betreffend Mißstände bei  Großbaustellen  

(Nr. 4037 der Drucksachen).  

Dafür schlägt der Ältestenrat eine Begründungs-
zeit von 10 und eine Debattenzeit von 60 Minuten  
vor.  

Das Wort hat der Abgeordnete Berlin.  

Berlin (SPD), Antragsteller: Herr Präsident!  
Meine Damen und Herren! In der immerhin schon  
vorgerückten Stunde dieses Abends möchte ich die  
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(Berlin)  
Aufmerksamkeit des Parlaments einmal auf eine 
Kategorie von Menschen richten, die in dem ge-
samten Aufbauwerk der Bundesrepublik einge-
spannt ist. Es ist jener Kreis der in der Bundes-
republik tätigen Bauarbeiter, die überall am 
Werke sind, um aus den Trümmern von gestern 
und heute wieder etwas zu erstellen. 

Wenn wir in den Städten in vielen Fällen das 
große Interesse der Bevölkerung an den Baustellen 
feststellen, dann vergessen wir in der Regel, was 
mit dieser Arbeit verbunden ist. Die Technik, die 
im Baugewerbe angewandt wird, erfordert von 
all den Tätigen eine außerordentliche Härte. Wenn 
wir das Bauen in der Gesamtheit als eine Gemein-
schaftsaufgabe betrachten, dann müssen wir auch 
größten Wert darauf legen, daß der Bauarbeiter 
in seinem Schaffen den Schutz erhält, den er ge-
braucht. 

Wir haben aber in den letzten Jahren in zu-
nehmendem Maße Mißstände feststellen müssen, 
die nicht länger bestehenbleiben können. Wir 
haben diese Erscheinungen nicht in erster Linie 
beim Kleinwohnungsbau, sondern bei den Groß-
baustellen in der Bundesrepublik. Wir müssen 
klar erkennen, daß hier mit den gesetzlichen Mit-
teln eine Änderung geschaffen werden muß. Diese 
Mißstände finden sich in erster Linie bei den 
Unterkünften derjenigen Bauarbeiter, die ihren 
Wohnsitz weitab von der Baustelle haben. Die 
Unterkünfte auf diesen Großbaustellen sind in den 
meisten Fällen nichts weiter als Bretterbuden, in 
die es hineinregnet. Wir haben darüber hinaus 
Unterkünfte in Rohbauten kennengelernt, ohne 
Holzfußböden auf dem Beton, ohne Fenster, ohne 
Beleuchtung, ohne die Möglichkeit der notwendi-
gen Sauberhaltung. Weiterhin haben wir Schlaf-
stätten kennengelernt, die vollkommen unzuläng-
lich sind; Waschgelegenheiten waren kaum vor-
handen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
die Bauarbeiter in stärkstem Maße der Witterung 
ausgesetzt sind, liegt gerade hier ein besonderer 
Mißstand vor. Schließlich haben wir in der Regel 
mangelhafte Aufenthaltsräume vorgefunden. 

Diese Zustände können nicht im Interesse des 
Auftraggebers des Bauarbeiters und auch nicht 
im Interesse des Unternehmers liegen, weil hier 
Folgen entstehen, die keinem zum Nutzen ge-
reichen. Deshalb müssen die Ursachen beseitigt 
werden. Die mangelhaften Zustände führen zu 
einem Zigeunerleben der Bauarbeiter und weiter-
hin zu einem Abfallen der Leistung, das vom 
Unternehmer in keinem Falle bejaht wird. Aus 
dieser Entwicklung ergibt sich ein Hang zur Ober-
arbeit dadurch, daß der Begriff der Freizeit bei 
den Bauarbeitern auf diesen Großbaustellen über-
haupt nicht mehr bekannt ist. Die Folge ist 
schließlich eine frühe Invalidität wegen häufiger 
schwerer Erkrankungen dieser Bauarbeiter. 

Ich möchte zu den Beispielen, die ich erwähnt 
habe, bemerken, daß sie sich in allererster Linie 
auf die Großbaustellen der Besatzungsmacht be-
ziehen. Neben einer Baustelle im Raum Köln, 
Spich bei Troisdorf, sind es vor allem Baustellen 
im rheinpfälzischen Raum, in Baumholder, Kai-
serslautern, Trier. Die Mißstände sind auf die 
Nichtbeachtung gesetzlicher Bestimmungen zurück-
zuführen; sie müssen beseitigt werden. Die Ver-
dingungsordnung für das Baugewerbe könnte hier 
einen Wandel schaffen. Die Voraussetzung ist 
aber, daß sie in den entscheidenden Punkten Beach-
tung findet. Vor allen Dingen spielt die  Termin

-

stellung für die Vorbereitung und Durchführung ' 
der Bauten eine Rolle. Es ist das selbstverständ-
liche Bestreben eines jeden Unternehmers, den 
Auftrag zu bekommen. Beim Wettbewerb ist nicht 
nur der Preis, sondern auch die Kürze des Ter-
mins von Bedeutung. Die Ausarbeitung und das 
Einreichen von Angeboten, die Baustellenvorberei-
tung und Baudurchführung hängen damit engstens 
zusammen. Die Folgen sind: keine gute Kalkula-
tion, zu niedrige Preise, die Gefahr eines Kon-
kurses, die Entstehung von Lohngeldschulden in 
größtem Umfange. So kommt der Bauarbeiter nicht 
zu seinem Recht. 

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die un-
geheure Steigerung der Unfälle im Baugewerbe 
infolge dieser Mißstände. Es ist nicht uninteressant, 
daß die Zahl der Unfälle vom Jahre 1948, als wir 
allerdings solche Großbaustellen noch nicht in dem 
gleichen Umfang gehabt haben, von 22 412 auf 
39 348 im Jahre 1951 gestiegen ist. 

Ich meine also, daß dem Antrag meiner Fraktion 
ein berechtigtes Anliegen zugrunde liegt, daß alle, 
die ich genannt habe, angeht. Die VOB ist der 
Schlüssel für die Behebung grober Mißstände. 

Ich will hier nicht auf Einzelheiten eingehen, 
darf aber daran erinnern, daß sich schon in den 
vergangenen Jahren verschiedene Ministerien 
darum bemüht haben, einen Einfluß auszuüben 
und die in Frage kommenden Stellen auf die Ein-
haltung der Bestimmungen hinzuweisen. Der Er-
folg ist aber nicht in dem notwendigen Umfang 
eingetreten. 

(Präsident Dr. Ehlers übernimmt 
wieder den Vorsitz.) 

Die Bauindustrie in der Bundesrepublik stimmt 
mit dem Bestreben meiner Fraktion überein, von 
der Bundesregierung wirksame Maßnahmen zu 
verlangen. Sie weiß, daß es hier um die Grund-
lagen für einen ordentlichen Wettbewerb, um die 
Ausschaltung der Gefahr weiterer Konkurse und 
um die bessere Gestaltung der Lage der gesamten 
Bauarbeiterschaft geht. 

In Verbindung damit steht die Frage der 
Vermittlung von Arbeitskräften von außerhalb. 
Sie bedarf dringend einer korrekten Regelung. 
Wir haben dieses Problem in Ziffer 5 unseres An-
trages angesprochen. Die Arbeitsämter dürften 
nicht früher Arbeitskräfte von auswärts vermit-
teln, bevor nicht die Gewähr für eine ordnungs-
mäßige Unterbringung besteht. 
Ich möchte deshalb an Sie, meine Damen und 

Herren, appellieren, daß neben der Aufbauarbeit, 
die wir hier im Hause auf dem Gebiete der gesetz-
geberischen Arbeit zu leisten uns bemühen, auch 
jene Millionenzahl der Bauarbeiter nicht vergessen 
werden darf, die unter härtesten Umständen Tag 
für Tag mit ihrer Hände Arbeit dafür sorgen, daß 
für viele Menschen endlich wieder ein Dach über 
dem Kopf geschaffen wird. Es geht bei diesem 
unseren Antrag um den Menschen und um diese 
Gruppe; ihnen die mögliche Hilfe und den not-
wendigen Schutz zu gewähren, ist unser Anliegen. 
Ich bitte Sie im Namen meiner Fraktion, diesem 
unserem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
die Aussprache findet im Rahmen der vereinbarten 
Redezeit von 60 Minuten statt. Das Wort hat Herr 
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Abgeordneter Niebergall. — Vorher noch — ich 
bitte um Entschuldigung, Herr Abgeordneter 
Niebergall — der Herr Minister für Wohnungs-
bau. 

Neumayer, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich kann nur zu einigen der von dem 
Herrn Kollegen angeschnittenen Fragen heute Stel-
lung nehmen, da die Frage der Betreuung der Bau-
arbeiter nicht in mein eigentliches Ressort fällt. 
Aber ich darf namens der Bundesregierung doch 
die Erklärung abgeben, daß die Sorge für die Bau-
arbeiter auch unsere Sorge ist und daß wir alles 
tun werden, um die Mißstände abzustellen. 

(Abg. Renner: Ja, das merkt man!) 

Nun möchte ich kurz zu den angeregten Fragen 
wegen der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
Stellung nehmen. Die Neufassung der Teile A und 
B dieser Verdingungsordnung ist endgültig be-
schlossen worden. Es ist nunmehr seitens des Bun-
desministeriums für den Wohnungsbau vorgesehen, 
in die Richtlinien für den Einsatz der öffentlichen 
Mittel im Sozialen Wohnungsbau die Bestimmung 
aufzunehmen, daß die Gewährung öffentlicher Mit-
tel davon abhängig gemacht wird, daß bei der Aus-
schreibung und Vergabe von Bauleistungen die 
VOB in der Fassung von 1952 zugrunde gelegt 
wird. Die für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungs-
wesen zuständigen Minister und Senatoren der 
Länder sind bereits gebeten worden, ihre nach-
geordneten Behörden anzuweisen, nach diesen Be-
stimmungen zu verfahren. Da auch die übrigen 
Bundesressorts, soweit sie Bauaufträge vergeben 
oder durch nachgeordnete Behörden ausschreiben 
und vergeben lassen, entsprechend verfahren wer-
den, darf angenommen werden, daß etwa im Früh-
jahr dieses Jahres allgemein die Vergabe von Bau-
aufträgen, insbesondere von Bauten der öffent-
lichen Hand, nach den Bestimmungen der VOB er-
folgen wird. 

Nun ist mir natürlich bekannt, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, daß gerade bei den 
Großbauten, die im pfälzischen Raum und auch 
anderwärts von den Militärbehörden durchgeführt 
worden sind, diese VOB nicht angewandt wird oder 
jedenfalls nicht in dem Maße angewandt worden 
ist, wie wir dies wünschen. Wir haben nicht die 
Möglichkeit, dies im Augenblick durchzusetzen. 
Aber ich möchte doch ergänzend darauf hinweisen, 
daß in Art. 104 § 6 des Europäischen Verteidigungs-
vertrages 

(Abg. Renner: Haha!) 

vorgesehen ist, daß Beschaffungsverträge mit Lie-
feranten in den einzelnen Staaten oder Bauaufträge 
grundsätzlich dem Recht des Staates unterliegen 
sollen, dessen Angehöriger der Lieferant oder Bau-
unternehmer ist. 

(Abg. Renner: Da sind wir ja fein heraus!) 

Es darf also auch hier damit gerechnet werden, 
daß Bauleistungen, die im Rahmen des Verteidi-
gungsvertrages durch deutsche Firmen in Deutsch-
land ausgeführt werden, nach der VOB vergeben 
werden. Ich glaube, damit ist dieses Anliegen, das 
die Sozialdemokratische Partei hier besonders her-
vorgehoben hat, wohl für die Zukunft — noch 
nicht im Augenblick, aber für die Zukunft — nach 
Annahme des EVG-Vertrages sichergestellt. 

Ich möchte weiter noch bemerken, meine Damen 
und Herren, daß Überarbeit vielfach dadurch her-

vorgerufen wird, daß teilweise die Planung nicht 
bis ins einzelne durchgeführt worden ist und daß 
z. B. die zu errichtenden Bauvorhaben vielfach 
unter einem gewissen Zeitdruck stehen. Vom Bun-
desministerium für Wohnungsbau ist in vielfachen 
Besprechungen und Verhandlungen mit den für 
die Durchführung verantwortlichen Ländermini-
sterien und Bauträgern immer wieder darauf hin-
gewiesen worden, daß eine bis ins einzelne gehende 
Planung zu einem großen Teil dazu beitragen kann, 
daß bei der praktischen Durchführung der Bauvor-
haben Mehr- und Überarbeit auf ein erträgliches 
Maß beschränkt werden kann. Sofern bei einem 
Bauvorhaben aus zwingenden Gründen in mehre-
ren Schichten gearbeitet wird, kann hiergegen 
nichts eingewandt werden. 

Meine Damen und Herren, es ist dies die Beant-
wortung der seitens der Sozialdemokratischen Par-
tei unter Ziffer 1 und Ziffer 3 angeschnittenen 
Fragen. Die anderen Fragen betreffen nicht mein 
Ressort; ich bin daher im Augenblick nicht in der 
Lage, eingehend dazu Stellung zu nehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Niebergall. 

Niebergall (KPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Was der Herr Kollege Berlin hier 
hinsichtlich der Lage der Bauarbeiter bei den Be-
satzungsmächten gesagt hat, trifft voll und ganz 
zu. Ich möchte mich mit Kaiserslautern beschäfti-
gen. Kaiserslautern ist nicht nur Kriegs- und 
Heereslager, sondern deshalb auch Herd der Kor-
ruption im Großmaßstab. Im Volksmund sagt man 
heute zu Kaiserslautern Kleinchicago, und dort 
gibt es mehr Al Capones, als es dereinst in Amerika 
gab und gegenwärtig noch gibt. 

Vor längerer Zeit kam nach Kaiserslautern ein 
gewisser Herr Bowens aus Frankreich. Dort hatte 
er ähnliche Aufträge wie in Kaiserslautern bei den 
Besatzungsbauten. Ohne in Frankreich einen Fin-
ger krumm zu machen, hat dieser Mann sich an 
Schmiergeldern dort 5 Millionen DM ergaunert und 
die mit ins Geschäft nach Kaiserslautern gebracht. 
In Kaiserslautern hat man dann ein Büro gegrün-
det mit dem schlichten Namen „Ingenieur- und 
Architekturbüro", mit dem Sitz Kaiserslautern, 
Bahnhofstr. 26. D as  Büro nahm die Aufträge der 
amerikanischen Armeeverwaltung entgegen. Das 
Büro war in der Richtung außerordentlich begün-
stigt, weil der Leiter mit einem amerikanischen 
General verschwägert ist. Er wußte also ganz 
genau, was in Kaiserslautern vergeben wird. 

(Zuruf.) 

— Das stimmt; das kann man überprüfen! — Bei 
der Vergebung der Aufträge machte Herr Bowens 
den kleinen Anfangsgewinn von 1 700 000 DM. 
Aber es gab dabei eine Panne. Dieser Mann wurde 
wegen Betrügerei gepackt und vorübergehend hin-
ter Schloß und Riegel gesetzt. Das Büro in Kaisers-
lautern nahm diesen Zwischenfall gar nicht ernst. 
Es erschien auf dem Plan ein gewisser Mr. Harms. 
Er übernahm das Geschäft und verstand es noch 
viel besser als sein Freund Bowens, auf Kosten 
der deutschen Steuerzahler Gelder einzuheimsen. 
An seinen Fingern blieben nur Beträge mit sechs-
stelligen Ziffern hängen. Für 12 Millionen Mark 
wurden Projekte vergeben. Dafür hat dieser Mann 
660 000 DM Schmiergeld bezogen. 
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Wie geht das zu? Diese Baugenossenschaft hat 

einen Ringverein mit deutschen Unternehmern ge-
schlossen, so wie wir den alten Berliner Ringverein 
kennen. Sobald ein Projekt vergeben wurde, hat 
man den Ringverein zusammengeholt, und dann 
mußte einer, der an der Reihe war, das billigste 
Angebot einreichen. Allerdings, die Schmiergelder 
waren miteinbezogen. Man hat ihm den Auftrag 
zugeschanzt, und das Geld ist natürlich in die Kasse 
des Büros des Herrn Harms und auch anderer Leute 
geflossen. Deshalb ist es ein Verbrechen, wenn ein 
amerikanischer General sich hinstellt — denn das 
ist das Ergebnis deutscher Untersuchungen — und 
sagt: „Das stimmt alles nicht, es waren ja nur 
kleine Summen." Die Korruption in Kaiserslautern 
und diese ergaunerten Hunderttausende an 
Schmiergeldern sind Tatsachen. 

Dabei leben die Arbeiter und Angestellten dort 
unter den schlechtesten Bedingungen. Ich bitte Sie, 
einmal dorthin zu gehen und zu sehen, wie diese 
Arbeiter leben. Hinzu kommt, daß es kein Einzel-
fall ist, daß deutsche Unternehmer plötzlich ab-
hauen und den Arbeitslohn ihrer Arbeiter mitneh-
men. Gegenwärtig haben wir das Beispiel, daß 
einer weggegangen ist und die Summe von 60 000 
DM mitgenommen hat. 

(Abg. Strauß: So wie man's drüben bei den 
Sowjets systematisch macht!) 

— Nein! Ich will Ihnen eine Antwort darauf geben: 
„Bei uns" in der DDR bringt man solche Leute hin-
ter Schloß und Riegel. Kaiserslautern demonstriert 
den Generalvertrag im großen. 

(Zustimmung bei der KPD.) 

50 Jahre Besatzung, — stellen Sie sich einmal die-
ses Geschäft für diese Leute vor! 

Deshalb sind wir der Meinung: Schluß mit dieser 
Korruption auf deutschem Boden! Die Herren sol-
len sich nach Texas begeben, nach Arizona, die 
Gangster nach Chicago. Wir haben genug von die-
ser Sorte. 

(Abg. Strauß: Ulbricht nach Moskau!) 

Die Bauten soll man anlegen für den Frieden, 
einen wirklichen Arbeiterschutz einführen 

(Abg. Strauß: Wie in Aue!) 

und damit dem Arbeiter helfen. Das ist das Ent-
scheidende. 

(Abg. Strauß: Wie im Uranbergbau!) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Pfender. 

Pfender (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wer die Verhältnisse auf den Groß-
baustellen kennt und sie überprüft hat, wird die 
Berechtigung des Antrags anerkennen müssen. 
Herr Kollege Berlin hat in seiner Begründung 
nicht das alles noch angeführt, was an Miß-
ständen festgestellt worden ist. Eine ganze Reihe 
weiterer Mißstände könnten tatsächlich zur Be-
gründung dieses Antrags angeführt werden. Ich 
werde es wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht 
tun, sondern nur auf die verhängnisvollen Folgen 
dieser Mißstände auf den Großbaustellen hin-
weisen. 

Es stehen mir keine Zahlen zur Verfügung, in-
wieweit die Krankheitsfälle zunehmen. Es stehen 
mir keine Zahlen zur Verfügung, inwieweit vor-

zeitige Invalidität eintritt. Aber es ist ganz klar, 
daß durch den Wegfall jeder Arbeitszeitbeschrän-
kung, durch Arbeitszeiten von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang und durch das Fehlen ordnungs-
mäßiger Unterkünfte für die Arbeiter, in denen sie 
vielfach nicht in der Lage sind, ihre naß gewor-
dene Arbeitskleidung zu trocknen, die Krankheits-
fälle in besonderem Maße zunehmen. Vorzeitige 
Invalidität ist die Folge davon. 

Ich möchte nur einige Zahlen anführen, um die 
Auswirkungen mit aller Deutlichkeit zu zeigen. 
Laut einem Bericht der Wuppertaler Bauunfall-
berufsgenossenschaft betrugen die Entschädigungs-
ausgaben für Unfälle im Jahre 1948 6,9 Millionen, 
1949 8,9 Millionen, 1950 11,7 Millionen, 1951 13,5 
Millionen. Sie sind also in einem Zeitraum von 
vier Jahren um das Doppelte gestiegen. Es wurden 
neue Unfälle gemeldet 1948: 22 000, 1951 waren 
es bereits 39 000. Sie werden vielleicht sagen, die 
vorher genannten Zahlen besagten nichts, weil die 
Beschäftigtenzahl nicht angegeben sei. Ich werde 
das aber nachholen. Wir haben 1948 auf 1000 Ar-
beitende 85 Unfälle gehabt, 1949: 95, 1950: 111 
und 1951: 106. Man sieht also doch, daß eben durch 
Außerachtlassung der Unfallverhütungsvorschrif-
ten und durch die überlange Arbeitszeit auf den 
Baustellen die Unglücksfälle rapide in die Höhe 
gingen. 

Hier muß alles Notwendige getan werden. Nur 
eines scheint mir zu betonen wichtig: daß die be-
teiligten Stellen durch den Zeitdruck, unter dem 
sie stehen, und infolge der kurzen Termine, die 
ihnen gestellt werden, nicht in der Lage sind, die 
ergangenen Vorschriften einzuhalten. Ich darf eine 
Gegenüberstellung bringen: Der Bundesarbeits-
minister hat mit Erlaß vom 7. Juni 1951 die 
Länderarbeitsminister gebeten, bei der Geneh-
migung der Mehrarbeit sehr vorsichtig zu sein und 
Sonntagsarbeit möglichst überhaupt nicht zu ge-
nehmigen. Demgegenüber hat eine staatliche Bau-
aufsichtsstelle, und zwar das Sonderbauamt Baum-
holder, am 27. Oktober 1952 an die beteiligten Fir-
men folgendes Schreiben herausgegeben: Die Ihnen 
am Bau Sowieso übertragenen Arbeiten sind am 
Soundsovielten zu beginnen und bis zu dem und 
dem Tage fertigzustellen. 

Der Arbeitseinsatz ist so stark zu wählen, daß 
die Arbeiten unbedingt zu dem verlangten 
Termin fertiggestellt sind. Sie haben durch-
gehende Arbeitszeit anzuordnen. An Sonn- und 
Feiertagen ist ebenfalls zu arbeiten. 

(Hört! Hört! links.) 

Sollte die SVB als behördliche Aufsichtsstelle 
die Überzeugung haben, daß Sie nicht termin-
gemäß fertig werden, so wird ohne weitere 
Benachrichtigung auf Grund der Ziffer 6 der 
besonderen Vorbemerkungen eine andere 
Firma eingesetzt. Die entstehenden Kosten 
gehen zu Ihren Lasten. 

(Hört! Hört! links.) 

Hieraus geht doch deutlich hervor, daß an diesen 
Baustellen irgend etwas nicht richtig ist und daß 
etwas getan werden muß. Ich bin der Auffassung, 
daß der Antrag sehr ernsthaft nach der Richtung 
hin zu prüfen ist, ob er nicht noch erweitert wer-
den müßte, und beantrage, ihn federführend dem 
Ausschuß für Arbeit und mitberatend dem Aus-
schuß für Wohnungsbau zu überweisen. 

(Beifall in der Mitte.) 
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Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Günther.  

Günther (CDU): Herr Präsident! Meine Damen  
und Herren! Die Mißstände auf großen Baustellen  
sind in der Hauptsache eine Angelegenheit der Ver-
gabe. Wir haben genug Beispiele dafür, daß  
gerade durch falsche Vergabe Mißstände einge-
treten sind. Es handelt sich dabei nicht nur um  
ein Problem der Gestaltung der sozialen Ver-
hältnisse der Arbeitnehmer, sondern auch um ein  
Problem der mittelständischen Wirtschaft. Daher  
möchte ich vorschlagen, diesen Antrag auch im  
Wirtschaftspolitischen Ausschuß, und zwar in sei-
nem Unterausschuß „Regiebetriebe" zu behandeln,  
in dem ja auch die Anträge der vergangenen  
Jahre beraten werden.  
Die Hauptursache für die Mißstände liegt darin,  

daß die Vergabe durch Generalunternehmer er-
folgt — das ist der Kernpunkt — und daß zum  
andern Firmen beauftragt werden, die nicht in der  
Lage sind, Großbauten durchzuführen. Wir geben  
zu, die größte Schuld ist in dem Umstand zu suchen,  
daß sich bei diesen  Großbaustellen in erster Li nie 
die militärischen Stellen eingeschaltet haben. Auf  
der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von  
Beispielen dafür — es würde zu weit führen, dies  
heute abend zu erläutern —, daß auch deutsche  
Dienststellen Vergaben vorgenommen haben, aus  
denen sich schließlich diese Mißstände ergeben  
haben. Sonntagsarbeit ist weitgehend an der Tages-
ordnung, nicht nur an öffentlichen Bauten. Selbst  
Pfingsten habe ich es in München erlebt, daß an  
dem großen Kaufhof Träger hochgezogen wurden  
und man sich einen Dreck um die Sonntags-
heiligung gekümmert hat. Das ist eine soziale An-
gelegenheit, und auch wir haben die Aufgabe, diese  
Dinge zu beobachten und für Abhilfe zu sorgen,  
weil es uns auch weithin um die Sonntagsheiligung  
geht.  

Was ich aber besonders kritisieren möchte, das  
ist die Vergabe an Generalunternehmer, die nicht  
nur von den militärischen Stellen gefordert, son-
dern in letzter Zeit auch von deutschen Stellen aus  
Mangel an beamteten Kräften befürwortet wird.  
Des weiteren kritisiere ich, daß auch hier im Lande  
Nordrhein Bauten militärischer Art, die aber in  
deutscher Verantwortung liegen, durch General-
unternehmer durchgeführt werden.  

Gegen diese Bestrebungen wollen wir uns wen-
den. Deswegen habe ich die Bitte, diesen Antrag  
auch im Unterausschuß „Regiebetriebe" des Wirt-
schaftsausschusses zu behandeln.  

(Beifall in der Mitte.)  

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Berlin  
als Antragsteller noch zu einem Schlußwort!  

Berlin (SPD), Antragsteller: Herr Präsident!  
Meine Damen und Herren! Ich möchte nicht mehr  
lange diesen Fragen sprechen, sondern nur  
einige Punkte herausgreifen. Herr Abgeordneter  
Günther, ich habe vorhin betont, daß mit dem Ein-
halten der VOB die Möglichkeit gegeben ist, jeden  
ungesunden Wettbewerb zu unterbinden. Ich bin  
mit Ihnen vollkommen einig, daß auch die Klein-
unternehmer im Baugewerbe die Möglichkeit be-
kommen sollen, in der Konkurrenz aufzutreten.  
Das ist nach den von meinen Kollegen geschil-
derten Zuständen heute nicht der Fall. Da bin ich  
mit Ihnen vollkommen einer Meinung.  

Ich möchte aber davor warnen, den Antrag auch  
an den Unterausschuß des Wirtschaftspolitischen  
Ausschusses zu verweisen; denn wir befinden uns  
in einer Zeit, in der die neue Saison anläuft. Wenn  
wir nicht im Ausschuß für Arbeit und im Woh-
nungsbauausschuß schnell zu einer Behandlung  
kommen, dann werden die Voraussetzungen für die  
Frühjahrsarbeit und -vergabe nicht mehr zeitig  
genug gegeben sein. Ich bitte deshalb darum, nur  
die beiden vom Kollegen Pfender genannten Aus-
schüsse mit der Bearbeitung zu bedenken.  

Und ein letztes. Bis heute ist es nicht in nennens-
wertem Umfange gelungen, bei den Besatzungs-
dienststellen die Übertragung der Bauausführung  
auf deutsche Stellen zu erreichen. Wenn das der  
Fall wäre — das sollte schnellstens geschehen, nicht  
nur entsprechend dem Hinweis des Herrn Ministers  
auf die EVG — ,  würden wir manche Mißstände  
schon in diesem kommenden Frühjahr beseitigen  
können. Ich habe die Bitte an die Bundesregierung,  
nach dieser Richtung hin alle Anstrengungen zu  
unternehmen, um die Verlagerung auf deutsche  
Stellen möglichst bald herbeizuführen. Nur damit  
ist, eine schnelle Hilfe möglich.  

Ich möchte daher vorschlagen, unseren Antrag  
lediglich an den Ausschuß für Arbeit und an den  
Ausschuß für Wiederaufbau und Wohnungswesen  
zu überweisen.  

Präsident Dr. Ehlers: Damit ist die Aussprache  
geschlossen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Über die Über-
weisung an den Ausschuß für Arbeit als feder-
führenden Ausschuß besteht offenbar Einmütig-
keit. Die Überweisung an den Ausschuß für  
Wiederaufbau und Wohnungswesen entspricht  
auch der gemeinsamen Überzeugung. Weiterhin  
ist von Herrn Günther Überweisung an den Aus-
schuß für Wirtschaftspolitik beantragt worden.  
Ich bitte die Damen und Herren, die dafür sind,  
eine Hand zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. —  Das letzte ist die Mehrheit; diese Üb er-
weisung ist abgelehnt.  

Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung er-
ledigt.  

Punkt 8 der Tagesordnung:  

Zweite und dritte Beratung des von der  
Fraktion der Bayernpartei eingebrachten  
Entwurfs eines Gesetzes über die Änderung 
der §§ 2 und 4 des Handelsgesetzbuchs  
(Nr. 1868 der Drucksachen);  
Mündlicher Bericht des Ausschusses für  
Rechtswesen und Verfassungsrecht (23. Aus-
schuß) (Nr. 4047 [neu] der Drucksachen).  

(Erste Beratung: 117. Sitzung.)  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. Schatz.  

Die Aussprachezeit für die dritte Beratung be-
trägt nach Vorschlag des Ältestenrats höchstens  
4(1 Minuten  

(Abg. Dr. Laforet: Keine Aussprache!)  

— Es ist ja niemand gezwungen, davon Gebrauch  
zu machen.  

(Heiterkeit.)  

Das Wort hat der Herr Berichterstatter.  

Dr. Schatz (CSU), Berichterstatter: Der Aus-
schuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht legt  
Ihnen auf Drucksache Nr. 4047 (neu) den Entwurf  
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(Dr. Schatz) 
eines Gesetzes über die Kaufmannseigenschaft von 
Handwerkern vor. Dieses Gesetz wurde durch einen 
Antrag der Bayernpartei auf Drucksache Nr. 1868 
ausgelöst. In diesem Antrag wurde gefordert, die 
§§ 2 und 4 des Handelsgesetzbuchs zu ändern. 
Der Ausschuß hat sich, nachdem das Hohe Haus 
ihm diesen Antrag überwiesen hatte, in mehreren 
Sitzungen mit ihm beschäftigt, ihn überarbeitet, ihn 
mit den Vertretern des Justizministeriums und des 
Wirtschaftsministeriums besprochen, auch die Ver-
treter des Deutschen Industrie- und Handelstages 
und die Vertreter des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks gehört und ist schließlich zu dem 
Ergebnis gekommen, daß der Gesetzentwurf Ihnen 
zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt wer-
den soll. 

Sinn und Zweck des Gesetzes ist die Hereinnahme 
gewisser Handwerksbetriebe in die handelsrecht-
liche Stellung des Kaufmanns. Das aus dem Jahre 
1897 stammende Handelsgesetzbuch hat dem Hand-
werker die rechtliche Stellung eines Vollkaufmanns 
versagt. Der Handwerker konnte weder nach § 1 
kraft Gesetzes, noch nach § 2 kraft Eintragung 
Kaufmann sein. Nach § 4 war ihm sogar jede Mög-
lichkeit genommen — und das war das Diskrimi-
nierende, wie man im Ausschuß gesagt hat —, eine 
Firma zu führen, Handelsbücher zu führen und Pro-
kura zu erteilen. Der Handwerker konnte nach dem 
bisherigen Recht nur Minderkaufmann sein. 

Nun haben aber die fortschreitende Technisie-
rung des Handwerks, die Schaffung neuer Betriebs-
formen im Handwerk, sein kapitalmäßiger Aufbau 
und seine Arbeit am Markt sowie sonstige Krite-
rien die Forderung aufkommen lassen, daß endlich 
auch der Handwerker die Möglichkeit erhält, die 
Stellung des Vollkaufmanns zu bekommen. Maß-
gebende Kommentatoren des Handelsgesetzbuchs, 
wie Baumbach und Gierke, haben schon seit Jahr-
zehnten diese Forderung erhoben. Der Deutsche 
Rechtspflegertag, der Handelsausschuß des Deut-
schen Anwaltstages und viele andere Vertretungen, 
schließlich auch das Handwerk selbst haben diese 
Forderung auf Revision erhoben. Der Ausschuß ist 
demnach mehreren Beratungen gerecht geworden. 

Der Ausschuß hat zwei große Grundsätze auf-
gestellt, erstens den Grundsatz, daß das Recht des 
Vollkaufmanns etwas Einheitliches ist und bleiben 
muß, weiterhin den Grundsatz, daß das Handels-
register ein objektiv klares und ein vollständiges 
Verzeichnis aller Kaufleute sein muß, daß keine 
Aufspaltung eintreten darf, wenn etwa den Hand-
werkern die Volleigenschaft verliehen wird. Auf 
der anderen Seite hat der Ausschuß auch den 
Grundsatz vertreten, daß der Handwerker, der 
Vollkaufmann wird, weiterhin Handwerker bleibt. 
Sein Handwerksbetrieb ist genau so wie bisher 
dem Zunftwesen, wenn wir so sagen wollen, 
unterworfen. Nur seine Betriebsführung unter-
liegt dem Recht des Kaufmanns. 
Die Abgrenzung zwischen Handwerk und indu-

strieller Fertigung mußte auch uns Juristen im 
Rechtsausschuß beschäftigen, um so mehr, als seit 
Jahrzehnten die Rechtsprechung neue Erf order-
nisse gefunden hat, die zum Teil mit dem Text 
des Gesetzes nicht in Einklang zu bringen sind. 
Der § 1 Abs. 2 des Gesetzes haben in Ziffer 2 und 
9 bisher gelautet, daß Handwerksbetriebe Voll-
kaufmannseigenschaft nur haben, soweit sie über 
den Umfang des Handwerks hinausgehen. Das 
Wort „Umfang" wurde bisher fälschlich oft dahin 
gedeutet, daß es ein Größenmerkmal darstelle. In 

Wirklichkeit ist es aber nichts anderes als die 1 
Fassung der Betriebsform; es handelt sich eben 
um die Frage, ob der Betrieb noch Handwerks-
betrieb ist. Wir haben deshalb bei den Beratungen 
gleich die Gelegenheit ergriffen und in § 1 Abs. 2 
Ziffern 2 und 9 eine Änderung des Gesetzes dahin-
gehend eingeführt, daß wir zur Klarstellung ge-
sagt haben: „sofern das Gewerbe nicht hand-
werksmäßig betrieben wird". Das heißt, es kommt 
immer nur darauf an, welche Betriebsform der je-
weilige Handwerksbetrieb hat, nicht auf den Um-
fang, nicht auf das Größenmerkmal. 

Bei § 1 Abs. 2 Ziffer 9 hat sich eine lebhafte und 
langwierige Debatte ergeben. Die Abgeordneten 
Dr. Etzel, Dr. Reismann und ich wollten, daß die 
Druckereien in Zukunft Grundhandelsgeschäfte 
werden, weil die Druckereien nach der ständigen 
Rechtsprechung alle graphischen Betriebe um-
f assen. Diese Meinung wurde aber vom Aus-
schuß nicht geteilt, und unser Antrag wurde mit 
16 gegen 3 Stimmen abgelehnt. Ansonsten aber 
hat der Ausschuß sämtliche Bestimmungen dieses 
Gesetzes einstimmig beschlossen. 

Während also bisher im Handelsgesetzbuch nur 
formelle und keine sachlichen Änderungen ge-
troffen worden sind, sollen die §§ 2 und 4, die wir 
jetzt behandeln müssen, eine materielle Änderung 
erfahren. Wir haben nämlich den Handwerker aus 
der Bestimmung über den Minderkaufmann in 
§ 4 herausgenommen, so daß er in Zukunft ent-
weder Vollkaufmann oder überhaupt kein Kauf-
mann mehr ist. Damit aber der Handwerker nicht 
etwa sagen kann: Diese Herausnahme aus § 4 hilft 
nichts, weil wir ja nicht ein gewerbliches Unter-
nehmen im Sinne des § 2 betreiben, haben wir den 
§ 2 folgendermaßen geändert: 

Ein handwerkliches oder ein sonstiges ge-
werbliches Unternehmen, dessen Gewerbe-
betrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 als 
Handelsgewerbe gilt, das jedoch nach Art und 
Umfang einen in kaufmännischer Weise ein-
gerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, gilt 
als Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetz-
buchs, sofern die Firma des Unternehmens in 
das Handelsregister eingetragen worden ist. 

Der Handwerker kann sogar nach § 14 des 
Handelsgesetzbuchs gezwungen werden, sich ein-
tragen zu lassen. 

Im Zusammenhang damit mußten wir auch die 
entsprechende Bestimmung des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
nämlich den § 126, ändern. Wir mußten im Inter-
esse der Reinhaltung des Firmenrechts von hoch-
tönenden und irreführenden Titeln und Geschäfts-
bezeichnungen dafür sorgen, daß in Zukunft auch 
die Handwerkskammer ein Mitspracherecht bei 
der Eintragung hat. In Zukunft sollen also die 
Handelskammer und die Handwerkskammer hier 
gleichberechtigt mitwirken. 
Nach Art. 3, so haben wir beschlossen, sollen 

dem Handwerker, der Kaufmann wird, nicht er-
höhte Unkosten entstehen. Sie ersehen daraus, wie 
sozial wir gedacht haben. Die Mitgliedschaft in 
der Handwerkskammer selbst haben wir nicht be-
rührt. In Zukunft wird der Handwerker, der Voll-
kaufmann ist, weiterhin in der Handwerkskammer 
bleiben. Wir haben hier eine Fassung gewählt, die 
eine Ergänzung des Landesrechts darstellt und es 
ermöglicht, auf diesem Gebiet auch einmal zu 
einer Vereinheitlichung zu kommen. 
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(Dr. Schatz) 
Art. 4 behandelt die Berlin-Klausel, Art. 5 das 

Inkrafttreten des Gesetzes. 
Wir haben diesem Gesetz, obwohl es nur eine 

Änderung des Handelsgesetzbuches bringt, einen 
eigenen Namen gegeben: „Gesetz über die Kauf-
mannseigenschaft von Handwerkern". Wir 
wollten damit dokumentieren, daß hier der Hand-
werkerschaft etwas geboten wird, was ihr zum 
Segen gereichen soll. 

Das Gesetz wurde mit Ausnahme der vorhin er-
wähnten 16 3-Stimmenverteilung vom Ausschuß 
einstimmig beschlossen. Ich habe Sie namens des 
Ausschusses zu bitten, Ihrerseits dem Gesetz die 
Zustimmung zu geben. 

(Beifall.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Haus hat Ihren Bericht 
mit lebhaftem Interesse zur Kenntnis genommen; 
ich danke Ihnen. 

Ich rufe auf die Artikel 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 
Einleitung und Überschrift. — Keine Wort-
meldungen. 

Ich bitte die Damen und Herren, den auf

-

gerufenen Artikeln, Einleitung und Überschrift 
zuzustimmen wünschen, um ein Handzeichen. — 
Einstimmig angenommen. 

Ich komme zur 

dritten Beratung. 
Wünscht jemand in der allgemeinen Aussprache 

Wort zu nehmen? — Das ist nicht der Fall. — 
Ich schließe die allgemeine Besprechung. Einzel-
beratung entfällt. 
Ich bitte die Damen und Herren, die dem Gesetz 

über die Kaufmannseigenschaft von Handwerkern 
in der Gesamtheit zuzustimmen wünschen, sich zu 
erheben. — Das Gesetz ist in der Schlußabstim-
mung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Punkt 9: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus -
schusses für Geschäftsordnung und Immu

-

nität (3. Ausschuß) betreffend Genehmigung 

zum Strafverfahren gegen den Abgeord-
neten Welke gemäß Schreiben des Bundes-
ministers der Justiz vom 5. Juli 1952 
(Nr. 4053 der Drucksachen). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Mucker-
mann. Ich bitte ihn, zu einer kurzen Bericht-
erstattung das Wort zu nehmen. 

Muckermann (CDU), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Herr Bun-
desminister der Justiz hat in seinem Schreiben vom 
5. Juli 1952 die Genehmigung zum Strafverfahren 
gegen den Abgeordneten Welke wegen Vergehens 
gegen das Pressegesetz beantragt, in dem es heißt, 
daß ein Abgeordneter, der sich des Schutzes der 
Immunität bedienen kann, nicht gleichzeitig als 
verantwortlicher Schriftleiter in einer periodisch 
erscheinenden Zeitung oder Zeitschrift mit seinem 
Namen zeichnen darf. 

Der 3. Ausschuß hat sich mehrmals mit dieser 
Angelegenheit beschäftigt und festgestellt, daß der 
Abgeordnete Welke schon seit längerer Zeit nicht 
mehr als verantwortlicher Bezirksschriftleiter 
einer Tageszeitung zeichnet. Damit entfällt nach 
einstimmiger Auffassung des Ausschusses der 
Grund für eine Aufhebung der Immunität. 

Ich bitte deswegen das Hohe Haus, den Antrag 
des Ausschusses auf Nichtaufhebung der Immunität 
des Abgeordneten Welke zuzustimmen. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich danke dem Herrn Be-
richterstatter. 

Ich bitte die Damen und Herren, die dem Antrag 
Drucksache Nr. 4053 zuzustimmen wünschen, eine 
Hand zu erheben. — Auch das ist einstimmig an-
genommen. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Tages-
ordnung. Ich berufe die nächste, die 252. Sitzung, 
auf Mittwoch, den 4. März 1953, 13.30 Uhr, und 
schließe die 251. Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 20 Uhr 57 Minuten.) 
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Namentliche Abstimmung 
über den handschriftlichen Antrag der Fraktion der FU 

auf Streichung des § 57 

des Entwurfs eines Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge 

in der Fassung der Ausschußbeschlüsse 

(Nr. 4080 der Drucksachen) 

Name Abstimmung 

CDU/CSU 

Dr. Adenauer 	 — 
Albers 	  entschuld . 

Arndgen 	  Ja 
Dr. Bartram (Schleswig

-

Holstein) 	 Ja 
Bauereisen 	 Ja 
Bauknecht 	 Ja 
Dr. Baur (Württemberg) 	 krank 
Bausch 	  enthalten 
Becker (Pirmasens). 	. Ja 
Blank (Dortmund) 	.. . — 
Frau Brauksiepe 	 Ja 
Dr. von Brentano 	 beurlaubt 
Brese 	  Ja 
Frau Dr. Brökelschen • 	.. Nein 
Dr. Brönner 	 Ja 
Brookmann 	 Ja 
Dr. Bucerius 	 Nein 
Frau Dietz 	 Ja 
Donhauser 	 — 
Dr. Dresbach 	 Ja 
Eckstein 	  Ja 
Dr. Edert 	 Ja 
Dr. Ehlers 	 Ja 
Ehren 	  Nein 
Eplée 	  Nein 
Dr. Erhard 	 
Etzenbach 	 Ja 
Even 	  krank 
Feldmann 	 Ja 
Dr. Fink 	  Ja 
Dr. Frey 	  Ja 
Fuchs 	  Ja 
Dr. Freiherr von Fürsten-
berg 	  entschuld. 

Fürst Fugger von Glött . 	 krank 
Funk 	  Ja 
Gengler 	  krank 
Gerns . 	  Ja 
Dr. Gerstenmaier 	 entschuld. 
Gibbert 	  krank 
Giencke 	  Ja 
Dr. Glasmeyer 	 Ja 
Glüsing 	  Ja 
Gockeln 	  entschuld. 
Dr. Götz 	  Nein 
Frau Dr. Gröwel 	 Ja 
Günther 	  Ja 
Hagge 	  Ja 
Dr. Handschumacher . . 	 Ja 
Frau Heiler 	 Ja 
Heix 	  — 

Name 	 Abstimmung 

Dr. Henle 	 Nein 
Hilbert 	  Ja 
Höfler 	  Nein 
Hohl 	  J a 
Hoogen 	  Ja 
Hoppe 	  Ja 
Dr. Horlacher 	 Ja 
Horn 	  Ja 
Huth 	  Ja 
Dr. Jaeger (Bayern) .. 	 Ja 
Junglas 	  Ja 
Kahn 	  Ja 
Kaiser 	  Nein 
Karpf 	  Nein 
Dr. Kather 	 Nein 
Kemmer 	  Ja 
Kemper 	  entschuld. 
Kern 	  Ja 
Kiesinger 	  Ja 
Dr. Kleindinst 	 Ja 
Dr. Köhler 	 Ja 
Dr. Kopf 	  entschuld. 
Kühling 	  Ja 
Kuntscher 	 Nein 
Kunze 	  Ja 
Dr. Laforet 	 Ja 
Dr. Dr. h. c. Lehr 	 Ja 
Leibfried 	 Ja 
Lenz 	  Ja 
Leonhard 	  Ja 
Lücke 	  Ja 
Majonica 	  Ja 
Massoth 	  Ja 
Mayer (Rheinland-Pfalz) 	. entschuld. 
Mehs 	  Ja 
Mensing 	  Ja 
Morgenthaler 	 krank 
Muckermann 	 Ja 
Mühlenberg 	 Ja 
Dr. Dr. Müller (Bonn). 	. Ja 
Müller-Hermann 	 Nein 
Naegel 	  Ja 
Neber 	  Ja 
Nellen 	  Nein 
Neuburger 	 Nein 
Nickl 	  krank 
Frau Niggemeyer 	 Ja 
Dr. Niklas 	 Ja 
Dr. Oesterle entschuld. 
Oetzel 	  Ja 
Dr. Orth 	  entschuld. 
Pelster 	  entschuld. 
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Name  Abstimmung 

Brünen 	... Nein 
Cramer 	 . Nein 
Dannebom 	 Nein 
Diel 	  Nein 
Frau Döhring 	 Nein 
Eichler 	  Nein 
Ekstrand 	 Nein 
Erler . 	. Nein 
Faller 	  Nein 
Franke 	  Nein 
Freidhof krank 
Freitag 	  krank 
Geritzmann 	 Nein 
Gleisner Nein 
Görlinger 	 Nein 
Graf 	  Nein 
Dr. Greve 	 krank 
Dr. Gülich 	 Nein 
Happe 	  Nein 
Heiland 	  Nein 
Hennig 	  Nein 
Henßler 	  krank 
Herrmann 	 Nein 
Hoecker 	  entschuld. 
Höhne 	  krank 
Frau Dr. Hubert  Nein 
Imig 	  Nein 
Jacobi 	  Nein 
Jacobs 	  Nein 
Jahn 	  Nein 
Kalbfell 	  entschuld. 
Kalbitzer 	 Nein 
Frau Keilhack. 	 Nein 
Keuning 	 Nein 
Kinat 	  Nein 
Frau Kipp-Kaule 	 Nein 
Dr. Koch 	  Nein 
Frau 	Korspeter 	. entschuld. 
Frau Krahnstöver  Nein 
Dr. Kreyssig 	 Nein 
Kriedemann 	 Nein 
Kurlbaum 	 Nein 
Lange 	  Nein 
Lausen 	  entschuld. 
Frau Lockmann 	 Nein 
Ludwig 	  Nein 
Dr. Luetkens . 	  Nein 
Maier (Freiburg) 	 Nein 
Marx 	  Nein 
Matzner 	  Nein 
Meitmann 	 Nein 
Mellies 	  Nein 
Dr. Menzel 	 Nein 
Merten 	  Nein 
Mertins 	  krank 
Meyer (Hagen) 	 Nein 
Meyer (Bremen) . 	 Nein 
Frau Meyer-Laule . 	 Nein 
Mißmahl 	 krank 
Dr. Mommer 	 Nein 
Moosdorf 	 Nein 
Dr. Mücke 	 Nein 
Müller (Hessen) 	. Nein 
Müller (Worms) 	. entschuld. 
Frau Nadig 	  Nein 
Dr. Nölting 	  Nein 
Nowack (Harburg) 	 Nein 
Odenthal 	  Nein 

Name Abstimmung 

Pfender 	 Nein 
Dr. Pferdmenges  Ja 
Frau Dr. Probst . Ja 
Dr. Pünder 	 Ja 
Raestrup 	 Ja 
Rahn 	  Ja 
Frau Dr. Rehling . 	. 	 Ja 
Frau Rösch 	 Ja 
Rümmele 	 Ja 
Sabel 	.  Ja 
Schäffer 	  Ja 
Scharnberg 	 Ja 
Dr. Schatz 	 Ja 
Schill Ja 
Schmitt (Mainz) 	  Ja 
Schmitz 	  Ja 
Schmücker 	 Ja 
Dr. Schröder (Düsseldorf) ja 
Schüttler 	 Ja 
Schütz 	  Nein 
Schuler 	  Ja 
Schulze-Pellengahr .. Ja 
Dr. Semler 	 — Dr.  Serres 	 Ja 
Siebel 	  Ja 
Dr. Solleder 	 krank 
Spies 	  Ja 
Graf von Spreti . 	. enthalten 
Stauch 	  Ja 
Frau Dr. Steinbiß . 	 krank 
Storch 	  Ja 
Strauß 	  enthalten 
Struve 	  Ja 
Stücklen 	 Ja 
Dr. Vogel 	 krank 
Wacker 	  Ja 
Wackerzapp 	... Nein 
Dr. Wahl 	 Ja 
Frau Dr. Weber (Essen) 	. Nein 
Dr. Weber (Koblenz) 	 Ja 
Dr. Weiß 	 Ja 
Winkelheide 	 Ja 
Wittmann 	 Nein 
Dr. Wuermeling . 	. Nein 

SPD 

Frau Albertz 	. Nein 
Frau Albrecht . Nein 
Altmaier 	 Nein 
Frau Ansorge 	 Nein 
Dr. Arndt 	  Nein 
Arnholz 	  Nein 
Dr. Baade 	 Nein 
Dr. Bärsch 	 Nein 
Baur (Augsburg) . 	.. Nein 
Bazille 	. 	  Nein 
Behrisch 	. . 	. 	 Nein 
Bergmann 	 Nein 
Dr. Bergstraeßer . 	. Nein 
Berlin 	  Nein 
Bettgenhäuser. 	 Nein 
Bielig 	  Nein 
Birkelbach 	 Nein 
Blachstein 	 Nein 
Dr. Bleiß 	 Nein 
Böhm 	  entschuld. 
Dr. Brill . . 	.. Nein 
Bromme . .. krank 
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Name Abstimmung 

Ohlig 	  Nein 
Ollenhauer 	  entschuld. 

Paul (Württemberg) . . 	 Nein 
Peters 	  Nein 
Pohle 	  Nein 
Dr. Preller 	  Nein 
Priebe 	  Nein 
Reitzner 	  Nein 
Richter (Frankfurt. 	 Nein 
Ritzel 	  Nein 
Ruhnke 	  Nein 
Runge 	  Nein 
Sander 	  Nein 
Sassnick 	  Nein 
Frau Schanzenbach. 	. Nein 
Dr. Schmid (Tübingen) . 	. Nein 
Dr. Schmidt (Niedersachsen) Nein 
Dr. Schöne 	  Nein 
Schoettle 	  Nein 
Segitz 	  Nein 
Seuffert 	  Nein 
Stech 	  Nein 
Steinhörster 	  Nein 
Stierle 	  Nein 
Striebeck 	  Nein 
Frau Strobel 	 Nein 
Temmen 	  Nein 
Tenhagen 	  Nein 
Troppenz 	  Nein 
Dr. Veit 	  Nein 
Wagner 	  krank 
Wehner 	  Nein 
Wehr 	  Nein 
Weinhold 	  Nein 
Welke 	  Nein 
Weltner 	  Nein 
Dr. Wenzel 	  Nein 
Winter 	  Nein 
Wönner 	  Nein 
Zühlke 	  Nein 

FDP 

Dr. Atzenroth 	 Ja 
Dr. Becker (Hersfeld) 	 . entschuld. 
Dr. Blank (Oberhausen) . 	 Ja 
Blücher 	  — 
Dannemann 	 Ja 
Dr. Dehler 	  Nein 
Dirscherl 	  krank 
Eberhard 	  Ja 
Euler 	  entschuld. 
Fassbender 	  Ja 
Dr. Friedrich 	 Nein 
Frühwald 	  Ja 
Funcke 	  Ja 
Gaul 	  Ja 
Dr. von Golitschek. 	 Nein 
Grundmann 	 Nein 
Dr. Hammer 	 Ja 
Dr. Hasemann 	 enthalten 
Dr. Hoffmann (Lübeck) 	. . Nein 
Dr. Hoffmann (Schönau) 	 Ja 
Frau Hütter 	 — 
Frau Dr. Ilk 	 Nein 
Jaeger (Essen) 	 Nein 
Juncker 	  Ja 
Dr. Kneipp 	  Ja 

Name 	 Abstimmung 

Kühn 	  Nein 
Dr. Leuze 	  Ja 
Dr. Luchtenberg 	 Ja 
Margulies 	  krank 
Mauk 	  Ja 
Dr. Mende 	  Nein 
Dr. Miessner 	 Ja 
Neumayer 	  Ja 
Dr. Dr. Nöll von der Nahmer Ja 
Onnen 	  Ja 
Dr. Pfleiderer 	 Nein 
Dr. Preiß 	  Ja 
Dr. Preusker 	 Ja 
Rademacher 	 Ja 
Rath 	  Ja 
Revenstorff 	 Ja 
Dr. Schäfer 	 Ja 
Dr. Schneider 	 Ja 
Stahl 	  Ja 
Stegner 	  Ja 
Dr. Trischler 	  Nein 
d e Vries 	  Nein 
Dr. Wellhausen 	 Ja 
Wirths 	  Ja 

DP 

Ahrens 	  Ja 
Eickhoff 	  Ja 
Ewers 	  Ja 
Farke 	  Ja 
Dr. Fricke 	  Ja 
Hellwege 	  Ja 
Jaffé 	  Ja 
Frau Kalinke 	 Ja 
Kuhlemann 	 Ja 
Dr. Leuchtgens 	 Ja 
Löfflad 	  Ja 
Matthes 	  Ja 
Dr. von Merkatz 	 beurlaubt 
Dr. Mühlenfeld 	 Ja 
Schuster 	  Ja 
Dr. Seebohm 	 — 
Tobaben 	  Ja 
Walter 	  Ja 
Wittenburg 	 Ja 
Dr. Zawadil 	 Nein 

FU 
Freiherr von Aretin . . 	 Ja 
Dr. Bertram (Soest) .. Ja 
Dr. Besold 	  Ja 
Clausen 	  Ja 
Dr. Decker 	  Ja 
Determann 	  Ja 
Eichner 	 .. Ja 
Hoffmann (Lindlar) 	.  Ja 
Lampl 	  Ja 
Maerkl. 	• 	 Ja 
Mayerhofer 	 — 
Dr. Meitinger 	 Ja 
Pannenbecker 	 entschuld. 
Parzinger 	  Ja 
Dr. Reismann 	 Ja 
Ribbeheger 	  Ja 
Volkholz 	  Ja 
Wartner 	  Ja 
Willenberg 	  Ja 
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Name Abstimmung 

KPD 
Agatz 	  Nein 
Fisch 	  Nein 
Gundelach 	 Nein 
Harig 	  Nein 
Kohl (Stuttgart) 	 Nein 
Müller (Frankfurt). 	. entschuld. 
Niebergall 	 Nein 
Niebes 	  Nein 
Paul (Düsseldorf) 	 Nein 
Reimann 	  entschuld. 
Renner 	  Nein 
Rische 	  Nein 
Frau Strohbach 	 Nein 
Frau Thiele 	 entschuld. 

Fraktionslos 
Frau Arnold 	 Nein 
Aumer 	  krank 
Bahlburg 	 Ja 

Name Abstimmung 

Frau Bieganowski 	. Ja 
Bodensteiner 	 Nein 
Dr. Etzel (Bamberg) 	 Nein 
Freudenberg 	 Ja 
Fröhlich Nein 
Frommhold 	 Nein 
Goetzendorff 	 Nein 
Hedler 	  
Frau Jaeger (Hannover) 	 Ja 
Dr. Keller 	 Nein 
Langer 	  — 
Loritz 	  Nein 
Müller (Hannover) .. — 
Dr. Ott 	  Nein 
Reindl 	  Ja 
Schmidt (Bayern) 	. Ja 
von Thadden 	 Nein 
Tichi 	  krank 
Wallner 	  Ja 
Frau Wessel 	 Nein 

Zusammenstellung der Abstimmung 

Abstimmung 

Abgegebene Stimmen 	  340 
Davon: 

Ja 	  166 
Nein 	. . 170 
Stimmenthaltung 	. 	. 4 

Zusammen wie oben. 	. 340 

Berliner Abgeordnete 

Name Abstimmung 

CDU/CSU 
Dr. Friedensburg 	. Ja 
Dr. Krone 	 Ja 
Lemmer 	  Nein 
Frau Dr. Maxsein 	.. enthalten 
Dr. Tillmanns 	 Nein 

SPD 
Brandt 	  Nein 
Dr. Koenigswarter. 	 Nein 
Löbe 	  Nein 
Neubauer 	 Nein 

Name Abstimmung 

Neumann 	 Nein 
Dr. Schellenberg 	. 	. Nein 
Frau Schroeder (Berlin) 	. Nein 
Schröter (Berlin). 	. Nein 
Frau Wolff 	 entschuld. 

FDP 
Dr. Henn 	 entschuld. 
Hübner 	 — 
Frau Dr. Mulert. 	. Ja 
Dr. Reif 	 Ja 
Dr. Wilt 	 krank 

Zusammenstellung der Abstimmung der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 

Abgegebene Stimmen. 	. 15 
Davon: 

Ja . 	. . 4 
Nein . 	. 10 
Stimmenthaltung 	. 1 

Zusammen wie oben 	 15 
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Anlage zum Stenographischen Bericht der 251. Sitzung 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen 

(11. Ausschuß) 

über den 

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung der Geltungsdauer und zur 

Änderung des Gesetzes zur Erhebung einer Abgabe „Notopfer Berlin" 

(Nrn. 4004, 4060 der Drucksachen) 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Königswarter 

Der Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
seiner 179. Sitzung am 4. Februar 1953 gemeinsam 
mit dem Berlin-Ausschuß beraten. Es handelt sich 
um eine Verlängerung des bisherigen Gesetzes, und 
es erschien nicht angebracht, wesentliche Änderun-
gen vorzunehmen. Das bisherige Gesetz wird damit 
bis zum 31. Dezember 1954 erstreckt entgegen dem 
Regierungsentwurf, der eine Erstreckung bis zum 
31. Dezember 1955 vorsah, in Übereinstimmung 
mit der inzwischen festgesetzten Frist im Arti-
kel 107 GG. 

Der im Regierungsentwurf vorgesehene Wegfall 
der Zusatzmarke für Postsendungen wurde in 
Übereinstimmung mit dem Bundesratsbeschluß 
und dem nachträglichen Beitritt der Regierung zu 
diesem Beschluß nicht gebilligt mit Rücksicht auf 
die Finanzlage des Bundes, obwohl die Meinungen 
über die psychologische Wirkung dieser Maßnahme 
im Ausschuß geteilt waren. 

Gebilligt wurde auch die Einbeziehung Berlins in 
das Gesetz an Stelle der bisher gesondert in Berlin 
erhobenen Notopferabgabe. Die Formulierung der 
Einbeziehung wurde in Übereinstimmung mit der 
neuerdings üblichen gesetzlichen Praxis gebracht. 

Bonn, den 4. Februar 1953 

Dr. Königswarter 

Berichterstatter 
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